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Sachverhalt:
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 den Aufstellungsbeschluss 
zum Bebauungsplan I-48, Wegberg – Maaseiker Straße gefasst.
Die Abwicklung des Bebauungsplanverfahrens erfolgte auf Grundlage des § 13b 
BauGB im beschleunigten Verfahren.

Städtebauliche Zielsetzung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
Wohnbauentwicklung innerhalb des Plangebietes zu schaffen.

Der Bebauungsplan soll Art und Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren 
Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthalten.

Das Plangebiet des Bebauungsplanes I-48, Wegberg – Maaseiker Straße in einer 
Gesamtgröße von ca. 2,7 ha befindet sich südwestlich der Maaseiker Straße und 
nördlich des Grenzlandringes. Die genaue Abgrenzung des Gebietes ist aus dem 
beigefügten Kartenausschnitt (Anlage 1) zu entnehmen. 

Im Zeitraum vom 02.12.2021 bis einschließlich 20.12.2021 erfolgte die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit. Gleichzeitig wurde den Behörden und Trägern 
öffentlicher Belange die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben.

Seitens der Öffentlichkeit wurden in diesem Verfahrensschritt keine Stellungnahmen 
abgegeben. Aufgrund der in diesem Verfahrensschritt eingegangenen 
Stellungnahmen seitens der Träger wurde der beigefügte Entwurf der  
Abwägungstabelle (Anlage 6) erstellt.

Hieran schloss sich im Zeitraum vom 17.10.2022 bis einschließlich 22.11.2022 die 
Offenlage des Planentwurfs (Anlage 2) für die Öffentlichkeit an. Gleichzeitig 
wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt.

Seitens der Öffentlichkeit wurden in diesem Verfahrensschritt zwei Stellungnahmen 
abgegeben (Anlage 7). Die Verwaltung schlägt vor, den Anregungen in diesen 



Stellungnahmen auf Reduzierung der überbaubaren Fläche im Bereich des WA 6 zu 
folgen und dies in der Beschlussfassung entsprechend zu berücksichtigen. 
Aufgrund der in diesem Verfahrensschritt eingegangenen Stellungnahmen seitens 
der Träger wurde eine weitere Abwägungstabelle (Anlage 8) erstellt.

Die nun vorgesehene Entwurfsfassung des Bebauungsplans für den 
Satzungsbeschluss ist als Anlage 3 beigefügt.
Die Bebauungsplanunterlagen  wurden bereits, die entsprechenden Beschlüsse des 
Rates unterstellt, auf die Vorschläge der Abwägung angepasst.

Als nächste Verfahrensschritte stehen nun die Abwägung der eingegangenen 
Stellungnahmen sowie der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan I-48, Wegberg – 
Maaseiker Straße an.

Beschlussvorschlag:
1. Der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften empfiehlt 

dem Rat der Stadt Wegberg, unter Berücksichtigung der Ausführungen in den 
Anlagen 6 bis 8 der Beratungsvorlage, über die vorgebrachten Anregungen und 
Stellungnahmen, wie dort beschrieben, zu beschließen. Hieraus ergeben sich 
Anpassungen in den Bebauungsplanunterlagen.

2. Sofern dem Beschlussvorschlag Nr. 1 entsprochen wird, empfiehlt der 
Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften dem Rat ferner, 
den Bebauungsplan I-48, Wegberg – Maaseiker Straße in der vorliegenden 
Fassung gemäß Anlage 3 als Satzung zu beschließen.

Städtebauliche Zielsetzung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Schaffung einer zusätzlichen Fläche für Wohnnutzung zu schaffen.

Der Bebauungsplan enthält Art und Maß der baulichen Nutzung, die 
überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen.

Das Plangebiet des Bebauungsplanes I-48, Wegberg – Maaseiker Straße in 
einer Gesamtgröße von ca. 2,7 ha befindet sich südwestlich der Maaseiker 
Straße und nördlich des Grenzlandringes. Die genaue Abgrenzung des Gebietes 
ist aus dem beigefügten Kartenausschnitt (Anlage 1) zu entnehmen. 

Die zu diesem Bebauungsplan gehörende Entwurfsbegründung wird in der 
vorliegenden Fassung als Entscheidungsbegründung (Anlage 4) übernommen.

Der Bürgermeister wird beauftragt, den Beschluss öffentlich bekanntzumachen.

Mit Bekanntmachung dieses Satzungsbeschlusses tritt der Bebauungsplan I-48, 
Wegberg – Maaseiker Straße in Kraft.

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 1, 2, 10 und 13b des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 08.10.2022 (BGBl. I S. 1726), in Verbindung mit den §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 



490) und § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – 
Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV.NRW S. 421/SGV. NRW. 232), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14.09.2021 (GV.NRW. S.1086).

Der Satzungsbeschluss erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung 
des Rates über die Erschließung des Plangebietes.

Kosten und Finanzierung:
Keine

Alternativen:
keine

Anlage/n:
1. Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
2. Entwurf des Bebauungsplans I-48, Wegberg – Maaseiker Straße, Stand: 

September 2022 (Offenlage Fassung)
3. Entwurf des Bebauungsplans I-48, Wegberg – Maaseiker Straße, Stand: 

Dezember 2022 (Entwurf für Satzungsbeschluss)
4. Entwurf der Begründung, Stand: 19.12.2022
5. Entwurf der textlichen Festsetzungen und Hinweise, Stand: 19.12.2022
6. Abwägungstabelle der Träger aus der frühzeitigen Beteiligung, Stand: 

10.10.2022
7. Abwägungstabelle der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Offenlage, Stand: 17.01.2023
8. Abwägungstabelle aus der Trägerbeteiligung im Rahmen der Offenlage, Stand: 

17.01.2023

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
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Bebauungsplan I-48, Wegberg - Maaseiker Strasse 
Satzungsbeschluss

Maßstab: 1:0
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Auszug aus der deutschen Grundkarte M 1 : 5.000

Der Rat der Stadt Wegberg hat in seiner Sitzung am ............................ die eingegangenen Stellungnahmen
und Anregungen geprüft und gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen und darüber beschlossen.
Gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfahlen (GO NRW) ist dieser Bebauungsplan durch den Rat der Stadt Wegberg in einer
Sitzung am ............................ als Satzung beschlossen worden. Die Begründung mit Umweltbericht wurde
aus Entscheidungsbegründung übernommen.

Wegberg, den ..........................................

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnnung mit textlichen Festsetzungen, Hinweisen sowie
Begründung, wird hiermit ausgefertigt.

Wegberg, den ....................................

........................................
Der Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss vom ............................ wurde mit Hinweis auf die Durchführung des Verfahrens
sowie die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
am ............................ öffentlich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan als Satzung in Kraft getreten.

Wegberg, den ....................................

........................................
Der Bürgermeister
(Michael Stock)

........................................
Der Bürgermeister
(Michael Stock)

Abwägungsbeschluss zum Entwurf und Satzungsbeschluss

Ausfertigung

Inkrafttreten

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4
Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ............................ von der öffentlichen Auslegung unterrichtet und zur
Abgabe einer Stellungnahme mit Fristsetzung bis zum ............................ einschließlich aufgefordert.

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Wegberg, den .......................................

........................................
Der Bürgermeister  i.V. Technischer Beigeordneter
(Frank Thies)

Aufgestellt:
Fachbereich-Planen-Bauen-Wohnen

Stand: September 2022
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Bebauungsplan I-48
Wegberg - Maaseiker Dreieck

Der Rat der Stadt Wegberg hat gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)  in seiner Sitzung am
............................ beschlossen, den Bebauungsplan I-48 "Maaseiker Dreieck" aufzustellen.
Der Aufstellungssbeschluss wurde am ............................ ortsüblich bekannt gemacht.

Wegberg, den .......................................

........................................
Der Bürgermeister
(Michael Stock)

Aufstellungsbeschluss

Es wird bescheinigt, dass
1. die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem Liegenschaftskataster übereinstimmen;
2. die Planunterlage den Zustand genau und vollständig wiedergibt und
3. die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.

Wegberg, den ........................................

.....................................................................
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Verfahrensvermerke

BEBAUUNGSPLAN I-48, Wegberg - Maaseiker Straße

M 1 : 500

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §  3 Abs. 1 BauGB ist nach ortsüblicher Bekanntmachung vom
............................ in der Zeit vom ............................ bis einschließlich ......................... erfolgt.
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden gemäß § 2 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 1
BauGB mit Schreiben vom ............................ Gelegenheit zur Stellungnahme mit Fristsetzung bis
einschließlich ......................... gegeben.

Wegberg, den ........................................

........................................
Der Bürgermeister i.V. Technischer Beigeordneter
(Frank Thies)

Der Entwurf dieses Bebauungsplans hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung, Umweltbericht und den
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen nach ortsüblicher Bekanntmachung
vom ............................ in der Zeit vom ............................ bis ............................ einschließlich öffentlich
ausgelegen.

Wegberg, den ........................................

........................................
Der Bürgermeister i.V. Technischer Beigeordneter
(Frank Thies)

Frühzeitige Beteiligung

Öffentliche Auslegung Rechtsgrundlagen und sonstige Regelwerke

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1353)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1362)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -
PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. I S. 1802)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBI. I S. 1802)

Bauordnung Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. Juli 2018 (GV NRW S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV.
NRW. S. 1086)

weiterer Hinweis

Die der Planung zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, VDI - Richtlinien, DIN -
Vorschriften und Richtlinien anderer Art) werden zur Einsicht im Rathaus der Stadt Wegberg, Rathausplatz 25,
während der Öffnungszeiten bereitgehalten.

ENTWURF

A) Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 und 4 BauNVO)

1.1 Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO fest. Das
Allgemeine Wohngebiet (WA) gliedert sich in die Teilflächen WA 1 - WA 6.
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht
Bestandteil dieses Bebauungsplanes.
Die bauliche Nutzung im WA 5 ist gemäß § 9 Abs. 2 BauGB erst zulässig, wenn die schalltechnisch wirksame Bebauung im
WA 4 und die Lärmschutzeinrichtungen LSW 1 und LSW 2 fertiggestellt sind.
Alternativ zu einer Bebauung mit Wohngebäuden im WA 4 kann die schalltechnische Wirkung ersatzweise auch durch ein
Lärmschutzbauwerk (Wall, Wand, Wall-Wand-Kombination) gutachterlich nachgewiesen werden. Eine Befreiung von der
festgesetzten Gebäudehöhe im WA 4 aus schalltechnischen Gründen kann bei entsprechenden Nachweisen zugelassen
werden.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

2.1 Gebäudehöhen
Es gelten folgende Definitionen für die Höhe baulicher Anlagen:
Bezugshöhe aller Höhen ist Normalhöhennull (NHN).
Die festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) entspricht der Oberkante des Fertigfußbodens.
Für Gebäude mit Satteldächern (SD) gilt:
Die festgesetzte Traufhöhe (TH) entspricht dem äußeren Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut.
Die festgesetzte Firsthöhe (FH) entspricht der Höhe der äußeren Schnittlinie der Dachflächen.
Für Gebäude mit Flachdächern (FD) gilt:

Die festgesetzte Gebäudehöhe für Vollgeschosse (GHVG) entspricht dem obersten Abschluss des obersten
Vollgeschosses.
Die festgesetzte minimale Gebäudehöhe (GHmin) entspricht dem obersten Abschluss des Gebäudes.
Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GHmax) entspricht dem obersten Abschluss des Gebäudes.

Es werden folgende Höhenfestsetzungen getroffen:
Im WA 1
EFH = 68,20 m ü. NHN
TH = 75,70 m ü. NHN
FH = 78,70 m ü. NHN
GHVG = GHmax = 75,70 m ü. NHN

Im WA 2
EFH = 68,10 m ü. NHN
TH = 75,60 m ü. NHN
FH = 78,60 m Ü. NHN

GHVG = GHmax = 75,60 m ü. NHN

Im WA 3
EFH = 68,20 m ü. NHN
TH = 75,70 m ü. NHN
FH = 78,70 m ü. NHN

GHVG = GHmax = 75,70 m ü. NHN

Im WA 4
EFH = 68,30 m ü. NHN
GHmin = 74,80 m ü. NHN
GHVG = GHmax = 75,80 m ü. NHN

Im WA 5
EFH = 68,00 m ü. NHN

GHVG = GHmax = 78,50 m ü. NHN

Im WA 6
EFH = 68,10 m ü. NHN

GHVG = 75,60 m ü. NHN
GHmax = 78,60 m ü. NHN

In der Gemeinbedarfsfläche
EFH = 68,20 m ü. NHN
GHVG = GHmax = 75,70 m (ü. NHN)

Die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Höhen dürfen ausschließlich durch folgende Nutzungen überschritten
werden:

- extensive Gründächer bis max. 0,50 m,

- Anlagen der solaren Energiegewinnung bis max. 0,50 m,

- äußere Umwehrungen (Brüstungen, Geländer o.ä.) von Dachterrassen, Balkonen und Loggien bis max. 1,10 m,

- Wärmetauscher, Klima- und Lüftungsanlagen bis max. 1,50 m,

- Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser bei Mehrfamilienhäusern bis max. 3,00 m, diese müssen mindestens
um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunterliegenden Geschosses abrücken.

2.2 Grundflächenzahl
Im WA 1 - WA 6 und der Gemeinbedarfsfläche darf die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) durch die Grundfläche der in
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen einschließlich der an Gebäude angrenzenden Terrassen bis höchstens
0,6 überschritten werden.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22, 23 BauNVO)

3.1 Bauweise
Im WA 3 wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Hier gilt die offene Bauweise, auf den seitlichen Grenzabstand kann
an einer der seitlichen Grundstücksgrenzen verzichtet werden.
Im WA 5 wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Hier gilt die offene Bauweise, die maximale Gebäudelänge wir auf
30,0 m reduziert.

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche

Im WA 1 - WA 3 ist eine Überschreitung der seitlichen und rückwärtigen Baugrenzen durch oberirdische Stellplätze,
Garagen, Carports, Wintergärten und Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig.

4. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

4.1 GFL
Innerhalb der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL) belegten Fläche ist zugunsten des Betreibers der angrenzenden
Versorgungsflächen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in einer Breite von 2,00 m sicherzustellen.

4.2 GF
Innerhalb der mit Geh-, und Fahrrechten (GF) belegten Fläche ist für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten des
Lärmschutzwalls eine Zuwegung in einer Breite von 3,0 m freizuhalten.
Innerhalb dieser Fläche sind Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO, Einfriedungen und Begrünungen mit Hecken,
Sträuchern oder Bäumen nicht zulässig.

5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12, 14, 21a, 23 Abs. 5 BauNVO)

5.1 Flächen für Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO)
Im WA 1 - WA 6 sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (wie z.B. Gartenhäuser, Geräteschuppen und
Kellerersatzräume) bis zu einer Größe von jeweils 25,0 m² Grundfläche und einer Firsthöhe von 3,0 m auch außerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
In der Fläche für Gemeinbedarf sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (wie z.B. Gartenhäuser, Geräteschuppen
und Kellerersatzräume) bis zu einer Größe von jeweils 25,0 m² Grundfläche und einer Firsthöhe von 3,0 m zulässig.
Im WA 1 - WA 6 und der Fläche für Gemeinbedarf sind Nebenanlagen für Kleintierhaltung unzulässig.

5.2 Flächen für Nebenanlagen (§ 14 Abs. 2 BauNVO)
Im Plangebiet sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
ausnahmsweise zulässig.

5.3 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 12 Abs. 6 BauNVO)
Oberirdische Stellplätze, Carports und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb
der dafür festgesetzten Flächen zulässig. Im WA 1 - WA 3 ist zusätzliche eine Überschreitung der seitlichen und
rückwärtigen Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig (siehe Festsetzung Nr. 3.2).
Vor den Garageneinfahrten ist ein Stauraum von mindestens 5,0 m, gemessen ab der angrenzenden
Straßenbegrenzungslinie, freizuhalten, innerhalb dieser Fläche ist ein Stellplatz zulässig. Die Garagen im WA 4 sind
hiervon nicht betroffen.
In der mit Ga (Garagen) gekennzeichneten Fläche sind auch Stellplätze und Carports zulässig.
In der mit Ga* (Garagen) gekennzeichneten Fläche sind auch Stellplätze und Carports sowie Nebenanlagen, die der
Wohnnutzung dienen, zulässig.

6. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen
Lärmschutzwall (LSW 1)
Innerhalb der mit LSW 1 gekennzeichneten Fläche ist ein Lärmschutzbauwerk als Wall oder Wall-Wand-Kombination
anzulegen. Die Breite der Wallkrone des Walls muss mindestens 1,0 m betragen. Lage und Mindesthöhe des
Lärmschutzbauwerks sind in der Planzeichnung festgesetzt. Der höchste Punkt des Walls oder der Wall-Wand-Kombination
darf maximal 0,20 m oberhalb der jeweiligen festgesetzten Mindesthöhe liegen. Zwischenwerte der Höhen müssen linear
interpoliert werden.
Abweichungen von Lage, Breite und Höhe der festgesetzten Wallkrone können zugelassen werden, soweit gutachterlich
nachgewiesen wird, dass damit eine mindestens gleichwertige Lärmschutzwirkung erreicht wird.
Lärmschutzbauwerk (LSW 2)

Innerhalb der mit LSW 2 gekennzeichneten Fläche ist ein Lärmschutzbauwerk (z.B. Wall oder Wand oder Kombination) zu
errichten, das fugenlos an die südliche Fassade des Baukörpers im WA 4 und die Wallkrone des Lärmschutzwalls (LSW 1)
anschließt. Die Oberkante des Lärmschutzbauwerks muss eine Höhe von mindestens 71,10 m ü. NHN haben. Das
Lärmschutzbauwerk darf zur Durchwegung des Fuß- und Radverkehrs eine Öffnung von maximal 1,50 m Breite und 2,50 m
Höhe haben.
Abweichungen von den Regelungen der Sätze 1 bis 3 können zugelassen werden, soweit gutachterlich nachgewiesen wird,
dass damit eine mindestens gleichwertige Lärmschutzwirkung erreicht wird.

6.2 Allgemeiner Schallschutz
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile (d. h. Fenster, Außenwände und Dachflächen)
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1:
Mindestanforderungen“, Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden.
Die Einhaltung der Anforderungen ist sicherzustellen und nach DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau - Teil 2:
Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“, Januar 2018 (DIN 4109-2: 2018-01) nachzuweisen.
Der maßgebliche Außenlärmpegel für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 3 und WA 5 und für die Fläche für
Gemeinbedarf wird mit dem Lärmpegelbereich III, für die allgemeinen Wohngebiete WA 4 und WA 6 mit dem
Lärmpegelbereich IV festgesetzt.
Im WA 2 sind oberhalb von 74,60 m ü. NHN Fenster zu schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nur entlang der der
Erschließungsstraße zugewandten Fassade zulässig.
Im WA 4 und WA 6 sind die Fenster von schutzbedürftigen Räumen, die der Maaseiker Straße zugewandt sind, in einer
nicht zu öffnenden Ausführung vorzusehen. Gleiches gilt für nicht-abgeschirmte Bereiche der südlichen Fassaden. Die
Abschirmung kann durch Bauteile wie die Lärmschutzwand (LSW2) oder andere Bauteile erfolgen und muss gutachterlich
nachgewiesen sein.
Im WA 4 und im WA 6 sind für schutzbedürftige Räume schallgedämmte Lüftungseinrichtungen, die einen ausreichenden
Luftwechsel ermöglichen, erforderlich.
Im WA 5 sind Gebäude mit einer Höhe von mehr als 74,00 m ü. NHN nur bis zu der mit „A“ gekennzeichneten Baugrenze
zulässig. Die mit „A“ gekennzeichnete Baugrenze kann durch höhere Gebäude bis zur maximalen Gebäudehöhe
überschritten werden, wenn im Bauantragsverfahren gutachterlich nachgewiesen wird, dass die maßgeblichen
Immissionsrichtwerte der TA Lärm oder der entsprechenden Nachfolgeregelung zum Zeitpunkt des Bauantrags eingehalten
werden.
Es können Ausnahmen und Befreiungen von den zuvor genannten Festsetzungen zugelassen werden, soweit gutachterlich
nachgewiesen wird, dass geringere maßgebliche Außenlärmpegel vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung
der Außenbauteile sind dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1: 2018-01 (Beuth-Verlag, Januar 2018) zu
reduzieren.

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20und Nr. 25a BauGB)
Sämtliche festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens innerhalb der 1. Pflanzperiode (Zeitraum von Oktober bis März)
nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen auf dem betroffenen Grundstück herzustellen.

7.1 Begrünung Straßenraum / öffentliche Grünflächen
Im öffentlichen Straßenraum beziehungsweise den öffentlichen Grünflächen des Plangebietes sind insgesamt mindestens 9
Bäume 2. Ordnung gemäß der Pflanzliste dieses Bebauungsplanes zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen. Die Standorte sind dem Rechtsplan zu entnehmen.

7.2 Pflanzgebote innerhalb festgesetzter Flächen
Innerhalb der im Plangebiet festgesetzten Pflanzflächen sind folgende Pflanzen zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang gleichwertig zu ersetzen:
PG 1: Gehölze 3. Ordnung (Kleinbäume, Sträucher) entsprechend den Vorgaben der beigefügten Pflanzliste
PG 2 Bodendecker, regionale Pflanzen

7.3 Pflanzgebote auf privaten Grundstücken
Für alle Flächen außerhalb der zulässigen Versiegelungen (Gebäude, Nebenanlagen, Zufahrten, zulässige Stellplätze und
Terrassen) gilt:

- sie sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und

- zu begrünen oder zu bepflanzen.
Im Plangebiet ist zu pflanzen:

- bis 400 m² Grundstücksfläche ein Gehölz 2. Ordnung,

- ab 400 m² bis 600 m² Grundstücksfläche ein Gehölz 1. Ordnung,

- über 600 m² Grundstücksfläche je weiterer 100 m² ein Gehölz 2. Ordnung.
Es können alternativ gepflanzt werden:

- zwei Gehölze 2. Ordnung statt einem Gehölz 1. Ordnung,

- ein Kulturbaum statt einem Gehölz 2. Ordnung,

- 30 lfd. m Schnitthecke 3. Ordnung statt einem Gehölz 2. Ordnung.
Alle Anpflanzungen sind entsprechend der Vorgaben der beigefügten Pflanzliste dieses Bebauungsplanes zu pflanzen,
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

7.4 Dachbegrünung / regenerative Energiegewinnung
Für alle Flachdächer (FD) bis max. 10° Dachneigung von obersten Geschossen gilt: Flachdächer sind unter Beachtung der
brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu bepflanzen.
Von der Bepflanzung ausgenommen sind verglaste Flächen und Flächen unter zulässigen technischen Aufbauten. Von
dieser Festsetzung kann befreit werden, wenn die Flächen durch Anlagen zur Gewinnung der Solarenergie genutzt werden
und diese Nutzung mit extensiver Dachbegrünung nicht vereinbar ist.

B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 89 BauO NRW
8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)

8.1 Dachformen und Dachneigungen
Im WA 1 bis WA 3 werden folgende Dachneigungen festgesetzt:

- bei Satteldächern zwischen 20° und 30°,

- bei Flachdächern zwischen 0° bis 10°.
Im WA 4 bis WA 6 und der Gemeinbedarfsfläche wird festgesetzt, dass ausschließlich Flachdächer mit einer Neigung bis
maximal 10° zulässig sind.

8.2 Vorgärten
Im Plangebiet sind die Vorgärten (Bereich zwischen der parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche verlaufenden Außenwand
und angrenzender vorgelagerter öffentlicher Verkehrsfläche), mit Ausnahme notwendiger Zugänge und Zufahrten, mit
Pflanzen zu begrünen.

8.3 Einfriedungen zur Straßenseite
Im Plangebiet sind die Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen mit Sträuchern gemäß der Pflanzliste dieses
Bebauungsplanes einzugrünen. Hiervon ausgenommen sind die Vorgärten mit Ihren Zufahrten und den Eingangsbereichen.

8.4 Wintergärten und Terrassen
Im WA 1 - WA 4 sind Wintergärten und Terrasseneinhausungen ausschließlich in transparenter Ausführung (Glas o. ä.)
zulässig.

C) Hinweise
1. Archäologie / Bodendenkmalpflege

Soweit bei Bauarbeiten archäologische Funde und Befunde auftreten, sind diese, gemäß den §§ 15 und 16 des Gesetzes
für Denkmalpflege im Lande NRW, unverzüglich der Stadt Wegberg als Unteren Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für
Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, zu melden. Befunde und
Fundstelle sind zunächst unverändert zu belassen. Die Weisungen des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den
Fortgang der Arbeiten sind abzuwarten.

2. Umgang mit Mutterboden
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.
Nähere Ausführungen zum Vorgehen hinsichtlich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung enthält DIN 18915.

3. Umgang mit Bodenaushub
Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht gemäß den einschlägigen Fachnormen getrennt vom Unterboden
abzutragen. Darunter liegende Schichten unterschiedlicher Ausgangssubstrate sind entsprechend der Schichten zu trennen
und zu lagern. Zu Beginn der Baumaßnahmen sind Bereiche für die Materialhaltung und Oberbodenzwischenlagerung zur
Minimierung der Flächenbeeinträchtigung abzugrenzen.

4. Baugrundverhältnisse
Wegen der Bodenverhältnisse im Plangebiet wird im Baugrundgutachten darauf hingewiesen, dass es zu den geplanten
Einzelbauwerken zwingend notwendig ist, ergänzende Baugrunduntersuchungen durchzuführen bzw. eine Überprüfung der
ausreichenden Tragfähigkeit der anstehenden Böden in den Gründungsebenen im Zuge der Erdarbeiten durchzuführen.
Hierbei sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik“ DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter der
DIN 1054 „Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen“, und der DIN 18 196 „Erd-
und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke“, sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen zu beachten.

5. Bergbau / Grundwasserverhältnisse
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohleta-gebaue, noch über
einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in
den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der
bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der
Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind
hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an
der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen
sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Daher ist bei Abdichtungsmaßnahmen der zukünftige
Wiederanstieg des Grundwassers auf ein höheres Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften der DIN 18195
„Abdichtung von Bauwerken“ und der DIN 18533 „Abdichtung von Behältern und Becken“ zu beachten.
Es wird empfohlen, zu zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an die
RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband
(www.erftverband.de), Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen.

6. Kampfmittel
Im Februar 2022 wurde eine Überprüfung der Plangebietsfläche auf Kampfmittel durchgeführt. Bei der Untersuchung wurde
ein Blindgänger gefunden und geräumt, darüber hinaus wurden im Plangebiet mehrere Schützenlöcher gefunden. Es ist
jedoch nicht auszuschließen, dass noch weitere Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Sofern bei Bauarbeiten im
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Kampfmittel (Bombenblindgänger, Munition o. ä.) aufgefunden werden, sind die
Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle
unverzüglich zu verständigen.
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten
etc., ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf zu
beachten.

7. Erdbebenzone
Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung üblicher Hochbauten
gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen
Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist.
Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und geologischen
Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der
Bundesrepublik Deutschland 1: 350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt
werden. In den Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser
Kartengrundlage explizit hingewiesen.
Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrundklasse zuzuordnen:

- Stadt Wegberg, Gemarkung Wegberg: 2 / T
Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode
8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht
durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN
1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“.
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der
relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen.
Zur Planung und Bemessung spezieller Bauwerkstypen müssen die Hinweise zur Berücksichtigung der
Erdbebengefährdung der jeweils gültigen Regelwerke beachtet werden. Hier wird oft auf die Einstufung nach DIN
4149:2005 zurückgegriffen.

8. Artenschutz
Bauzeitenfenster
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Fauna des Plangebietes, insbesondere zur Vermeidung von Verstößen gegen
die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG, sind bei der Realisierung des Bauvorhabens die nach BNatSchG allgemein
vorgeschriebenen Zeiträume zur Rodung und Baufeldräumung einzuhalten. Diese liegen außerhalb der
Fortpflanzungszeiten möglicherweise betroffener Arten im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28./29. Februar.
Beleuchtung im Plangebiet
Eine das notwendige Maß überschreitende Beleuchtung innerhalb des zukünftigen Wohngebiets ist zu vermeiden (auf den
öffentlich und privaten Flächen), um im Umfeld brütende, durchziehende oder ruhende Vogelarten und jagende
Fledermausarten möglichst wenig zu stören. Die Verwendung von insekten- und fledermausfreundlichen Lampentypen und
Leuchtmitteln ist anzustreben.
Weitere Maßnahmen zum Artenschutz wurden in der ASP 1 (Artenschutzprüfung Stufe I: Dipl.- Biol. Michael Straube; Stand
Oktober 2021) definiert und in der Begründung unter den Punkt 9.4 Tiere mit aufgenommen.

9. Einbau von RCL-Material
Für den Fall, dass bei der Ausführung von Erd- und Wegearbeiten Recyclingbaustoffe verwendet werden sollen, ist
rechtzeitig vor Einbau dieser Baustoffe beim Landrat des Kreises Heinsberg - Untere Wasserbehörde - eine
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Auskünfte hierzu erteilt die Untere Wasserbehörde.

10. Geothermie
Sollte die Errichtung von Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmesonden beabsichtigt sein, ist beim Landrat des Kreises
Heinsberg - Untere Wasserbehörde - eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Auskünfte hierzu erteilt die Untere
Wasserbehörde.

11. Dachbegrünung
Der Begrünungsaufbau sowie die verwendeten Materialien und Substrate für die Tiefgaragen- und Dachbegrünung sind
gemäß der 'FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen', aktuelle Ausgabe, bzw. den
entsprechenden Neuerungen auszuführen (FLL= Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
Bonn).

12. Pflanzungen auf privaten Grundstücken und Grenzabstände
Bei Anpflanzungen auf den privaten Grundstücken ist ein ausreichender Abstand zur Bebauung einzuhalten, um den
Anpflanzungen eine ausreichende Entwicklungsmöglichkeit einzuräumen. Bei der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern
und Hecken ist das Nachbarrechtsgesetz (NachbG NRW) zu berücksichtigen.

13. Haustechnische Anlagen
Bei der Errichtung und dem Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen sowie
Blockheizkraftwerken ist zu beachten, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung der vorhandenen
Immissionen nicht überschritten werden. Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und
Wärmepumpen sowie Blockheizkraftwerken hat unter Beachtung des „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen
Lärm bei stationären Geräten“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz - LAI
(www.laiimmissionsschutz.de) zu erfolgen.

14. DIN-Vorschriften
Die der Planung zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, VDI -Richtlinien, DIN -Vorschriften
und Richtlinien anderer Art) werden zur Einsicht im Rathaus der Stadt Wegberg, Rat-hausplatz 25, während der
Öffnungszeiten bereitgehalten.

D) Pflanzliste
Gehölze 1. Ordnung (Großbäume)

oder Hochstämme der Kulturbäume
Süßkirsche und Walnuss

Gehölze 2. Ordnung (Bäume mittlerer Größe)

oder Hochstämme der Kulturbäume
Birne, Apfel und Pflaume

Gehölze 3. Ordnung (Kleinbäume, Sträucher)

oder Viertelstämme der Kulturbäume

Kulturbäume

(Obstsorten s. Sortenempfehlung des Landschaftsplans
III/6 Schwalmplatte und der Naturschutzstation Haus Wildenrath)

Pflanzqualität Gehölze (Mindestqualität)
Kulturbäume, sonstige Hochstämme mind. 3xv, m. B. 14-16 cm
Sträucher mind. 1xv, o.B. 60-100 cm
Sonstige Gehölze: Heister 2xv, Höhe mind. 100 cm
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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der
Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

(§ 9 Abs.1 Nr.5 und Abs.6  BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Rad- und Gehweg

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Stellplätze
Garagen

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung 
innerhalb eines Baugebietes (§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

St

Ga

WA 1

GRZ0.4
geschlossene Bauweiseg
offene Bauweiseo

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

VollgeschosseII - III

Nachrichtliche Übernahme

Bestandsgebäude mit Hausnummern

Flurstücke mit Flurstücknummer

Bäume

1

0

367

Geh- und Fahrrecht

ZEICHENERKLÄRUNG

Schule

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25a und Abs.6  BauGB)

Pflanzgebote (siehe textliche Festsetzung Nr. 7.2)

abweichende Bauweisea

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

nur Einzelhäuser zulässig

Geländehöhen in m über NHN66.41

GF

PG 1 - 2

(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6  BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14  und Abs. 6 BauGB)

Elektrizität

Abwasser, Niederschlagswasser

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

Anpflanzen: Bäume

abweichende Baugrenze, siehe textliche Festsetzung 6.2 (vorletzter Abschnitt)A      A      A

Gehweg

GRZ0.4

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

maximale Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude1 WE

Lage und Höhe (in m ü. NHN) der Mitte der Wallkrone

Geh-, Fahr- und LeitungsrechtGFL

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25a und Abs.6  BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.24 und Abs.6  BauGB)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

LSW 1 - 2 Aktive Lärmschutzmaßnahmen (siehe textliche Festsetzung Nr. 6.1)

E

Auszug aus der deutschen Grundkarte M 1 : 5.000

Der Rat der Stadt Wegberg hat in seiner Sitzung am ............................ die eingegangenen Stellungnahmen
und Anregungen geprüft und gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen und darüber beschlossen.
Gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dieser Bebauungsplan durch den Rat der Stadt Wegberg in einer
Sitzung am ............................ als Satzung beschlossen worden. Die Begründung wurde als
Entscheidungsbegründung übernommen.

Wegberg, den ..........................................

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnnung mit textlichen Festsetzungen, Hinweisen sowie
Begründung, wird hiermit ausgefertigt.

Wegberg, den ....................................

........................................
Der Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss vom ............................ wurde mit Hinweis auf die Durchführung des Verfahrens
sowie die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
am ............................ öffentlich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan als Satzung in Kraft getreten.

Wegberg, den ....................................

........................................
Der Bürgermeister
(Michael Stock)

........................................
Der Bürgermeister
(Michael Stock)

Abwägungsbeschluss zum Entwurf und Satzungsbeschluss

Ausfertigung

Inkrafttreten

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4
Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ............................ von der öffentlichen Auslegung unterrichtet und zur
Abgabe einer Stellungnahme mit Fristsetzung bis zum ............................ einschließlich aufgefordert.

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Wegberg, den .......................................

........................................
Der Bürgermeister  i.V. Technischer Beigeordneter
(Frank Thies)

Aufgestellt:
Fachbereich-Planen-Bauen-Wohnen

Stand: Dezember 2022
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Bebauungsplan I-48
Wegberg - Maaseiker Dreieck

Der Rat der Stadt Wegberg hat gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)  in seiner Sitzung am
............................ beschlossen, den Bebauungsplan I-48 "Maaseiker Straße" aufzustellen.
Der Aufstellungssbeschluss wurde am ............................ ortsüblich bekannt gemacht.

Wegberg, den .......................................

........................................
Der Bürgermeister
(Michael Stock)

Aufstellungsbeschluss

Es wird bescheinigt, dass
1. die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem Liegenschaftskataster übereinstimmen;
2. die Planunterlage den Zustand genau und vollständig wiedergibt und
3. die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.

Wegberg, den ........................................

.....................................................................
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Verfahrensvermerke

BEBAUUNGSPLAN I-48, Wegberg - Maaseiker Straße

M 1 : 500

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §  3 Abs. 1 BauGB ist nach ortsüblicher Bekanntmachung vom
............................ in der Zeit vom ............................ bis einschließlich ......................... erfolgt.
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden gemäß § 2 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 1
BauGB mit Schreiben vom ............................ Gelegenheit zur Stellungnahme mit Fristsetzung bis
einschließlich ......................... gegeben.

Wegberg, den ........................................

........................................
Der Bürgermeister i.V. Technischer Beigeordneter
(Frank Thies)

Der Entwurf dieses Bebauungsplans hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung
vom ............................ in der Zeit vom ............................ bis ............................ einschließlich öffentlich
ausgelegen.

Wegberg, den ........................................

........................................
Der Bürgermeister i.V. Technischer Beigeordneter
(Frank Thies)

Frühzeitige Beteiligung

Öffentliche Auslegung Rechtsgrundlagen und sonstige Regelwerke

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1353)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1362)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -
PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. I S. 1802)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBI. I S. 1802)

Bauordnung Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. Juli 2018 (GV NRW S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV.
NRW. S. 1086)

weiterer Hinweis

Die der Planung zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, VDI - Richtlinien, DIN -
Vorschriften und Richtlinien anderer Art) werden zur Einsicht im Rathaus der Stadt Wegberg, Rathausplatz 25,
während der Öffnungszeiten bereitgehalten.

A) Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 und 4 BauNVO)

1.1 Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO fest. Das
Allgemeine Wohngebiet (WA) gliedert sich in die Teilflächen WA 1 - WA 6.
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht
Bestandteil dieses Bebauungsplanes.
Die bauliche Nutzung im WA 5 ist gemäß § 9 Abs. 2 BauGB erst zulässig, wenn die schalltechnisch wirksame Bebauung im
WA 4 und die Lärmschutzeinrichtungen LSW 1 und LSW 2 fertiggestellt sind.
Alternativ zu einer Bebauung mit Wohngebäuden im WA 4 kann die schalltechnische Wirkung ersatzweise auch durch ein
Lärmschutzbauwerk (Wall, Wand, Wall-Wand-Kombination) gutachterlich nachgewiesen werden. Eine Befreiung von der
festgesetzten Gebäudehöhe im WA 4 aus schalltechnischen Gründen kann bei entsprechenden Nachweisen zugelassen
werden.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

2.1 Gebäudehöhen
Es gelten folgende Definitionen für die Höhe baulicher Anlagen:
Bezugshöhe aller Höhen ist Normalhöhennull (NHN).
Die festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) entspricht der Oberkante des Fertigfußbodens.
Für Gebäude mit Satteldächern (SD) gilt:
Die festgesetzte Traufhöhe (TH) entspricht dem äußeren Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut.
Die festgesetzte Firsthöhe (FH) entspricht der Höhe der äußeren Schnittlinie der Dachflächen.
Für Gebäude mit Flachdächern (FD) gilt:

Die festgesetzte Gebäudehöhe für Vollgeschosse (GHVG) entspricht dem obersten Abschluss des obersten
Vollgeschosses.
Die festgesetzte minimale Gebäudehöhe (GHmin) entspricht dem obersten Abschluss des Gebäudes.
Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GHmax) entspricht dem obersten Abschluss des Gebäudes.

Es werden folgende Höhenfestsetzungen getroffen:
Im WA 1
EFH = 68,20 m ü. NHN
TH = 75,70 m ü. NHN
FH = 78,70 m ü. NHN
GHVG = GHmax = 75,70 m ü. NHN

Im WA 2
EFH = 68,10 m ü. NHN
TH = 75,60 m ü. NHN
FH = 78,60 m Ü. NHN

GHVG = GHmax = 75,60 m ü. NHN

Im WA 3
EFH = 68,20 m ü. NHN
TH = 75,70 m ü. NHN
FH = 78,70 m ü. NHN

GHVG = GHmax = 75,70 m ü. NHN

Im WA 4
EFH = 68,30 m ü. NHN
GHmin = 74,80 m ü. NHN
GHVG = GHmax = 75,80 m ü. NHN

Im WA 5
EFH = 68,00 m ü. NHN

GHVG = GHmax = 78,50 m ü. NHN

Im WA 6
EFH = 68,10 m ü. NHN

GHVG = 75,60 m ü. NHN
GHmax = 78,60 m ü. NHN

In der Gemeinbedarfsfläche
EFH = 68,20 m ü. NHN
GHVG = GHmax = 75,70 m (ü. NHN)

Die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Höhen dürfen ausschließlich durch folgende Nutzungen überschritten
werden:

- extensive Gründächer bis max. 0,50 m,

- Anlagen der solaren Energiegewinnung bis max. 0,50 m,

- äußere Umwehrungen (Brüstungen, Geländer o.ä.) von Dachterrassen, Balkonen und Loggien bis max. 1,10 m,

- Wärmetauscher, Klima- und Lüftungsanlagen bis max. 1,50 m,

- Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser bei Mehrfamilienhäusern bis max. 3,00 m, diese müssen mindestens
um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunterliegenden Geschosses abrücken.

2.2 Grundflächenzahl
Im WA 1 - WA 6 und der Gemeinbedarfsfläche darf die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) durch die Grundfläche der in
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen einschließlich der an Gebäude angrenzenden Terrassen bis höchstens
0,6 überschritten werden.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22, 23 BauNVO)

3.1 Bauweise
Im WA 3 wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Hier gilt die offene Bauweise, auf den seitlichen Grenzabstand kann
an einer der seitlichen Grundstücksgrenzen verzichtet werden.
Im WA 5 wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Hier gilt die offene Bauweise, die maximale Gebäudelänge wir auf
30,0 m reduziert.

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche

Im WA 1 - WA 3 ist eine Überschreitung der seitlichen und rückwärtigen Baugrenzen durch oberirdische Stellplätze,
Garagen, Carports, Wintergärten und Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig.

4. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

4.1 GFL
Innerhalb der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL) belegten Fläche ist zugunsten des Betreibers der angrenzenden
Versorgungsflächen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in einer Breite von 2,00 m sicherzustellen.

4.2 GF
Innerhalb der mit Geh-, und Fahrrechten (GF) belegten Fläche ist für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten des
Lärmschutzwalls eine Zuwegung in einer Breite von 3,0 m freizuhalten.
Innerhalb dieser Fläche sind Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO, Einfriedungen und Begrünungen mit Hecken,
Sträuchern oder Bäumen nicht zulässig.

5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12, 14, 21a, 23 Abs. 5 BauNVO)

5.1 Flächen für Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO)
Im WA 1 - WA 6 sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (wie z.B. Gartenhäuser, Geräteschuppen und
Kellerersatzräume) bis zu einer Größe von jeweils 25,0 m² Grundfläche und einer Firsthöhe von 3,0 m auch außerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
In der Fläche für Gemeinbedarf sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (wie z.B. Gartenhäuser, Geräteschuppen
und Kellerersatzräume) bis zu einer Größe von jeweils 25,0 m² Grundfläche und einer Firsthöhe von 3,0 m zulässig.
Im WA 1 - WA 6 und der Fläche für Gemeinbedarf sind Nebenanlagen für Kleintierhaltung unzulässig.

5.2 Flächen für Nebenanlagen (§ 14 Abs. 2 BauNVO)
Im Plangebiet sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
ausnahmsweise zulässig.

5.3 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 12 Abs. 6 BauNVO)
Oberirdische Stellplätze, Carports und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb
der dafür festgesetzten Flächen zulässig. Im WA 1 - WA 3 ist zusätzliche eine Überschreitung der seitlichen und
rückwärtigen Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig (siehe Festsetzung Nr. 3.2).
Vor den Garageneinfahrten ist ein Stauraum von mindestens 5,0 m, gemessen ab der angrenzenden
Straßenbegrenzungslinie, freizuhalten, innerhalb dieser Fläche ist ein Stellplatz zulässig. Die Garagen im WA 4 sind
hiervon nicht betroffen.
In der mit Ga (Garagen) gekennzeichneten Fläche sind auch Stellplätze und Carports zulässig.
In der mit Ga* (Garagen) gekennzeichneten Fläche sind auch Stellplätze und Carports sowie Nebenanlagen, die der
Wohnnutzung dienen, zulässig.

6. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen
Lärmschutzwall (LSW 1)
Innerhalb der mit LSW 1 gekennzeichneten Fläche ist ein Lärmschutzbauwerk als Wall oder Wall-Wand-Kombination
anzulegen. Die Breite der Wallkrone des Walls muss mindestens 1,0 m betragen. Lage und Mindesthöhe des
Lärmschutzbauwerks sind in der Planzeichnung festgesetzt. Der höchste Punkt des Walls oder der Wall-Wand-Kombination
darf maximal 0,20 m oberhalb der jeweiligen festgesetzten Mindesthöhe liegen. Zwischenwerte der Höhen müssen linear
interpoliert werden.
Abweichungen von Lage, Breite und Höhe der festgesetzten Wallkrone können zugelassen werden, soweit gutachterlich
nachgewiesen wird, dass damit eine mindestens gleichwertige Lärmschutzwirkung erreicht wird.
Lärmschutzbauwerk (LSW 2)

Innerhalb der mit LSW 2 gekennzeichneten Fläche ist ein Lärmschutzbauwerk (z.B. Wall oder Wand oder Kombination) zu
errichten, das fugenlos an die südliche Fassade des Baukörpers im WA 4 und die Wallkrone des Lärmschutzwalls (LSW 1)
anschließt. Die Oberkante des Lärmschutzbauwerks muss eine Höhe von mindestens 71,10 m ü. NHN haben. Das
Lärmschutzbauwerk darf zur Durchwegung des Fuß- und Radverkehrs eine Öffnung von maximal 1,50 m Breite und 2,50 m
Höhe haben.
Abweichungen von den Regelungen der Sätze 1 bis 3 können zugelassen werden, soweit gutachterlich nachgewiesen wird,
dass damit eine mindestens gleichwertige Lärmschutzwirkung erreicht wird.

6.2 Allgemeiner Schallschutz
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile (d. h. Fenster, Außenwände und Dachflächen)
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1:
Mindestanforderungen“, Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden.
Die Einhaltung der Anforderungen ist sicherzustellen und nach DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau - Teil 2:
Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“, Januar 2018 (DIN 4109-2: 2018-01) nachzuweisen.
Der maßgebliche Außenlärmpegel für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 3 und WA 5 und für die Fläche für
Gemeinbedarf wird mit dem Lärmpegelbereich III, für die allgemeinen Wohngebiete WA 4 und WA 6 mit dem
Lärmpegelbereich IV festgesetzt.
Im WA 2 sind oberhalb von 74,60 m ü. NHN Fenster zu schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nur entlang der der
Erschließungsstraße zugewandten Fassade zulässig.
Im WA 4 und WA 6 sind die Fenster von schutzbedürftigen Räumen, die der Maaseiker Straße zugewandt sind, in einer
nicht zu öffnenden Ausführung vorzusehen. Gleiches gilt für nicht-abgeschirmte Bereiche der südlichen Fassaden. Die
Abschirmung kann durch Bauteile wie die Lärmschutzwand (LSW2) oder andere Bauteile erfolgen und muss gutachterlich
nachgewiesen sein.
Im WA 4 und im WA 6 sind für schutzbedürftige Räume schallgedämmte Lüftungseinrichtungen, die einen ausreichenden
Luftwechsel ermöglichen, erforderlich.
Im WA 5 sind Gebäude mit einer Höhe von mehr als 74,00 m ü. NHN nur bis zu der mit „A“ gekennzeichneten Baugrenze
zulässig. Die mit „A“ gekennzeichnete Baugrenze kann durch höhere Gebäude bis zur maximalen Gebäudehöhe
überschritten werden, wenn im Bauantragsverfahren gutachterlich nachgewiesen wird, dass die maßgeblichen
Immissionsrichtwerte der TA Lärm oder der entsprechenden Nachfolgeregelung zum Zeitpunkt des Bauantrags eingehalten
werden.
Es können Ausnahmen und Befreiungen von den zuvor genannten Festsetzungen zugelassen werden, soweit gutachterlich
nachgewiesen wird, dass geringere maßgebliche Außenlärmpegel vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung
der Außenbauteile sind dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1: 2018-01 (Beuth-Verlag, Januar 2018) zu
reduzieren.

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20und Nr. 25a BauGB)
Sämtliche festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens innerhalb der 1. Pflanzperiode (Zeitraum von Oktober bis März)
nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen auf dem betroffenen Grundstück herzustellen.

7.1 Begrünung Straßenraum / öffentliche Grünflächen
Im öffentlichen Straßenraum beziehungsweise den öffentlichen Grünflächen des Plangebietes sind insgesamt mindestens 9
Bäume 2. Ordnung gemäß der Pflanzliste dieses Bebauungsplanes zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen. Die Standorte sind dem Rechtsplan zu entnehmen.

7.2 Pflanzgebote innerhalb festgesetzter Flächen
Innerhalb der im Plangebiet festgesetzten Pflanzflächen sind folgende Pflanzen zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang gleichwertig zu ersetzen:
PG 1: Gehölze 3. Ordnung (Kleinbäume, Sträucher) entsprechend den Vorgaben der beigefügten Pflanzliste
PG 2 Bodendecker, regionale Pflanzen

7.3 Pflanzgebote auf privaten Grundstücken
Für alle Flächen außerhalb der zulässigen Versiegelungen (Gebäude, Nebenanlagen, Zufahrten, zulässige Stellplätze und
Terrassen) gilt:

- sie sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und

- zu begrünen oder zu bepflanzen.
Im Plangebiet ist zu pflanzen:

- bis 400 m² Grundstücksfläche ein Gehölz 2. Ordnung,

- ab 400 m² bis 600 m² Grundstücksfläche ein Gehölz 1. Ordnung,

- über 600 m² Grundstücksfläche je weiterer 100 m² ein Gehölz 2. Ordnung.
Es können alternativ gepflanzt werden:

- zwei Gehölze 2. Ordnung statt einem Gehölz 1. Ordnung,

- ein Kulturbaum statt einem Gehölz 2. Ordnung,

- 30 lfd. m Schnitthecke 3. Ordnung statt einem Gehölz 2. Ordnung.
Alle Anpflanzungen sind entsprechend der Vorgaben der beigefügten Pflanzliste dieses Bebauungsplanes zu pflanzen,
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

7.4 Dachbegrünung / regenerative Energiegewinnung
Für alle Flachdächer (FD) bis max. 10° Dachneigung von obersten Geschossen gilt: Flachdächer sind unter Beachtung der
brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu bepflanzen.
Von der Bepflanzung ausgenommen sind verglaste Flächen und Flächen unter zulässigen technischen Aufbauten. Von
dieser Festsetzung kann befreit werden, wenn die Flächen durch Anlagen zur Gewinnung der Solarenergie genutzt werden
und diese Nutzung mit extensiver Dachbegrünung nicht vereinbar ist.

B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 89 BauO NRW
8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)

8.1 Dachformen und Dachneigungen
Im WA 1 bis WA 3 werden folgende Dachneigungen festgesetzt:

- bei Satteldächern zwischen 20° und 30°,

- bei Flachdächern zwischen 0° bis 10°.
Im WA 4 bis WA 6 und der Gemeinbedarfsfläche wird festgesetzt, dass ausschließlich Flachdächer mit einer Neigung bis
maximal 10° zulässig sind.

8.2 Vorgärten
Im Plangebiet sind die Vorgärten (Bereich zwischen der parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche verlaufenden Außenwand
und angrenzender vorgelagerter öffentlicher Verkehrsfläche), mit Ausnahme notwendiger Zugänge und Zufahrten, mit
Pflanzen zu begrünen.

8.3 Einfriedungen zur Straßenseite
Im Plangebiet sind die Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen mit Sträuchern gemäß der Pflanzliste dieses
Bebauungsplanes einzugrünen. Hiervon ausgenommen sind die Vorgärten mit Ihren Zufahrten und den Eingangsbereichen.

8.4 Wintergärten und Terrassen
Im WA 1 - WA 4 sind Wintergärten und Terrasseneinhausungen ausschließlich in transparenter Ausführung (Glas o. ä.)
zulässig.

C) Hinweise
1. Archäologie / Bodendenkmalpflege

Soweit bei Bauarbeiten archäologische Funde und Befunde auftreten, sind diese, gemäß den §§ 15 und 16 des Gesetzes
für Denkmalpflege im Lande NRW, unverzüglich der Stadt Wegberg als Unteren Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für
Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, zu melden. Befunde und
Fundstelle sind zunächst unverändert zu belassen. Die Weisungen des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den
Fortgang der Arbeiten sind abzuwarten.

2. Umgang mit Mutterboden
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.
Nähere Ausführungen zum Vorgehen hinsichtlich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung enthält DIN 18915.

3. Umgang mit Bodenaushub
Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht gemäß den einschlägigen Fachnormen getrennt vom Unterboden
abzutragen. Darunter liegende Schichten unterschiedlicher Ausgangssubstrate sind entsprechend der Schichten zu trennen
und zu lagern. Zu Beginn der Baumaßnahmen sind Bereiche für die Materialhaltung und Oberbodenzwischenlagerung zur
Minimierung der Flächenbeeinträchtigung abzugrenzen.

4. Baugrundverhältnisse
Wegen der Bodenverhältnisse im Plangebiet wird im Baugrundgutachten darauf hingewiesen, dass es zu den geplanten
Einzelbauwerken zwingend notwendig ist, ergänzende Baugrunduntersuchungen durchzuführen bzw. eine Überprüfung der
ausreichenden Tragfähigkeit der anstehenden Böden in den Gründungsebenen im Zuge der Erdarbeiten durchzuführen.
Hierbei sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik“ DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter der
DIN 1054 „Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen“, und der DIN 18 196 „Erd-
und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke“, sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen zu beachten.

5. Bergbau / Grundwasserverhältnisse
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohleta-gebaue, noch über
einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in
den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der
bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der
Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind
hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an
der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen
sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Daher ist bei Abdichtungsmaßnahmen der zukünftige
Wiederanstieg des Grundwassers auf ein höheres Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften der DIN 18195
„Abdichtung von Bauwerken“ und der DIN 18533 „Abdichtung von Behältern und Becken“ zu beachten.
Es wird empfohlen, zu zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an die
RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband
(www.erftverband.de), Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen.

6. Kampfmittel
Im Februar 2022 wurde eine Überprüfung der Plangebietsfläche auf Kampfmittel durchgeführt. Bei der Untersuchung wurde
ein Blindgänger gefunden und geräumt, darüber hinaus wurden im Plangebiet mehrere Schützenlöcher gefunden. Es ist
jedoch nicht auszuschließen, dass noch weitere Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Sofern bei Bauarbeiten im
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Kampfmittel (Bombenblindgänger, Munition o. ä.) aufgefunden werden, sind die
Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle
unverzüglich zu verständigen.
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten
etc., ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf zu
beachten.

7. Erdbebenzone
Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung üblicher Hochbauten
gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen
Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist.
Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und geologischen
Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der
Bundesrepublik Deutschland 1: 350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt
werden. In den Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser
Kartengrundlage explizit hingewiesen.
Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrundklasse zuzuordnen:

- Stadt Wegberg, Gemarkung Wegberg: 2 / T
Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode
8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht
durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN
1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“.
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der
relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen.
Zur Planung und Bemessung spezieller Bauwerkstypen müssen die Hinweise zur Berücksichtigung der
Erdbebengefährdung der jeweils gültigen Regelwerke beachtet werden. Hier wird oft auf die Einstufung nach DIN
4149:2005 zurückgegriffen.

8. Artenschutz
Bauzeitenfenster
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Fauna des Plangebietes, insbesondere zur Vermeidung von Verstößen gegen
die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG, sind bei der Realisierung des Bauvorhabens die nach BNatSchG allgemein
vorgeschriebenen Zeiträume zur Rodung und Baufeldräumung einzuhalten. Diese liegen außerhalb der
Fortpflanzungszeiten möglicherweise betroffener Arten im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28./29. Februar.
Beleuchtung im Plangebiet
Eine das notwendige Maß überschreitende Beleuchtung innerhalb des zukünftigen Wohngebiets ist zu vermeiden (auf den
öffentlich und privaten Flächen), um im Umfeld brütende, durchziehende oder ruhende Vogelarten und jagende
Fledermausarten möglichst wenig zu stören. Die Verwendung von insekten- und fledermausfreundlichen Lampentypen und
Leuchtmitteln ist anzustreben.
Weitere Maßnahmen zum Artenschutz wurden in der ASP 1 (Artenschutzprüfung Stufe I: Dipl.- Biol. Michael Straube; Stand
Oktober 2021) definiert und in der Begründung unter den Punkt 9.4 Tiere mit aufgenommen.

9. Einbau von RCL-Material
Für den Fall, dass bei der Ausführung von Erd- und Wegearbeiten Recyclingbaustoffe verwendet werden sollen, ist
rechtzeitig vor Einbau dieser Baustoffe beim Landrat des Kreises Heinsberg - Untere Wasserbehörde - eine
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Auskünfte hierzu erteilt die Untere Wasserbehörde.

10. Geothermie
Sollte die Errichtung von Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmesonden beabsichtigt sein, ist beim Landrat des Kreises
Heinsberg - Untere Wasserbehörde - eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Auskünfte hierzu erteilt die Untere
Wasserbehörde.

11. Dachbegrünung
Der Begrünungsaufbau sowie die verwendeten Materialien und Substrate für die Tiefgaragen- und Dachbegrünung sind
gemäß der 'FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen', aktuelle Ausgabe, bzw. den
entsprechenden Neuerungen auszuführen (FLL= Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
Bonn).

12. Pflanzungen auf privaten Grundstücken und Grenzabstände
Bei Anpflanzungen auf den privaten Grundstücken ist ein ausreichender Abstand zur Bebauung einzuhalten, um den
Anpflanzungen eine ausreichende Entwicklungsmöglichkeit einzuräumen. Bei der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern
und Hecken ist das Nachbarrechtsgesetz (NachbG NRW) zu berücksichtigen.

13. Haustechnische Anlagen
Bei der Errichtung und dem Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen sowie
Blockheizkraftwerken ist zu beachten, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung der vorhandenen
Immissionen nicht überschritten werden. Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und
Wärmepumpen sowie Blockheizkraftwerken hat unter Beachtung des „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen
Lärm bei stationären Geräten“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz - LAI
(www.laiimmissionsschutz.de) zu erfolgen.

14. DIN-Vorschriften
Die der Planung zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, VDI -Richtlinien, DIN -Vorschriften
und Richtlinien anderer Art) werden zur Einsicht im Rathaus der Stadt Wegberg, Rat-hausplatz 25, während der
Öffnungszeiten bereitgehalten.

D) Pflanzliste
Gehölze 1. Ordnung (Großbäume)

oder Hochstämme der Kulturbäume
Süßkirsche und Walnuss

Gehölze 2. Ordnung (Bäume mittlerer Größe)

oder Hochstämme der Kulturbäume
Birne, Apfel und Pflaume

Gehölze 3. Ordnung (Kleinbäume, Sträucher)

oder Viertelstämme der Kulturbäume

Kulturbäume

(Obstsorten s. Sortenempfehlung des Landschaftsplans
III/6 Schwalmplatte und der Naturschutzstation Haus Wildenrath)

Pflanzqualität Gehölze (Mindestqualität)
Kulturbäume, sonstige Hochstämme mind. 3xv, m. B. 14-16 cm
Sträucher mind. 1xv, o.B. 60-100 cm
Sonstige Gehölze: Heister 2xv, Höhe mind. 100 cm

steverm
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Begründung 
 

1. Örtliche Verhältnisse 

1.1. Lage des Plangebietes 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes I-48, Wegberg - Maaseiker Straße liegt im Ortsteil Wegberg am 

südlichen Ortsrand zwischen Grenzlandring und Maaseiker Straße. Östlich des Plangebietes liegt ein im Bau befindliches 

Gebäude der Wegberger Feuerwehr. Das Plangebiet beinhaltet die Parzellen 25 - 32, 33/1 und 33/2 der Flur 24, Gemarkung 

Wegberg, und hat eine Größe von ca. 2,7 ha. 

Entlang des Grenzlandrings liegen die Höhen im Plangebiet zwischen ca. 69,00 m (ü. NHN) im Westen und 67,50 m (ü. 

NHN) im Osten. In Richtung Maaseiker Straße fällt das Gelände leicht ab mit Höhen zwischen ca. 66,50 m (ü. NHN) und 

67,00 m (ü. NHN). 

Hinsichtlich der Topografie ist das Plangebiet eben. Von Osten nach Westen beträgt der Höhenunterschied maximal 

1,50 m.  

Das Plangebiet ist geprägt durch eine zusammenhängende intensive Ackerfläche, die somit als Lebensraum für den Groß-

teil der heimischen Tier- und Pflanzenarten eine geringe Bedeutung besitzt. Im Bereich des Grenzlandringes und der Maa-

seiker Straße sind als Straßenbegleitgrün Baumstandorte vorhanden. 

1.2. Umgebung 

Im Nordwesten schließt das Plangebiet an die Gärten der Wohnbebauung der Gerhart-Hauptmann-Straße an. Das Wohn-

gebiet ist geprägt durch eine Einfamilien- und Reihenhausbebauung. Östlich liegt die Maaseiker Straße, die in Richtung 

Norden eine direkte Anbindung in das Wegberger Zentrum bietet. Entlang der Maaseiker Straße liegen das Maximilian-

Kolbe-Gymnasium, die Edith-Stein-Realschule, die Schule am Grenzlandring (Hauptschule Wegberg), die Erich-Kästner-

Gemeinschaftsgrundschule sowie das GrenzlandRingBad und verschiedene Sportanlagen. Auf Höhe des Plangebietes 

liegt eine Wache des Rettungsdienstes Kreis Heinsberg. Südlich grenzt das Plangebiet unmittelbar an den Grenzlandring 

an, der in einer Schleife um das gesamte Wegberger Zentrum führt und gleichzeitig Anbindungen an das übergeordnete 

umliegende Verkehrsnetz bietet. 

Südlich hinter dem Grenzlandring sowie östlich hinter der Rettungswache und der im Bau befindlichen Feuerwehr schließen 

sich weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

1.3. Erschließung 

Das Plangebiet verfügt über eine gute Anbindung an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz. Die verkehrliche Anbin-

dung des Plangebietes erfolgt aus Richtung Osten über die Maaseiker Straße, über die das Zentrum und die Nahversor-

gungseinrichtungen in kürzester Zeit erreichbar sind. In fußläufiger Reichweite befinden sich im Norden das Schulzentrum 

sowie eine Kindertagesstätte und das Schwimmbad. Nach Süden erfolgt der Anschluss an den „Grenzlandring“, von dem 

aus die Anbindung an die B 221 im Westen und die B 57 im Osten erfolgt. Dadurch ist die Anbindung an das überörtliche 

Straßennetz gesichert. 

Fußläufig kann das Plangebiet im Bestand von der Maaseiker Straße im Osten erschlossen werden, die beidseitig über 

einen Fuß- und Radweg verfügt. Entlang des südlich liegenden Grenzlandrings verläuft ebenfalls beidseitig ein Fuß- und 

Radweg, ein Anschluss an diesen ist jedoch aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht vorgesehen. Eine Anbindung an 

das nordwestlich liegende Wohngebiet ist ebenfalls nicht vorgesehen, da dazu keine freien Flächen zur Verfügung stehen. 

Eine Anbindung an den Schienenverkehr erfolgt über den Bahnhof Wegberg, der nördlich in ca. 1.500 m Entfernung zum 

Plangebiet liegt. Von hier besteht Anschluss Richtung Mönchengladbach sowie Richtung Dalheim. Das Plangebiet wird 
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durch die Bushaltestelle am Schulzentrum in ca. 150 m Entfernung sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) angebunden. Von hieraus fahren die Buslinien 411 bis 413 sowie die 418 und SB 8. Die 412 und 418 stellen die 

Anbindung zum Wegberger Bahnhof her und die SB 8 verbindet das Plangebiet auf direktem Weg mit Erkelenz und Nie-

derkrüchten. 

2. Anlass, Erfordernis und Ziele der Planaufstellung 

2.1. Anlass der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die Plangebietsflächen mit einer Größe von ca. 2,7 ha in Zukunft einer 

Wohnnutzung zugeführt werden. Derzeit werden die Flächen als intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Flächen ge-

nutzt und bilden eine Randlage an der angrenzenden Wohnbebauung im Norden, dem Grenzlandring und der Maaseiker 

Straße. 

Die Planung umfasst ein Wohngebiet mit Erschließungsstraßen und privaten Grünflächen, auf denen in Zukunft ein Wohn-

quartier mit hoher Wohnqualität realisiert werden soll. Durch die Weiterentwicklung und Ergänzung der umliegenden Wohn-

strukturen soll der anhaltenden Nachfrage nach Wohneigentum in Wegberg Rechnung getragen werden. Vorgesehen sind 

eine Einzel- und Doppelhausbebauung, Hausgruppen sowie Geschoßwohnungsbau (Mehrfamilienhäuser). Ergänzt wird 

die Wohnbebauung durch eine Fläche für Gemeinbedarf im Süden, auf der sozialen Zwecken dienende Gebäude und 

Einrichtungen (z.B. eine Kindertagesstätte) oder schulische Einrichtungen realisiert werden können. Die geplanten Nutzun-

gen sollen über die Aufstellung des Bebauungsplanes I-48, Wegberg - Maaseiker Straße planungsrechtlich gesichert wer-

den. Der Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg stellt den nördlichen Bereich des Plangebietes als „Wohnbaufläche“ dar, 

der südliche Bereich sowie die östliche Spitze im Kreuzungsbereich Grenzlandring und Maaseiker Straße werden als „Grün-

fläche“ ausgewiesen.  

2.2. Planungserfordernis 

Die Inanspruchnahme des im Flächennutzungsplan überwiegend als Wohnbaufläche dargestellten Plangebietes ist ein 

wichtiger Schritt zur Schaffung neuer Wohnbauflächen in Wegberg, um dem entsprechenden Bedarf gerecht zu werden.  

2.3. Ziele der Planung  

Die Planung soll der Bereitstellung von Wohnbauflächen zur Stärkung und Weiterentwicklung von Wegberg als attraktivem 

Wohnstandort dienen und gleichzeitig die Nachfrage nach Wohnbauflächen decken. Mit der Aufstellung des Bebauungs-

planes I-48, Wegberg - Maaseiker Straße soll die gemäß den Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Wegberg 

vorgesehene Entwicklung des Plangebietes als Wohnbaufläche planungsrechtlich gesichert werden.  

Mit dem Bebauungsplanverfahren I-48, Wegberg - Maaseiker Straße sollen folgende Planungsziele erreicht und planungs-

rechtlich gesichert werden: 

• Erschließung von Wohnbauflächen zur Deckung des örtlichen Bedarfes, 

• Planungsrechtliche Sicherung unterschiedlicher Wohnformen (Einzel-, Doppel-, Mehrfamilienhausbebauung und 

Hausgruppen), 

• Bereitstellung von Flächen für soziale Zwecke bzw. eine Schule, 

• Nutzung von Synergieeffekten durch bestehende Infrastruktur (bspw. Straßen, Nahversorgung, Schulen, Kita), 

• Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. 

Darüber hinaus ist es Ziel der Stadtplanung, in Nähe des Schul- und Sportzentrums einen durchgrünten Wohnstandort für 

alle Altersgruppen zu schaffen, der kurze Wege zur Nahversorgung und zum ÖPNV bietet und gleichzeitig ein ruhiges 

Wohnen ermöglicht.  
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3. Verfahren 

Am 29.06.2021 wurde ein Aufstellungsbeschluss für das Plangebiet gefasst, um die Umsetzung der zukünftigen Bauland-

entwicklung zu sichern. Das Verfahren soll gemäß § 13b BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. 

Grundlage dieses Bebauungsplanes ist ein mit der Stadt Wegberg abgestimmtes städtebauliches Konzept.  

Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegt 

mit ca. 7.500 m² unter der gesetzlich vorgegebenen Grenze von 10.000 m², somit ist die Entwicklung dieses Bebauungs-

planes gemäß § 13b BauGB gegeben. Dabei werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Bebauungspläne im engen sach-

lichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt, deren Grundfläche mitzurechnen wäre. 

Mit dem vorliegenden städtebaulichen Planungskonzept wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

oder nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung des Landes Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) unterliegen. 

Zudem ist eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter – Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes – nicht zu erwarten. Des Wei-

teren gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 

von schweren Unfällen, nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Da die Voraussetzungen des § 13 b i.V.m. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB vorliegen, wird dieser Bebauungsplan im beschleu-

nigten Verfahren aufgestellt. Dabei können die Verfahrenserleichterungen des § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BauGB in 

Anspruch genommen werden. Von den frühzeitigen Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB kann abgesehen 

werden, ebenso von der formalen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2 a BauGB und von 

der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB; § 4 c BauGB (Monitoring). 

In Bezug auf die frühzeitigen Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde von dieser Kann-Vorschrift kein 

Gebrauch gemacht, die Beteiligungen wurden im Zeitraum vom 02.12.2021 bis 22.12.2021 durchgeführt. Dabei gingen 12 

Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange ein. Aus der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen 

ein. 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB hat stattgefunden vom 17.10.2022 bis 22.11.2022. 

Dabei gingen 10 Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange und zwei Stellungnahmen aus der Öf-

fentlichkeit ein. 

4. Gegenwärtiges Planungsrecht 

4.1. Landesentwicklungsplan 

Im derzeit gültigen Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist die Stadt Wegberg als Mittelzentrum aus-

gewiesen. Das Plangebiet wird im Landesentwicklungsplan als „Freiraum“ dargestellt (s. Abbildung 1, rote Umrandung). 
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Abbildung 1: Auszug Landesentwicklungsplan NRW 2017 
Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des  
Landes Nordrhein-Westfalen 

Im aktuellen Landesentwicklungsplan NRW sind die darin formulierten Ziele und Grundsätze gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 

Raumordnungsgesetz (ROG) zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Nachfolgend aufgeführte Ziele und Grundsätze sind in 

diesem Planungsverfahren und für die städtebauliche Konzeption wesentlich: 

6.1-1 Ziel flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung 

„Die Siedlungsentwicklung ist flächensparend und bedarfsgerecht an der Bevölkerungsentwicklung, der Entwicklung der 

Wirtschaft, den vorhandenen Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Entwicklungspotentialen 

auszurichten. […].“ 

6.1-5 Grundsatz Leitbild "nachhaltige europäische Stadt" 

„Die Siedlungsentwicklung soll im Sinne der "nachhaltigen europäischen Stadt" kompakt gestaltet werden und das jeweilige 

Zentrum stärken. Regional- und Bauleitplanung sollen durch eine umweltverträgliche, geschlechtergerechte und siedlungs-

strukturell optimierte Zuordnung von Wohnen, Versorgung und Arbeiten zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Re-

duzierung des Verkehrsaufkommens beitragen. […].“ 

6.1-7 Grundsatz energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung 

„Planungen von neuen Siedlungsflächen und des Umbaus bzw. der Sanierung von Siedlungsgebieten sollen energieeffizi-

ente Bauweisen, den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung sowie Möglichkeiten der passiven und aktiven Nutzung von So-

larenergie und anderen erneuerbaren Energien begünstigen. Die räumliche Entwicklung soll die bestehende Verletzbarkeit 

des Siedlungsraums gegenüber Klimafolgen - insbesondere Hitze und Starkregen - nicht weiter verschärfen, sondern die 

Widerstandsfähigkeit des Siedlungsraums stärken und dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.“ 

4.2. Regionalplan 

Im Regionalplan werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Entwicklung des Regierungsbezirks und 

raumbezogene Planungen und Maßnahmen konkretisiert. Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt 

Region Aachen (2003), weist für das Plangebiet „Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ mit „Schutz der Landschaft 

und landschaftsorientierte Erholung“ aus (s. Abbildung 2, gelbe Umrandung).  
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Abbildung 2: Auszug Regionalplan 2003 
Quelle: Bezirksregierung Köln 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg wurde 2008 durch die Bezirksregierung genehmigt.  

Darüber hinaus wurde die Plangebietsfläche im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplanes mit aufgenommen und 

war am 13.03.2020 im Regionalrat der Bezirksregierung Köln Bestandteil der Planungsvorlagen (s. Abbildung 3, gelbe 

Umrandung). In diesem Entwurf wird für das Plangebiet „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ ausgewiesen. In den „ASB“ 

sollen Wohnungen, Wohnfolgeeinrichtungen, wohnungsnahe Freiflächen, zentralörtliche Einrichtungen und sonstige 

Dienstleistungen sowie gewerbliche Arbeitsstätten in der Weise zusammengefasst werden, dass sie nach Möglichkeit un-

mittelbar, das heißt ohne größeren Verkehrsaufwand untereinander erreichbar sind. Somit kann festgehalten werden, dass 

die Entwicklung landesplanerisch befürwortet wird. 

 
Abbildung 3: Auszug Neuaufstellung Regionalplan 2020 Entwurf 
Quelle: Bezirksregierung Köln 

4.3. Wasserschutzgebiet Wegberg-Uevekoven 

Südlich, außerhalb des Plangebietes, grenzt die Zone III a des geplanten Wasserschutzgebietes Wegberg-Uevekoven an, 

die in diesem Bereich deckungsgleich ist mit der im Flächennutzungsplan dargestellten Freiraumfunktion „Grundwasser- 

und Gewässerschutz“ (siehe blaue Schraffur in Abbildung 2 bzw. Abbildung 3). 

4.4. Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes III/6 Schwalm-

platte des Kreises Heinsberg vom 01.08.2003 (1. Änderung vom 29.08.2005). Der Landschaftsplan trifft für das Plangebiet 

keine Festsetzungen (s. Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Auszug Landschaftsplan 
Quelle: Kreis Heinsberg 

Der Landschaftsplan stellt für das Plangebiet das Entwicklungsziel 2 „Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Le-

bensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ dar. Mit Wirksamwerden des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Wegberg am 02.07.2008 wurde dieser Bereich im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung überplant. 

4.5. Flächennutzungsplan (FNP) 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg vom 02.07.2008 stellt für den Großteil des räumlichen Geltungs-

bereiches des Plangebietes „Wohnbaufläche (W)“ dar. Des Weiteren stellt der Flächennutzungsplan im südlichen und öst-

lichen Randbereich des Plangebietes die Darstellung „Grünflächen“ dar. Das Plangebiet fügt sich somit in die bestehenden 

und geplanten Siedlungsstrukturen ein.  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg stellt darüber hinaus im Nordwesten eine angrenzende Wohnbaufläche dar, 

an die das Plangebiet anschließt. Im Osten, auf der gegenüberliegenden Seite der Masseiker Straße, wird eine „Fläche für 

den Gemeinbedarf“ dargestellt, mit der Ausweisung einer Rettungs- und Feuerwache (Stand 3. Flächennutzungsplanände-

rung).  

Die Planung sieht entlang der südlichen Plangebietsgrenze parallel zum Grenzlandring einen Sicht- und Lärmschutzwall 

vor, der im Bereich der im Flächennutzungsplan dargestellten Grünfläche liegt. Dies soll über eine entsprechende Festset-

zung im Bebauungsplan planungsrechtlich konkretisiert und gesichert werden.  

Die vorliegende Planung entwickelt sich gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. 

Da es sich bei der Realisierung der Planung um eine Siedlungsrandarrondierung handelt und die Fläche im gültigen Flä-

chennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt wird, ist eine Alternativenprüfung nicht notwendig. 

4.6. Bestehendes Planungsrecht 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes I-06, Wegberg - Schul- u. Sportzentrum, der 

hier „Grünflächen“ mit der Zuordnung „Parkanlage, Sport- und Spielplatz“ festsetzt. Diese Nutzungen wurden bereits an 

anderer Stelle realisiert oder werden nicht mehr benötigt. Weitere städtebauliche Satzungen sind nicht bekannt. 

5. Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen 

Ziel des Bebauungsplanes I-48, Wegberg - Maaseiker Straße ist die Bereitstellung von Wohnbauland. Durch die vorlie-

gende Planung kommt es zu einer Inanspruchnahme bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen. Gemäß § 1a Abs. 2 

BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzli-

chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbeson-

dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung und 

Siedlungsrandarrondierung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.  
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Landwirtschaftliche Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach § 1 Abs. 7 BauGB 

sind in der Abwägung zu berücksichtigen. Dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 

gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmög-

lichkeiten und Siedlungsrandarrondierung zählen können. Es besteht eine Begründungs- und Abwägungspflicht gemäß 

§ 1a Abs. 2 BauGB bezüglich der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche. 

In diesem Zusammenhang ist die tatsächlich ausgeübte Nutzung zu betrachten. Die Plangebietsflächen werden derzeit in 

Form von intensiven Ackerflächen landwirtschaftlich genutzt. 

Im Rahmen der erforderlichen Alternativprüfungen geht es darum, die städtebauliche Notwendigkeit für die Entwicklung der 

dieser Planung zugrunde liegenden Standortwahl zu begründen. Erst dann kann im Wege der Abwägung die Umwidmungs-

sperrklausel überwunden werden. Die Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Flächen ist für die Entwicklung landwirtschaftlicher 

Betriebe von grundlegender Bedeutung. Deshalb soll die Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen auf das unbedingt 

notwendige Maß begrenzt werden, um Beeinträchtigungen der Landwirtschaft so weit wie möglich zu vermeiden. Die Be-

lange der Landwirtschaft sind in der Abwägung explizit zu berücksichtigen. Hierbei ist darzulegen, welche Auswirkungen 

damit verbunden sind, landwirtschaftliche Flächen zugunsten anderer Nutzungen unwiederbringlich aufzugeben, und wa-

rum die angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle realisiert werden kann. 

 

Begründung der Standortwahl: 

• Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg vom 02.07.2008 stellt für den Großteil des räumli-

chen Geltungsbereiches des Plangebietes „Wohnbaufläche (W)“ dar (s. Kap. 4.5). Die im Flächennutzungsplan 

nicht als „Wohnbaufläche“, sondern als „Grünfläche“ dargestellten Bereiche werden im Bebauungsplan überwie-

gend durch die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche erhalten und planungsrechtlich gesichert, lediglich im 

südlichen Bereich ist eine Überplanung teilweise notwendig, da hier die zukünftige Gemeinbedarfsfläche sowie 

Flächen zur Niederschlagswasserentsorgung liegen sollen. 

• Der Bebauungsplan verfolgt das städtebauliche Ziel, Wohnbauflächen zu entwickeln. Mit der Entwicklung der 

Wohnbauflächen werden die Darstellungen der übergeordneten Planungen (Entwurf Regionalplan 2020, Flächen-

nutzungsplan) berücksichtigt. Die städtebauliche Entwicklung verfolgt das Ziel einer Nachverdichtung in Form ei-

ner Siedlungsrandarrondierung und berücksichtigt damit den Grundsatz des „sparsamen Umgangs mit Grund und 

Boden“. Dadurch kann die bestehende Erschließung im Umfeld des Plangebietes genutzt werden, was positiv zu 

bewerten ist. 

• Die Flächen im Plangebiet stehen für eine kurzfristige Wohnbaulandentwicklung zur Verfügung, um den Bedarf an 

Wohnbauflächen in Wegberg zu decken. Bei Flächen im Außenbereich müsste erst Planrecht, bspw. über eine 

Änderung des Flächennutzungsplanes, geschaffen werden. Außerdem wären die Eingriffe in den Naturhaushalt 

hier im Vergleich zu den eingeplanten landwirtschaftlich genutzten Flächen erheblich größer. 

• Andere im Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg dargestellte Wohnbauflächen stehen vor einer eigenen städ-

tebaulichen Entwicklung, um den Bedarf in Wegberg zu decken. 

• Die Fläche ist bereits durch den Bebauungsplan I-06, Wegberg - Schul- u. Sportzentrum planungsrechtlich gesi-

chert. 

• Aus landwirtschaftlicher Sicht kann der Wegfall der Ackernutzung der eingeplanten Fläche in einer Größenordnung 

von ca. 2,7 ha nicht als existenzbedrohlich für die umgebenden landwirtschaftlichen Betriebe angesehen werden. 

Aufgrund der Lage mit angrenzender Wohnnutzung im Nordwesten und den Straßenflächen im Nordosten und 

Südwesten, ist die Fläche für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr optimal nutzbar. 

In Bezug auf die Entscheidung zur Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen für eine künftige Wohnbau-

landentwicklung in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden sozialen und kulturellen Einrichtungen, hat sich die Stadt somit 

gemäß den Forderungen der einschlägigen gesetzlichen Regelungen mit der Notwendigkeit und den Alternativen für die 

vorliegende Planung auseinandergesetzt und Vor- und Nachteile in einem Abwägungsprozess diskutiert. 
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Als Ergebnis des Abwägungsprozesses ist die Inanspruchnahme bisheriger landwirtschaftlicher Flächen auch unter Beach-

tung des rechtskräftigen Bebauungsplanes I-06 zur Erfüllung der Planungsziele vertretbar. 

6. Städtebauliches Konzept, Erschließung, Ver- und Entsorgung 

6.1. Städtebauliches Konzept 

Grundsätzliches Ziel der Planung ist die Schaffung von Wohnraum im Bereich des Plangebietes. Entsprechend sieht das 

städtebauliche Konzept eine Wohnbebauung vor. Die Wohnnutzung soll vorwiegend in Form von Einzel- und Doppelhäu-

sern sowie Hausgruppen (Reihenhäuser) als Angebot für Familien realisiert werden. Um eine bedarfsgerechte Wohnnut-

zung zu ermöglichen, können teilweise zwei Wohneinheiten je Einzel-, Doppel- und Reihenhaus realisiert werden. Ergänzt 

wird das Angebot durch die planungsrechtliche Sicherung von vier Mehrfamilienhäusern. Die Einzel-, Doppel- und Reihen-

häuser werden alle mit zwei Vollgeschossen geplant. Sie gruppieren sich um drei Mehrfamilienhäuser mit je drei Vollge-

schossen im Zentrum des Plangebietes, im Bereich der Zufahrt von der Maaseiker Straße ist ein viertes Mehrfamilienhaus 

geplant mit zwei Vollgeschossen und einem abschließenden Nicht-Vollgeschoss. Durch das Angebot verschiedenster 

Wohnformen und unterschiedlicher Größen soll ein gemischtes Wohnangebot für verschiedene Altersgruppen und Haus-

haltsgrößen bereitgestellt werden. 

In der östlichen Spitze des Plangebietes soll auf einer Fläche von ca. 4.000 m² eine Gemeinbedarfsfläche gesichert werden, 

auf der in einer späteren Entwicklung zum Beispiel eine Kindertagesstätte oder eine schulische Einrichtung realisiert werden 

kann. Für diese Fläche liegt keine konkrete Planung vor, daher erfolgt hier auch keine Darstellung im städtebaulichen 

Konzept. Ein Bebauungsplan nach § 13b BauGB kann die gemäß § 9 BauGB zulässigen Festsetzungen treffen. Hierzu 

zählen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 die Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen, die zweifelsfrei zu 

den allgemeinen Wohnnutzungen zählen. 

Mit dem zugrundeliegenden städtebaulichen Konzept und den Festsetzungen des Bebauungsplanes soll eine aufgelockerte 

und durchgrünte Bebauung erreicht werden, die sich an den Wohngebieten im näheren Umfeld orientiert, unter Berücksich-

tigung der Vorgaben des Baugesetzbuches mit Grund und Boden nachhaltig umzugehen. Hierbei werden im Bereich der 

Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser Grundstücksgrößen von ca. 225 m² bis ca. 500 m² realisiert.  

Im städtebaulichen Konzept ist außerdem die im südlichen Bereich des Plangebietes gelegene Grünfläche gesichert, die 

sich aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ergibt. Hier sollen die Wallanlage zum Grenzlandring und die Frei-

flächen der zukünftigen Gemeinbedarfsentwicklung realisiert werden. 

Die Zufahrt in das Plangebiet erfolgt von der Maaseiker Straße aus, im Osten des Plangebietes. Der Anbindungsbereich 

soll in einer Straßenbreite von 6,50 m realisiert werden. Die innere Erschließung wird über eine 6,00 m breite Ringstraße 

gesichert, die verkehrsberuhigt ausgebaut wird. An dieser Ringerschließung werden die 15 öffentlichen Stellplätze orientiert. 

Von diesem Erschließungsring zweigen im Westen und Norden je ein Erschließungsstich ab, die 5,00 m beziehungsweise 

4,00 m breit sind. 

6.2. Erschließung 

Individualverkehr 

Das Plangebiet wird von einer Zu- und Ausfahrt von der Maaseiker Straße aus über eine Ringerschließung erschlossen. 

Im Westen wird die Verkehrsfläche um einen kleinen Stich erweitert, der der Erschließung der letzten beiden hier liegenden 

Häuser dient. Die für eine spätere Bebauung vorgesehene stadteigene Fläche im Osten soll ebenfalls über die innenliegen-

den Erschließungsflächen im Plangebiet angebunden werden, eine zusätzliche Zu- und Ausfahrt zur Maaseiker Straße ist 

nicht vorgesehen. 

Die Einzel- und Doppelhäuser sowie die Hausgruppe verfügen über Stellplätze direkt am Haus, teilweise sind zusätzlich 

auch Garagen vorgesehen. Die notwendigen Stellplätze der Mehrfamilienhäuser werden innerhalb der überbaubaren Flä-

chen beziehungsweise den festgesetzten Stellplatz- und Garagenflächen angeordnet. 
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SPNV / ÖPNV 

Eine Anbindung an den Schienenverkehr erfolgt über den Bahnhof Wegberg. Darüber hinaus wird das Plangebiet durch 

die Bushaltestelle am Schulzentrum in ca. 150 m Entfernung sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

angebunden (siehe Kapitel 1.3).  

6.3. Ver- und Entsorgung 

Technische und energetische Versorgung 

Im Zuge der Herstellung der plangebietsinternen Erschließung werden die erforderlichen Leitungen zur Versorgung des 

Plangebietes mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation innerhalb der im Plangebiet festgesetzten öffentlichen Ver-

kehrsflächen untergebracht. Der Anschluss an das übergeordnete Netz erfolgt voraussichtlich von der Maaseiker Straße 

aus. Die Löschwasserversorgung ist sicherzustellen. 

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Das Landeswassergesetz NW formuliert in § 44 Anforderungen an den Umgang mit Niederschlagswasser. Das Nieder-

schlagswasser von neu erschlossenen Gebieten ist demnach zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Oberflächen-

gewässer einzuleiten.   

Die Entwässerung ist als Trennsystem konzipiert. Das Niederschlagswasser wird innerhalb des Plangebietes in zentralen 

Versickerungseinrichtungen versickert. Dazu wurden im städtebaulichen Konzept zentral gelegene Flächen für die Versi-

ckerung von Bebauung und Verkehrsflächen freigehalten. 

Zur Planung und Dimensionierung der Versickerung wurde ein Entwässerungskonzept erarbeitet (VDH Projektmanagement 

GmbH, Stand 28.07.2022).  

Für die Bereiche WA 1 bis WA 6 wird eine Versiegelung von maximal 8.250 m² durch Gebäude und Nebenanlagen sowie 

weitere 2.600 m² durch Erschließungsflächen in Pflasterbauweise angesetzt. Für die Fläche für den Gemeinbedarf wird als 

Worst-Case-Ansatz die maximale Versiegelung über die im Bebauungsplan festgesetzte GRZ von 0,4 ermittelt.  

Dachflächen und Nebenanlagen: 

Das auf den Dachflächen und Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser soll auf den Grundstücken gesammelt und 

über einen Kanal im Straßenraum mit einem Gefälle von 0,5 - 0,9 % den Sandfangschächten DN 2000 zugeführt werden. 

Das Niederschlagswasser wird dann über Drainageleitungen DN 300 direkt in die Rigolen im Zentrum das Plangebietes 

geleitet. 

Für die Mulden wird als Durchlässigkeitsbeiwert kf = 5x10-5 m/s (Oberboden) angesetzt, berechnet wurde ein 100-jährliches 

Niederschlagsereignis. Die Einstauhöhen liegen zwischen 8 und 33 cm. Damit verbleibt das Wasser auch bei einem anzu-

nehmenden Starkregenereignis in der Mulde. 

Den Berechnungen der Versickerungsrigolen wird ein Durchlässigkeitsbeiwert kf = 4,0 - 7,0 * 10-5 m/s zugrunde gelegt. Die 

Rigolen sind ebenfalls für ein 100–jährliches Niederschlagsereignis dimensioniert. Für den Rigolenkörper ist Sickerkies mit 

einem Porenanteil von 30% vorgesehen.  

Die Flächen sind als Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Abwasser / Niederschlagswasser“ fest-

gesetzt, siehe Nr. 8.8 der Begründung. 

Öffentliche Verkehrsflächen im Plangebiet: 

Das anfallende Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen soll durch das Quergefälle auf die Innenseiten der 

Straßen geführt und anschließend mit dem Längsgefälle der Straße über Betonsteinrinnen in Absetzbehälter geleitet wer-
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den. Anschließend gelangt das Niederschlagswasser mittels Überläufen ebenfalls in die Mulden im Zentrum des Plange-

bietes. Über die belebte Bodenzone (0,3m mächtig) gelangt das gesamte Niederschlagswasser von dort in die unterlie-

gende Rigole. 

Maaseiker Straße: 

Die Maaseiker Straße ist als Dachprofil ausgebildet. Eine Hälfe der Straße läuft über das Bankett und den Radweg in 

Richtung Plangebiet. Zum Schutz der geplanten Wohngebiete vor Überflutungen durch den Niederschlagsabfluss der Maa-

seiker Straße und zum Schutz vor Starkregen werden innerhalb des Plangebietes parallel zur Maaseiker Straße Transport-

mulden geplant und über Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Abwasser / Niederschlagswasser“ 

planungsrechtlich gesichert. Die Mulden sollen nicht zusätzlich abgedichtet werden, so dass hier eine natürliche Oberbo-

densituation entsteht und der Bewuchs nicht behindert wird. Die Mulde soll das Regenwasser der Maaseiker Straße in 

südöstlicher Richtung in einen Sandfang führen, von wo aus es in eine Versickerungsmulde mit untergelagerter Rigole im 

Südosten des Plangebietes gelangt. Die Belastung der Maaseiker Straße liegt unter einer DTV 2000, so dass die Reinigung 

über die belebte Bodenzone ausreichend ist. 

Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über die öffentliche Kanalisation. 

7. Klimaschutz und Klimaanpassung 

7.1. Mindestanforderung 

Ziel des Bebauungsplanes ist es unter anderem, Maßnahmen darzustellen, die dem Klimawandel entgegenwirken, sowie 

Maßnahmen, die der Anpassung der Flächennutzung an den Klimawandel dienen. Diese werden in den Umweltbelangen 

dargestellt. Über die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen werden diese Maßnahmen auf Basis des § 9 Abs. 1 

BauGB so weit wie möglich gesichert. Maßnahmen, für die der § 9 Abs. 1 BauGB keine Ermächtigungsgrundlage bietet, 

werden über vertragliche Regelungen gesichert. 

7.2. Standortwahl der Bebauung 

Die Standortwahl für die Bebauung erfolgt entsprechend der Darstellung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der 

Stadt Wegberg, welcher für den überwiegenden Teil des Plangebietes „Wohnbaufläche“ darstellt. Durch die günstige Ver-

kehrsanbindung der in Rede stehenden Flächen an das örtliche und überörtliche Straßennetz verfügt das Plangebiet über 

eine sehr gute Erreichbarkeit. Durch die zentrale Lage können Synergieeffekte mit den umgebenden Nutzungen erzielt 

werden. So kann beispielsweise auf die bestehende Infrastruktur (u.a. umliegende Schulen, Sportanlagen und Hallenbad) 

zurückgegriffen und die bestehende Ortslage insgesamt gestärkt und weiterentwickelt werden. 

Regenerative Wärme- und Energiegewinnung  

Die Gebäude werden nach dem jeweils aktuellen Stand des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet. Damit wird auch 

die Nutzung primärer und sekundärer Formen der Energie- und Wärmegewinnung im Plangebiet ermöglicht. 

7.3. Umgang mit Freiflächen  

Im öffentlichen Raum 

Im südlichen und südöstlichen Bereich sowie rund um die öffentlichen Stellplätze werden öffentliche Grünflächen festge-

setzt, die durch die Anlagen zur Niederschlagsentwässerung ergänzt werden. Innerhalb dieser Flächen sollen unter Be-

rücksichtigung der Verkehrssicherheit und der unterirdischen Infrastruktur Baumpflanzungen ermöglicht werden. 

Im privaten Raum 

Im Plangebiet wird für die Bauflächen eine GRZ von 0,4 festgesetzt, diese darf durch Grundflächen gemäß § 19 Abs. 4 

BauNVO bis zu einem Wert von 0,6 überschritten werden. Durch diese Festsetzung wird eine Begrünung von mindestens 

40 % der Grundstücksflächen gesichert und somit eine Durchgrünung des Plangebietes gewährleistet. 
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Außerdem wird festgesetzt, dass die privaten Vorgärten bis auf erforderliche Zufahrten und Zuwegungen zu begrünen und 

abhängig von der jeweiligen Grundstücksgröße auf den privaten Grundstücken Baumpflanzungen vorzusehen sind. Sämt-

liche zuvor benannte Maßnahmen tragen zur Durchgrünung des Plangebietes bei. Mit dem zuvor genannten Vegetations-

flächenkonzept soll eine gebietsnahe Klimaregulierung erzielt werden. 

8. Begründung der Festsetzungen 

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, im Rahmen einer sinnvollen städtebaulichen Steuerung, eine größtmögliche Flexibilität 

hinsichtlich der Nutzung und Gestaltung für die zukünftigen Bauherren/-innen des Wohngebietes zu erreichen. Der Umfang 

an Festsetzungen soll unter Berücksichtigung der umgebenen Nutzungen auf ein vertretbares Maß reduziert werden. 

Um die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung und Ordnung zu gewährleisten und die Ziele des Bebauungsplans auf 

Grundlage des städtebaulichen Entwurfs umzusetzen, wurden im weiteren Verfahren insbesondere im zeichnerischen Teil 

und im Teil A) der textlichen Festsetzungen Regelungen bezüglich 

• Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• des inneren Erschließungskonzeptes, 

• der überbaubaren Grundstücksflächen, 

• der äußeren Gestaltung der Gebäude hinsichtlich Kubatur und Dachform, 

• der Regelungen zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs 

getroffen, um die Grundzüge der Planung zu sichern. 

Des Weiteren wurden im Teil B) der textlichen Festsetzungen zur Feinsteuerung gestalterische Festsetzungen aufgenom-

men, sowie im Teil C) der textlichen Festsetzungen Hinweise für die Architekten, Bauherren und zukünftigen Eigentümer. 

8.1. Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend den Planungszielen werden die Bauflächen innerhalb des Plangebietes als Allgemeine Wohngebiete (WA) 

festgesetzt. 

Die entsprechend § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen: 

• Nr. 1 „Betriebe des Beherbergungsgewerbes“, 

• Nr. 2 “sonstige nicht störende Gewerbebetriebe”, 

• Nr. 3 „Anlagen für Verwaltungen“, 

• Nr. 4 „Gartenbaubetriebe“ und 

• Nr. 5 „Tankstellen“ 

werden in diesem Baugebiet ausgeschlossen. Diese Nutzungen entsprechen in ihren Flächenansprüchen und auch auf-

grund ihrer Kundenfrequenzen und der damit verbundenen Verkehrserzeugung nicht dem städtebaulich erwünschten Cha-

rakter der neuen Siedlung. Letztendlich könnten diese Nutzungen innerhalb des Plangebietes zu unverträglichen Geruchs- 

und Lärmbelastungen führen.  

Die Bauflächen werden auf Basis des städtebaulichen Entwurfes und den daraus resultierenden Baufenstern gegliedert. 

Hierbei werden die Bereiche entsprechend der jeweiligen zukünftigen Gebäudetypen festgesetzt (siehe nachfolgende Ta-

belle). 

Gebietsbezeichnung Haustyp 

WA 1 bis WA 2 Einzel- / Doppelhaushälften  

WA 3 Einzelhäuser 
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Gebietsbezeichnung Haustyp 

WA 4  Geschlossene Bebauung mit Lärmschutzfunktion 

WA 5 und WA 6 Mehrfamilienhäuser 

 

Für das Baufeld im WA 5 wird der festgesetzte Lärmpegelbereich III (siehe textliche Festsetzung Nr. 6.2) nur erreicht, wenn 

die geschlossene Bebauung im WA 4 mit einer Mindesthöhe von 6,50 m sowie die Lärmschutzeinrichtungen LSW 1 und 

LSW 2 bereits realisiert sind, da diese eine abschirmende Wirkung zur östlich liegenden Maaseiker Straße und Rettungs-

wache bieten. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB wird daher festgesetzt, dass die bauliche Nutzung im WA 5 erst zulässig ist, wenn 

die Bebauung im WA 4 soweit fertiggestellt ist, dass der ausreichende Schallschutz im WA 5 gewährleistet ist.  

Sollte sich eine Bebauung im WA 4 nicht realisieren lassen, dann ist alternativ auch ein Lärmschutzbauwerk (Wall, Wand, 

Wall-Wand-Kombination) zulässig, sofern gutachterlich mindestens die gleiche schalltechnische Wirkung nachgewiesen 

wird. Sofern die Umsetzung einer gleichwertigen schalltechnischen Wirkung mit der festgesetzten maximalen Gebäude-

höhe im WA 4 nicht möglich ist, kann bei entsprechenden Nachweisen ausnamsweise eine Überschreitung zugelassen 

werden. Mit der Festsetzung soll sichergestellt werden, dass eine Vermarktung und Bebauung der innenliegenden Grund-

stücke unabhängig von der Bebauung im WA 4 möglich ist. 

8.2. Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche durch bauliche Anlagen je Quadratmeter Grundstücksflä-

che zulässig sind. In § 17 Abs. 1 BauNVO wird als Orientierungswert für die Obergrenze in allgemeinen Wohngebieten eine 

Grundflächenzahl von 0,4 definiert.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Plangebiet für alle Baugrundstücke mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 

festgesetzt, die gemäß § 19 Abs. 4, Satz 1, Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO durch die Grundflächen der Garagen und Stellplätze 

mit ihren Zufahrten und Zuwegungen sowie von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO um bis zu 50 % bis maximal 

0,6 überschritten werden darf. 

Verträglichkeit der städtebaulichen Verdichtung 

Die gewählte städtebauliche Verdichtung entspricht dem städtebaulichen Konzept. Die Orientierungswerte zur GRZ in Be-

zug auf die Gebietskategorie wurde vom Gesetzgeber getroffen, um sicher zu stellen, dass die allgemeinen Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden 

werden. Weitergehend soll sichergestellt werden, dass durch die geplanten Gebäude eine ausreichende Belichtung und 

Belüftung der bestehenden und geplanten Grundstücke gesorgt ist. Ferner soll ein ausreichender Sozialabstand gewähr-

leistet werden. Diese Vorgaben werden mit der getroffenen Festsetzung eingehalten. 

Geschossfläche - Geschossflächenzahl (GFZ)  

Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des 

§ 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. In § 17 Abs. 1 BauNVO wird als Orientierungswert für die Obergrenze in allgemeinen 

Wohngebieten eine maximale Geschossflächenzahl von 1,2 definiert. 

Mit den im Bebauungsplan gewählten Festsetzungen zur GRZ und der zwei- beziehungsweise dreigeschossigen Bauweise 

kann die Obergrenze der GFZ nach § 17 BauNVO nicht erreicht werden.  

Daher wird auf die Festsetzung einer GFZ in diesem Bebauungsplan verzichtet, da die notwendige Regulierung über die 

Geschossigkeiten und die GRZ ausreichend Regelungsinhalt bietet. 
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Höhe der baulichen Anlagen 

Zur Lenkung der zulässigen baulichen Höhen bei Gebäuden trifft der Bebauungsplan Festsetzungen zu maximalen Gebäu-

dehöhen. Die Höhen der geplanten Gebäude orientieren sich dabei an dem wohnbaulichen Bestand in der Umgebung unter 

Beachtung der gesetzlichen Vorgaben, mit Grund und Boden nachhaltig umzugehen. Ziel der Höhenfestsetzungen ist die 

Schaffung eines homogenen Stadtquartiers. 

Für die Höhe der baulichen Anlagen gelten folgende Definitionen: 

• Die Erdgeschossfußbodenhöhe wird als maximale Höhe festgesetzt, um abhängig von den Bestandsgeländehö-

hen und den geplanten Erschließungsflächen eine sinnvolle Höhenentwicklung in den einzelnen Baugebieten si-

cherzustellen. 

• Die Traufhöhe wird festgesetzt, um im Quartier gleichmäßige Dachneigungen und damit eine gestalterische Wie-

dererkennbarkeit zu entwickeln. 

• Die Gebäudehöhe für Vollgeschosse wird festgesetzt, um sicherzustellen, dass im WA 6 mit den zwei zulässigen 

Vollgeschossen eine ähnliche Höhe erreicht wird wie in den anderen Baugebieten, und das oberste Nichtvollge-

schoss zurückspringt. 

• Die Gebäudehöhe als maximale Höhe der Flachdachgebäude und die Firsthöhe als maximale Höhe der Gebäude 

mit Satteldach werden festgesetzt, um für das Quartier eine gemeinsame Höhenentwicklung sicherzustellen.  

• Die minimale Höhe der Flachdachgebäude im WA 4 wird aus lärmtechnischen Gründen festgesetzt, da die Ge-

bäude eine abschirmende Wirkung für das Plangebiet haben. 

Mit den festgesetzten zulässigen Überschreitungen (bis max. 3,0 m) der maximalen Gebäude- und Firsthöhen wird der 

Aufbau von Wärmetauschern, Klima- und Lüftungsanlagen ermöglicht, die die Umsetzung der Anforderungen des aktuellen 

Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie künftiger Anpassungen gewährleisten.  

Die Überschreitung der maximalen Höhen durch Anlagen zur solaren Energiegewinnung wird ermöglicht, um die nachhal-

tige Nutzung der Dachflächen zu fördern. 

Die Überschreitung der maximalen Höhen durch Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser wird ermöglicht, um eine 

barrierefreie Erschließung zu gewährleisten. 

Bezugshöhe aller Höhen ist Normalhöhennull (NHN). Durch die Höhenfestsetzungen entstehen folgende tatsächlichen Ge-

bäudehöhen: 

Tabelle:  Maximale und resultierende Gebäudehöhen 

Teilbereich 
Festgesetzte Höhen 

in m ü. NHN 

resultierende  

Gebäudehöhe 

in m 

WA 1 

EFH = 68,20 m ü. NHN 
Gebäude mit Satteldach  

TH = ca. 75,70 

FH = ca. 78,70 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 75,70 

Gebäude mit Satteldach  

TH = ca. 7,50 

FH = ca. 10,50 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 7,50 
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Teilbereich 
Festgesetzte Höhen 

in m ü. NHN 

resultierende  

Gebäudehöhe 

in m 

WA 2 

EFH = 68,10 m ü. NHN 

Gebäude mit Satteldach  

TH = ca. 75,60 

FH = ca. 78,60 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 75,60 

Gebäude mit Satteldach  

TH = ca. 7,50 

FH = ca. 10,50 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 7,50 

WA 3 

EFH = 68,20 m ü. NHN 
Gebäude mit Satteldach  

TH = ca. 75,70 

FH = ca. 78,70 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 75,70 
 

bei Gebäude mit Satteldach  

TH = ca. 7,50 

FH = ca. 10,50 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 7,50 

 

WA 4 

EFH = 68,30 m ü. NHN 

Gebäude mit Flachdach 

GHmin = 74,80 

GHmax = 75,80 

Gebäude mit Flachdach 

GHmin = 6,50 

GHmax = 7,50 

WA 5 

EFH = 68,00 m ü. NHN 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 78,50 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 10,50 

WA 6 

EFH = 68,10 m ü. NHN 

Gebäude mit Flachdach 

GHVG = 75,60 (für Vollgeschosse) 

GHmax = 78,60 (für Nicht-Vollgeschoss) 

Gebäude mit Flachdach 

GHVG = 7,50 (für Vollgeschosse) 

GHmax = 10,50 (für Nicht-Vollgeschoss) 

Gemeinbedarfsfläche 

EFH = 68,20 m ü. NHN 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 75,70 

Gebäude mit Flachdach 

GHmax = 7,50 

 

Zahl der Vollgeschosse 

Die Zahl der Vollgeschosse wird mit maximal zwei beziehungsweise drei Geschossen bei den innenliegenden Mehrfamili-

enhäusern festgesetzt. Dadurch wird im Zusammenhang mit den festgesetzten Gebäudehöhen für das gesamte Wohnge-

biet eine einheitliche Höhenentwicklung sichergestellt und eine verträgliche Einbindung in die umgebenden städtebaulichen 

Strukturen gewährleistet. 

8.3. Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt. Innerhalb des 

geplanten Wohngebietes liegt eine Aufteilung der einzelnen Baugrundstücke noch nicht vor, so dass überwiegend große 

zusammenhängende Baufelder festgesetzt werden. Alle Baufelder sind so dimensioniert, dass sie einen ausreichenden 

Gestaltungsspielraum bei der späteren Errichtung der einzelnen Baukörper ermöglichen. Zusätzlich wird ausnahmsweise 
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eine Überschreitung der rückwärtigen Baugrenzen im Gartenbereich um maximal 3,00 m für Terrassen ohne und mit Über-

dachung sowie Stellplätze, Garagen, Carports und Wintergärten ermöglicht, um bei der Gestaltung des Gartens und des 

zukünftigen Außenaufenthaltsbereiches einen möglichst großen Freiraum zu ermöglichen.  

In den Bereichen des WA 1, WA 2 und WA 6 sowie in der Gemeinbedarfsfläche wird gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO die offene 

Bauweise festgesetzt, ergänzend wird im WA 1 und WA 2 festgesetzt, dass nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig sind. 

Durch die Festsetzungen der offenen Bauweise mit Ergänzung der Gebäudedefinition im WA 1 und WA 2 sowie der GRZ 

und Höhenfestsetzung wird eine unangemessene Verdichtung ausgeschlossen. 

Im WA 3 wird die abweichende Bauweise festgesetzt, hier gilt ebenfalls die offene Bauweise, auf den seitlichen Grenzab-

stand kann jedoch auf einer der beiden seitlichen Grundstücksgrenzen verzichtet werden. Mit dieser Festsetzung wird der 

im städtebaulichen Konzept vorgesehenen besonderen Bauform des alternierenden Wechsels zwischen Gebäude und Ga-

rage Rechnung getragen. Die Grundstücke haben eine angemessene Tiefe und im Südosten befinden sich die Freiflächen 

der Versickerungsanlagen, somit kann hier eine unangemessene Verdichtung ausgeschlossen werden. Da bei der Ent-

wicklung dieses Bebauungsplanes der Bedarf an dieser Gebäudeart nicht abschließend ermittelt werden kann, erfolgt diese 

Festsetzung als „Kannfestsetzung“. Somit kann in diesem Bereich bei Bedarf auch mit seitlichem Grenzabstand gebaut 

werden. Beide Bauweisen sind mit den Grundzügen der geplanten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Da im WA 3 die 

Gebäudedefinition nicht eindeutig zuzuordnen ist, wird hier auf die Festsetzung einer Gebäudeart verzichtet.  

Im WA 4 wird die geschlossene Bauweise festgesetzt. Die Gebäude im WA 4 dienen mit ihrer nordöstlichen Fassade der 

schalltechnischen Abschirmung des Plangebietes, daher sind hier Unterbrechungen nicht gewollt.  

Im WA 5 wird die abweichende Bauweise festgesetzt, hier gilt wiederum die offene Bauweise, die maximale Gebäudelänge 

wird auf 30,0 m reduziert, um eine übermäßige Verdichtung bei den Mehrfamilienhäusern zu vermeiden. Durch diese Fest-

setzung wird die Bildung von einzelnen Baufenstern für die drei Gebäude nicht nötig. Somit haben die Planenden einen 

sehr großen Gestaltungsspielraum. Gleichzeitig wird eine übermäßige Verdichtung ausgeschlossen, da zwischen den ein-

zelnen Gebäuden durch die Abstandsregelungen der Landesbauordnung NRW, in Verbindung mit der Festsetzung der 

GRZ, ausreichende Zwischenräume entstehen. 

8.4. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 

Im WA 5 wird parallel zu den festgesetzten Flächen für Versorgungsanlagen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  (GFL) 

zugunsten des Betreibers der Versorgungsflächen in einer Breite von 2,0 m festgesetzt. Mit der Festsetzung soll die allsei-

tige Erreichbarkeit der Flächen für Wartungsarbeiten etc. gesichert werden, gleichzeitig kann die Fläche durch die Festset-

zung als Teil des WA 5 in die Gestaltung der Wegeverbindungen und Außenflächen der geplanten Mehrfamilienhausbe-

bauung einbezogen werden. 

Parallel zu der öffentlichen Grünfläche, in der der Lärmschutzwall realisiert werden soll, wird innerhalb des WA 2 und der 

Fläche für Gemeinbedarf ein Geh- und Fahrrecht (GF) mit einer Breite von 3,0 m festgesetzt. Das Geh- und Fahrrecht dient 

der Erreichbarkeit des Lärmschutzwalls für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten auf der Wallinnenseite. 

Eine Errichtung von Nebenanlagen wie z.B. Gartenhäusern, Geräteschuppen und Kellerersatzräumen sowie von Hecken 

und sonstigen Einfriedungen oder eine Begrünung der Fläche durch Bäume oder Sträucher ist nicht zulässig, da die Fläche 

zu jeder Zeit begeh- und befahrbar bleiben muss. 

8.5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (wie z.B. Gartenhäuser, Geräteschuppen und Kellerersatzräume) sind in den 

Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 6 auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, um eine mög-

lichst flexible Grundstücknutzung für die zukünftigen Eigentümer zu ermöglichen. Innerhalb der Fläche für den Gemeinbe-

darf sind diese Nebenanlagen ebenfalls zulässig, ein Bezug zu den überbaubaren Flächen entfällt, da hier keine Baugren-

zen festgesetzt sind. 
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Um die angestrebte Begrünung im Plangebiet nicht zu beeinträchtigen und das städtebauliche Erscheinungsbild zu verein-

heitlichen, werden die Nebenanlagen in ihrer Größe beschränkt. 

Nebenanlagen für Kleintierhaltung sind im WA 1 - WA 6 und der Fläche für Gemeinbedarf unzulässig, um eine städtebau-

liche Ordnung zu erreichen. 

Um eine größtmögliche Planungsfreiheit bei der Unterbringung von notwendigen Versorgungsanlagen im Gebiet zu ge-

währleisten, sind Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen im 

Plangebiet ausnahmsweise zulässig. 

Im WA 1 - WA 6 sind Garagen, Carports und oberirdische Stellplätze nur innerhalb der gekennzeichneten Flächen und 

Baufenster zulässig. Abweichend davon dürfen die seitlichen und rückwertigen Baugrenzen im WA 1 bis WA 3 um bis zu 

3,00 m überschritten werden. Dadurch soll das Erscheinungsbild vereinheitlicht und so eine städtebauliche Ordnung erreicht 

werden. Gleichzeitig werden durch die Festsetzung die Gartenbereiche und somit auch die angestrebte Durchgrünung im 

Plangebiet nicht wesentlich beeinträchtigt, auch nicht durch die Überschreitungsmöglichkeit zum Garten hin. 

8.6. Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule und sozialen Zwecken dienende Ge-

bäude und Einrichtungen“  

Die festgesetzte Fläche für den Gemeinbedarf dient der Sicherung für den langfristigen Bedarf an Einrichtungen (z.B. Kin-

dertagesstätten, schulischen Einrichtungen und Anlagen für soziale Zwecke). Sie entspricht somit dem gesetzlichen Ver-

sorgungsanspruch auf Kindergarten- und Schulplätze. 

Absicht ist, möglichst flexibel auf zukünftige Ansprüche hinsichtlich unterschiedlicher sozialer Funktionen reagieren zu kön-

nen. Als Zweckbestimmung werden hier Anlagen für soziale Zwecke (z.B. Kindertagesstätte) und Schulen festgesetzt. 

8.7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden  

Innerhalb des WA 1, in dem ausschließlich Einzel-, und Doppelhäuser zulässig sind, wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebäuden mit Bezug auf die im Norden befindliche Bestandsbebau-

ung auf eine Wohnung je Haus begrenzt.  

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 2 bis WA 4 wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB die höchstzulässige Zahl der 

Wohnungen in Wohngebäuden auf zwei Wohnungen je Haus begrenzt.  

Diese Festsetzung trägt zu einer Begrenzung der Besiedlungsdichte und damit verbunden der Unterbindung zusätzlicher 

Verkehrsmengen bei, sowie zur Begrenzung von Problemen bei der Unterbringung des ruhenden Verkehrs.  

Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 5 und WA 6 wird die höchstzulässige Zahl der Wohnungen nicht begrenzt, da die 

Anzahl der Wohneinheiten in den hier zulässigen Mehrfamilienhäusern maßgeblich von der späteren Hochbauplanung 

abhängt und eine sinnvolle Ausnutzung der Flächen ermöglicht werden soll. 

8.8. Flächen für Versorgungsanlagen 

Abwasser / Niederschlagswasser 

Die Entwässerung des Plangebietes soll über Kanäle und Mulden-Rigolensysteme erfolgen, die das anfallende Nieder-

schlagswasser der privaten Grundstücke und der öffentlichen Verkehrsflächen in Rigolen im Zentrum des Plangebietes 

einleiten. Über die belebte Bodenzone gelangt das gesamte Niederschlagswasser von dort in die unterliegende Rigole, wo 

es versickern kann. 

Aufgrund des Querprofils der Maaseiker Straße entwässert eine Hälfte der Straße in Richtung des Plangebietes. Um Über-

flutungen durch den Niederschlagsabfluss in die geplanten allgemeinen Wohngebiete zu verhindern, wird parallel zur Maa-

seiker Straße im Plangebiet eine Transportmulde vorgesehen, von der das anfallende Wasser in eine Versickerungsmulde 

im Südosten des Plangebietes eingeleitet werden kann. 
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Eine ausführliche Beschreibung des Entwässerungskonzeptes kann Nr. 6.3. der Begründung entnommen werden. 

Die für die geplante Entwässerung notwendigen Flächen werden im Bebauungsplan als Flächen für Versorgungsanlagen 

mit der Zweckbestimmung „Abwasser / Niederschlagswasser“ dargestellt. 

Elektrizität 

Mit der Festsetzung einer Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ wird eine Fläche zur 

Errichtung einer Ortsnetzstation planungsrechtlich gesichert, die erforderlich ist, um das Plangebiet bedarfsgerecht mit 

Strom versorgen zu können. 

8.9. Öffentliche Verkehrsflächen 

Zur Sicherung der Erschließung der geplanten allgemeinen Wohngebiete wird im Bebauungsplan eine öffentliche Verkehrs-

fläche festgesetzt. Die Anbindung des Plangebietes erfolgt im Osten von der Maaseiker Straße aus in einer Breite von 

6,50 m. Mit der Erschließung wird die Erreichbarkeit des Plangebietes für den motorisierten Verkehr (MIV) gewährleistet. 

Die innere Erschließung erfolgt über eine Ringerschließung mit einer Breite von 6,00 m, die als Mischverkehrsfläche aus-

gebaut wird. 

Im Osten wird ein Anschluss der öffentlichen Verkehrsfläche an die Maaseiker vorgesehen. Zwischen dem WA 3 und WA 

5 wird ein Fußweg vorgesehen, über den eine kurze Anbindung der südlichen Plangebietsflächen an die Maaseiker Straße 

ermöglicht werden soll. 

8.10. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen sowie der Immissionen aus Sport- und 

Freizeitlärm und dem von der Feuerwache ausgehenden Lärm wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. 

Die Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen erfolgte auf Grundlage der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, die für 

allgemeine Wohngebiete einen schalltechnischen Orientierungswert für von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts vorgibt. 

Die Berechnungen zeigen, dass die Orientierungswerte bei freier Schallausbreitung im Plangebiet nachts überschritten 

werden würden, wenn der Lärmschutzwall, der geschlossene Gebäuderiegel im WA 4 und der Bauriegel zwischen WA 4 

und Lärmschutzwall nicht realisiert werden.  

Aktiver Schallschutz 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen sind nur unmittelbar an den Lärmquellen sinnvoll. Die hier maßgeblichen Lärmquellen 

Grenzlandring und Maaseiker Straße führen direkt an dem neuen Wohnquartier vorbei. Daher können hier aktive Lärm-

schutzmaßnahmen wie Schallschutzwände oder –wälle zur Minderung der Schallausbreitung im Quartier beitragen. 

Innerhalb der mit LSW 1 gekennzeichneten Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird die Errichtung eines Lärmschutzwalls festge-

setzt. Möglich sind sowohl ein Wall als auch eine Kombination aus Wall und Wand (siehe Abb. 5).  

Die Lage und Breite der Wallkrone sowie die Mindesthöhe des Lärmschutzbauwerks werden entsprechend der Vorgaben 

aus dem Schallgutachten verbindlich festgesetzt. 

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Umsetzung des Lärmschutzes zur Maaseiker Straße im Bereich südlich des 

WA 4 durch die Kombination eines Lärmschutzwalls in Kombination mit einer 1,0 m hohen Gabionenwand in der Mitte der 

Wallkrone: 
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Abbildung 5: Planung Wall-Wand-Kombination 
Quelle: VDH Projektmanagement GmbH 

Innerhalb der mit LSW 2 gekennzeichneten Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird ergänzend dazu ein Lärmschutzbauwerk mit 

einer Mindesthöhe entsprechend der Vorgaben aus dem Schallgutachten festgesetzt, durch das eine lückenlose Anbindung 

der Bebauung im WA 4 an den Lärmschutzwall erfolgen soll. 

Passiver Schallschutz 

Zur Festlegung von passiven Lärmschutzmaßnahmen gemäß der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sind sogenannte 

„maßgebliche Außenlärmpegel“ heranzuziehen. Diese unterscheiden sich von den berechneten Beurteilungspegeln durch 

die Gewährung von Aufschlägen.  

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass bei Errichtung von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen technische Vorkehrungen 

zum baulichen Schallschutz gegen Außenlärm entsprechend der jeweils zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages 

beziehungsweise bei genehmigungsfreien oder genehmigungsfrei gestellten Bauvorhaben zu Beginn des Ausführungszeit-

punktes als technische Baubestimmung eingeführten Fassung der DIN 4109 vorzusehen sind. 

Konkret ergeben sich ausweislich der Ergebnisse des Gutachtens zur Verkehrslärm- und sonstigen Lärmbelastung für die 

am stärksten belasteten Fassaden an den ungünstigsten Stellen im WA 1, WA 2, WA 3 und WA 5 sowie für die Fläche für 

Gemeinbedarf maßgebliche Außenlärmpegel La,res, von kleiner 65 dB(A), dies entspricht den Lärmpegelbereich III, damit 

bestehen in diesen Bereichen keine erhöhten Anforderungen.  

Im WA 4 und WA 6 wird auf Grund der erhöhten Belastungen der maßgebliche Außenlärmpegel La,res, von 65 dB(A) 

teilweise überschritten, hier ergibt sich daher der Lärmpegelbereich IV. 

Fenster von schutzbedürftigen Räumen entlang der der Maaseiker Straße zugewandten Fassaden sind in einer nicht öf-

fenbaren Ausführung vorzusehen. Mit dieser Festsetzung wird sichergestellt, dass den Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse innerhalb des besonders von dem von der Maaseiker Straße ausgehenden Verkehrslärm sowie 

dem von der Feuerwache ausgehenden Lärm betroffenen Bereich ausreichend Rechnung getragen wird. 

Zur Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse in lärmbelasteten Bereichen ist zusätzlich zu den Anforderungen der DIN 

4109 (Festsetzung von Lärmpegelbereichen zum Schutz gegen Außenlärm) an das Schalldämmmaß der Fassade ein aus-

reichender Luftwechsel für Aufenthaltsräume zu gewährleisten. 

Das Maß der Immissionsbelastung vor der Fassade, ab dem bei einer Fensterlüftung nicht mehr gesunde Wohnverhältnisse 

vorliegen, ist rechtlich nicht verbindlich definiert. Nach derzeitiger Sichtweise sind ab einer Belastung von größer 60 dB(A) 

am Tag und 50 dB(A) in der Nacht geeignete Maßnahmen erforderlich. 
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Damit sind für alle Aufenthaltsräume mit notwendigen Fenstern der lärmbelasteten Fassaden mit Ausrichtung zur Maaseiker 

Straße im WA 4 und WA 6 zur Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder 

technisch gleichwertige Lösungen, die zur Gewährleistung eines ausreichenden Luftwechsels notwendig sind, festgesetzt. 

Hierbei stellt eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende kontrollierte Wohnraumlüftung, wie sie z.B. aus energe-

tischen Gründen zum Einsatz kommt, aus sachverständiger Sicht eine gleichwertige technische Lösung dar. 

Für die Baukörper im WA 4 wird eine Mindesthöhe von 74,80 m ü. NHN (entspricht einer absoluten Höhe von ca. 6,5 m) 

festgesetzt, da die Baukörper eine abschirmende Wirkung für die dahinterliegenden allgemeinen Wohngebiete haben. 

Im WA 5 können für einen Teilbereich im Osten oberhalb des zweiten Geschosses die Vorgaben der TA Lärm nicht nach-

gewiesen werden, da hier keine ausreichende Abschirmung durch den Lärmschutzwall / die Lärmschutzwand bzw. die 

Bebauung im WA 4 gegeben ist. Für diesen Bereich wird daher eine abweichende Baugrenze „A“ festgesetzt, die ab einer 

Gebäudehöhe von 74,00 m ü. NHN (entspricht einer absoluten Höhe von ca. 6,0 m) gilt. Durch diese partielle Reduzierung 

der maximalen Bauhöhe kann die Einhaltung der Vorgaben der TA Lärm gewährleistet werden. Alternativ ist eine Über-

schreitung der Baugrenze „A“ möglich, wenn im Bauantragsverfahren gutachterlich nachgewiesen wird, dass in diesem 

Bereich die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. des zum Zeitpunkt des Bauantrags geltenden Regel-

werks eingehalten werden. 

Die textlichen Festsetzungen zu den passiven Schallschutzmaßnahmen ermöglichen, dass im Baugenehmigungsverfahren 

bei entsprechendem Nachweis (z.B. in Anlehnung an DIN 4109 bzw. des dann gültigen Regelwerkes) eines Unterschreitens 

der maßgeblichen Grenzwerte für gesundes Wohnen von den Festsetzungen zu den Schallschutzmaßnahmen abgewichen 

werden kann. Somit können optimierende Maßnahmen (z.B. Abschirmung durch Gebäude etc.) berücksichtigt werden. 

8.11. Niederschlagswasserbeseitigung 

Bei Regenereignissen muss das anfallende Niederschlagswasser gesammelt und über die belebte Bodenzone ins Erd-
reich versickert werden. Um dies dauerhaft gewährleisten zu können, werden im Plangebiet entsprechende Flächen fest-
gesetzt (siehe Nr. 8.8. der Begründung). 

Hinweise: 

Für die Sammlung und Speicherung der auf den Dachflächen der Gebäude anfallenden Niederschlagswassers zur 
Brauchwassernutzung oder zur Bewässerung von Grünflächen wird der Einbau von Zisternen empfohlen.  

8.12. Öffentliche Grünfläche 

Die im Südwesten des Bebauungsplanes festgesetzte öffentliche Grünfläche entwickelt sich aus der Darstellung des Flä-

chennutzungsplanes und sollen der Ortsrandeingrünung dienen. 

Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen rund um die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Öffentliche Park-

fläche“ sollen der Eingrünung der Parkplatzflächen und der Begrünung des Straßenraums dienen. 

8.13. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und Anpflan-

zen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Begrünung Straßenraum / öffentliche Grünflächen 

Zur Minimierung des landschaftsökologischen sowie -ästhetischen Eingriffs und zur klimatischen Verbesserung im Bebau-

ungsgebiet, sind der Straßenraum bzw. die öffentlichen Grünflächen mit mindestens 9 Bäumen 2. Ordnung gemäß Pflanz-

liste dieses Bebauungsplanes zu begrünen. Die Bäume sind zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig 

zu ersetzen. Die Festsetzungen erfolgen als pauschale Anforderungen. Die Standorte können der Planzeichnung entnom-

men werden. 

Pflanzgebote innerhalb festgesetzter Flächen 

Ergänzend zu der Festsetzung von Straßenbäumen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. öffentlichen Grünflä-

chen werden zur weiteren Begrünung Pflanzgebote festgesetzt. Hierbei handelt sich um folgende Pflanzgebote: 
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• Gehölze 3. Ordnung (Kleinbäume, Sträucher) entsprechend den Vorgaben der beigefügten Pflanzliste auf einer 

Fläche angrenzend an die Plangebietszufahrt (PG 1) zur Eingrünung der Zufahrt und der angrenzenden Bebauung 

im WA 4, 

• Bodendecker und regionale Pflanzen auf den Flächen rund um die öffentlichen Parkplätze (PG 2) zur Eingrünung 

der Stellplätze. 

Pflanzgebote auf privaten Grundstücken 

Die Festsetzung, dass nicht bebaute oder nicht versiegelte Flächen wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen 

sind und zu begrünen oder zu bepflanzen sind, dient der Klarstellung. Die Regelung ist gleichlautend bereits in § 8 BauO 

NRW 2018 enthalten. Sie wird in den Festsetzungen wiederholt, um klarzustellen, dass diese Regelung gilt, auch wenn 

unter den Pflanzgeboten zusätzliche Festsetzungen getroffen werden. 

Ziel ist, die Anlage von vollständig versiegelten Flächen, Schottergärten etc. zu verhindern, um Auswirkungen des Klima-

wandels zu verringern und gleichzeitig Grundwasserneubildung zu ermöglichen. 

Um weitere Begrünungselemente im Plangebiet zu etablieren, wird festgesetzt, dass auf den privaten Grundstücksflächen 

Pflanzmaßnahmen zu treffen sind.  

Im Plangebiet ist zu pflanzen: 

• bis 400 m² Grundstücksfläche ein Gehölz 2. Ordnung, 

• ab 400 m² bis 600 m² Grundstücksfläche ein Gehölz 1. Ordnung, 

• über 600 m² Grundstücksfläche je weiterer 100 m² ein Gehölz 2. Ordnung. 

Es können alternativ gepflanzt werden: 

• zwei Gehölze 2. Ordnung statt einem Gehölz 1. Ordnung, 

• ein Kulturbaum statt einem Gehölz 2. Ordnung, 

• 30 lfd. m Schnitthecke 3. Ordnung statt einem Gehölz 2. Ordnung. 

Alle Anpflanzungen sind entsprechend der Vorgaben der beigefügten Pflanzliste dieses Bebauungsplanes zu pflanzen, 

dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Mit den Pflanzgeboten wird ein Beitrag zur Durchgrünung 

des Plangebietes geleistet. Gleichzeitig werden damit die Klimawandelfolgeeffekte abgemindert. 

Dachbegrünung / regenerative Energiegewinnung 

Für alle Flachdächer (FD) bis max. 10° Dachneigung von obersten Geschossen gilt: Flachdächer sind unter Beachtung der 

brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu bepflanzen.  

Für das Dachbegrünungssubstrat wird auf die „Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegrünun-

gen“ der Forschungsgesellschaft, Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), Ausgabe 2018, verwiesen, siehe 

Hinweis Nr. 11. Von der Bepflanzung ausgenommen sind verglaste Flächen und Flächen unter zulässigen technische Auf-

bauten. Von dieser Festsetzung kann befreit werden, wenn die Flächen durch Anlagen zur Gewinnung der Solarenergie 

genutzt werden und diese Nutzung mit extensiver Dachbegrünung nicht vereinbar ist. 

Durch den Aufbau eines extensiven Gründaches entstehen folgende positive Effekte: 

• Der Aufheizung der Dachflächen in den Sommermonaten wird entgegengewirkt. 

• In der Heizperiode bildet ein Gründach eine zusätzliche Isolationsschicht. 

• Der Energie- und Wärmebedarf eines Gebäudes verringert sich. 

• Der schnelle Abfluss des Niederschlagswassers wird durch die Speicherfähigkeit der Substratschicht gemindert, 

wodurch sich eine höhere Rückhaltungsrate des Niederschlagswassers ergibt.  
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• Staubbindende und kaltluftbildende Eigenschaften der Dachbegrünung haben positive Einflüsse auf das Mikro-

klima. 

• Die Dachbegrünung bietet Flora und Fauna einen weiteren Lebensraum innerhalb der Bauflächen. 

8.14. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Mit der Übernahme der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 Abs. 1 

der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) wird das Ziel verfolgt, die städtebauliche Konzeption der 

geplanten Bebauung insbesondere mit den Festsetzungen der äußeren Form der Baukörper weiterzuführen. Die Festset-

zungen werden auf das Maß zur Erreichung der beabsichtigten Ziele beschränkt, damit den zukünftigen Eigentümern der 

Bebauung ein möglichst großer Freiraum für die Gestaltung offen bleibt. Gleichzeitig soll mit den bauordnungsrechtlichen 

Festsetzungen langfristig ein städtebaulich ansprechendes Bild gesichert werden.  

Dachform und Dachneigung 

Die Dachform und Dachneigung sollen im WA 1 bis WA 3 bedarfsgerecht entwickelt werden können, daher werden hier 

sowohl Satteldächer mit 20 bis 30° Dachneigung als auch Flachdächer bis 10° Dachneigung zugelassen. 

Im WA 4 bis WA 6 sowie der Gemeinbedarfsfläche werden ausschließlich Flachdächer mit einer Neigung bis maximal 10° 

zugelassen, da die Gebäude wegen ihrer Gebäudehöhe und Kubatur beziehungsweise zukünftigen Funktion keine anderen 

Dachformen erhalten sollen. Somit werden kleinteilige Dachlandschaften beziehungsweise Gebäudehöhen, die die Ge-

bäude in den Baufeldern WA 1 bis WA 3 überragen würden, vermieden.   

Vorgärten und Einfriedungen  

Zur Erreichung des angestrebten durchgrünten Erscheinungsbildes sind Einfriedungen zur Straßenseite hin entsprechend 

mit Sträuchern der Pflanzliste dieses Bebauungsplanes zu bepflanzen. Dazu sind auch die Vorgärten (Bereich zwischen 

überbaubarer Grundstücksfläche und angrenzender vorgelagerter öffentlicher Verkehrsfläche), mit Ausnahme notwendiger 

Zugänge und Zufahrten sowie den Bereichen der Nebenanlagen, zu begrünen. Stein- und Schotterflächen werden aus 

gestalterischen und ökologischen Gründen ausgeschlossen. 

Wintergärten und Terrassen  

Um im Plangebiet ein einheitliches gestalterisches Erscheinungsbild zu erreichen, wird festgesetzt, dass Wintergärten und 

Terrasseneinhausungen in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 4 ausschließlich in transparenten Materialien 

(Glas o. ä.) auszuführen sind. 

8.15. Hinweise, Pflanzlisten 

Zusätzlich zu den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften sind die Hinweise (vgl. Punkt C) 

auf Besonderheiten in Bezug auf Archäologie / Bodendenkmalpflege, Umgang mit Mutterboden, Umgang mit Bodenaus-

hub, Baugrundverhältnisse, Bergbau / Grundwasserverhältnisse, Kampfmittel, Erdbebenzone, Artenschutz, Einbau von 

RCL-Material, Geothermie, Dachbegrünung, Pflanzungen auf privaten Grundstücken und Grenzabstände, Haustechnische 

Anlagen sowie DIN-Vorschriften für den weiteren Verlauf von Relevanz.  

Unter dem Punkt D werden die Pflanzlisten für die Gehölze 1. Ordnung (Großbäume), für die Gehölze 2. Ordnung (Bäume 

mittlerer Größe), für die Gehölze 3. Ordnung (Kleinbäume, Sträucher) und für Kulturbäume aufgeführt. 

9. Umweltauswirkungen 

9.1. Vorbemerkungen 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Belange des Umwelt- und Naturschutzes, 

der Landschaftspflege, des Wassers, der Luft, des Bodens, der Fläche sowie des Klimas zu berücksichtigen.  
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Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 13b BauGB. Somit entfällt eine Umweltprüfung gemäß § 2a Abs. 

1 Satz 2 Nr. 2 BauGB. Die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13b Abs. 1 BauGB sind im Kapitel 3 „Verfahren“ dieser 

Begründung dargestellt. 

Obwohl von der Umweltprüfung abgesehen werden kann, müssen im Sinne einer nachhaltigen Gebiets- und Projektent-

wicklung die Umweltbelange geprüft und gegebenenfalls eine Reduzierung der umweltrelevanten Auswirkungen vorgenom-

men werden. 

Aus diesem Grund werden in diesem Verfahren folgende Gutachten erstellt: 

• Verkehrsuntersuchung, 

• Lärmschutzgutachten, 

• Artenschutzprüfung (ASP I), 

• Gutachten zur Baugrundsituation inkl. abfalltechnischer Deklaration. 

Die genannten Gutachten sowie die ermittelten Verkehrszahlen sind im Rahmen der Schutzgutbetrachtung neben den 

allgemein zugänglichen Informationen berücksichtigt worden. 

9.2. Schutzgebiete 

FFH-Gebiete  

Das Plangebiet liegt in keinem FFH-Gebiet nach der Richtlinie 92/43/EWG der Europäischen Union.  

In einer Entfernung von ca. 2 km nördlich beziehungsweise 1,5 km südwestlich befinden sich Bereiche des FFH-Gebietes 

„„Schwalm,- Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ der FFH-Gebietsmeldung“ (DE-4802-301).  

Aufgrund der räumlichen Entfernung zu diesem Schutzgebiet sind keine weiteren Vorprüfungen notwendig.  

Vogelschutzgebiete  

Im Plangebiet und seiner Umgebung sind keine Vogelschutzgebiete nach der Richtlinie 79/409/EWG der Europäischen 

Union ausgewiesen.  

Das nächste Vogelschutzgebiet (VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg, DE-4603-401) befindet sich in 

ca. 2 km Entfernung nördlich des Plangebietes.  

Es ist deckungsgleich mit den zuvor genannten FFH-Gebiet. 

Naturschutzgebiete  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist kein Naturschutzgebiet (NSG) festgesetzt.  

In einer Entfernung von ca. 2 km nördlich befindet sich das NSG „Schwalmbruch, Muehlenbach- und Knippertzbachtal“ 

(HS-006). Es ist nahezu deckungsgleich mit dem zuvor genannten FFH-Gebiet. 

Etwa 1 km südlich befindet sich der Randbereich des NSG „Tueschenbroicher Wald“ (HS-017). 

Landschaftsschutzgebiete  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist kein Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Etwa 250 m nördlich und südlich 

des Plangebietes beziehungsweise des Grenzlandringes, liegt das festgesetzte Landschaftsschutzgebiet „Schwalmplatte“ 

(LSG-4802-0001). 

Rekultivierungsflächen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Rekultivierungsflächen ausgewiesen. 
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Schutzwürdige Biotope 

Im Plangebiet befinden sich keine schutzwürdigen Biotope gemäß Biotopkataster des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz NRW (LANUV).  

Verbundflächen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine festgesetzten Verbundflächen.  

Naturpark 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt am östlichen Rand des grenzüberschreitenden Naturparks Maas-

Schwalm-Nette. 

Wasserschutz  

Südlich, außerhalb des Plangebietes, grenzt die Zone IIIa des geplanten Wasserschutzgebietes Wegberg - Uevekoven 

an. 

9.3. Schutzgut Mensch 

Verkehr 

Es ist eine geringe Zunahme des motorisierten Individualverkehrs durch die Realisierung der Planung zu erwarten. Die 

Leistungsfähigkeit der bestehenden Verkehrsanlagen und der künftigen Einfahrt in das Gebiet wird nachgewiesen. Zudem 

wurden die Verkehrszahlen ermittelt, die dem Schallgutachten zugrunde gelegt wurden. 

Straßenverkehrslärm und sonstige Lärmquellen 

Durch die Lage mit der vorhandenen Infrastruktur kommt es zu Beeinträchtigungen aus dem Straßenverkehr. Hierunter 

fallen auch die schalltechnischen Beeinträchtigungen aus der zukünftigen Nutzung der Hauptfeuerwache. Die schalltech-

nischen Beeinträchtigungen entstehen hauptsächlich durch den Verkehr auf dem Grenzlandring und der Maaseiker Straße 

sowie durch die von der Feuerwache ausgehenden Lärmemissionen.  

Um schädliche Auswirkungen auf die zukünftigen Bewohner*innen auszuschließen, wurden gemäß dem Gutachten zur 

Verkehrslärm- und sonstigen Lärmbelastung (Dr. Szymanski & Partner, Stand 22.05.2022) für die belasteten Bereiche des 

Plangebietes maßgebliche Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen getroffen und in den textlichen 

Festsetzungen unter Punkt 6 festgesetzt. Die Festsetzungen wurden in dieser Begründung unter Punkt 8.10 entsprechend 

dargestellt. 

Luftqualität 

Beeinträchtigungen durch Luftschadstoffe sind im Wesentlichen auf Hausfeueranlagen und den Verkehr zurückzuführen. 

Da bei dieser Planung nur mit einer geringen Verkehrserhöhung zu rechnen ist und die bestehende und geplante Bebauung 

nicht sehr kompakt ist, ist, wenn überhaupt, mit einer sehr geringen Beeinflussung der Luftqualität zur rechnen. 

Belichtung, Belüftung 

Die erforderlichen Abstandsflächen gemäß § 6 BauO NRW werden im Rahmen des städtebaulichen Konzeptes eingehal-

ten. Die Anforderungen an die Belichtung, Belüftung und die sonstigen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind damit ausreichend gesichert. 

Altlasten 

Eine Belastung des Schutzgutes Boden durch Schadstoffe, Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen ist nicht bekannt. 

Freizeitnutzung 

Das Plangebiet wird als Ackerfläche genutzt und hat daher keine Bedeutung für Freizeittätigkeiten.  
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Katastrophenschutz  

Im Plangebiet lag ein konkreter Verdacht auf eine ehemalige Militäreinrichtung des 2. Weltkriegs vor. Im Februar 2022 

wurde daher eine Überprüfung der Plangebietsfläche auf Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Be-

zirksregierung Düsseldorf durchgeführt. Dabei wurde bis auf geringe Flächen an den Randbereichen des Plangebietes die 

gesamte Fläche geräumt. Bei der Untersuchung wurde ein Blindgänger gefunden und geräumt, darüber hinaus wurden im 

Plangebiet mehrere Schützenlöcher gefunden. Trotzdem kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass noch Kampf-

mittel im Boden vorhanden sind.  

Daher wird auch nach der Kampfmittelüberprüfung darauf hingewiesen, dass bei Bauarbeiten im Geltungsbereich dieses 

Bebauungsplanes Kampfmittel (Bombenblindgänger, Munition o. ä.) aufgefunden werden können. Aus Sicherheitsgründen 

sind dann die Arbeiten sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich 

zu verständigen. 

Im Rahmen der Umsetzung dieses Bebauungsplanes sind die Auswirkungen für das Schutzgut Mensch im Plangebiet 

beziehungsweise auf die Nachbarschaft eher unerheblich.  

9.4. Schutzgut Tiere 

Das Plangebiet wird im Norden durch die bestehende Wohnbebauung begrenzt. Im weiteren Verlauf grenzt das Plangebiet 

an die Maaseiker Straße und den Grenzlandring, die zum Plangebiet hin mit Baumreihen bepflanzt sind. Diese horizontalen 

Strukturen bieten Prädatoren (z.B. Beutegreifern) Aufsitzmöglichkeiten. Daher ist anzunehmen, dass die Ackerflächen von 

Offenlandarten nicht genutzt werden.  

 

Durch die Planung sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere zu erwarten. 

 

Im Oktober 2021 wurde eine ASP 1 (Michael Straube, Stand Oktober 2021) durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam, dass 

eine Betroffenheit planungsrelevanter Arten durch die Umsetzung der Planung eher unwahrscheinlich ist. 

 

Zur weiteren Minimierung des Eingriffes wurden in der ASP 1 folgende Maßnahmen definiert: 

 

M1 Bauzeitenregelung 

Gehölze (hier Alleebäume) dürfen - soweit überhaupt notwendig - nur außerhalb der Brutzeit gerodet werden (1.10.-28.2.). 

Sofern dies nicht möglich ist, muss unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten das Bestehen laufender Bruten und genutzter 

Fledermausquartiere durch einen Fachkundigen ausgeschlossen werden. 

 

Die Erschließung der offenen Flächen darf nur außerhalb der Brutzeit, also von September bis Februar, beginnen. Sofern 

dies nicht möglich ist, müssen Bruten verhindert oder durch eine Begehung vor dem Beginn der Erdarbeiten ausgeschlos-

sen werden. 

 

M2 Schutz gefundener Tiere 

Im Falle des Fundes von Vogelbruten oder Fledermäusen sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen. Verletzte Tiere sind 

durch einen Sachverständigen zu bergen. Ggf. müssen verletzte Tiere gepflegt und ausgewildert werden. 

 

M3 Beleuchtung 

Bei der Beleuchtung der Baustellen muss – v.a. im Sommerhalbjahr – auf helle (weiße) Lampen mit hohem UV-Anteil 

verzichtet werden, da sie Insekten anlocken und töten können und nachtaktive Wirbeltiere (v.a. Eulen und Fledermäuse) 

abschrecken. Eine weit reichende horizontale Abstrahlung ist zu vermeiden, insbesondere in Richtung der angrenzenden 

Offenland- und Gartenflächen sowie der Alleebäume. 
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Wie bei der Beleuchtung der Baustellen muss die Abstrahlung der Beleuchtung von Straßen und Plätzen, Häusern und 

Gärten in die offene Landschaft und in Richtung benachbarter Gartenflächen und Alleebäume minimiert werden (keine 

horizontale Abstrahlung, insektenfreundliche Spektralfarben, zeitliche und räumliche Beschränkung auf den notwendigen 

Umfang, vgl. VOIGT ET AL. 2019). 

 

M4 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Verkehrserschließung und Bebauung müssen Tierfallen wie Gullys entschärft und Fallenwirkungen von 

anderen Schächten, aber auch von Rohbauten (Einflug von Fledermäusen) ausgeschlossen werden. Es wird empfohlen, 

Schächte mit feinen Gittern abzudecken, um eine Fallenwirkung zu vermeiden. Bei großen Glasfronten ist der Vogelschutz 

zu beachten (vgl. STEIOF 2018), da Vögel Glasscheiben kaum wahrnehmen können und häufig daran verunfallen. Beson-

ders hoch ist die Gefahr in und angrenzend an vogelreiche Gebiete und am Rand der Bebauung zur offenen Landschaft, 

wo Vögel, etwa auch jagende Sperber, mit hoher Geschwindigkeit in bebaute Flächen einfliegen. Daher sollte keine groß-

flächige Durchsicht durch Gebäude möglich sein, die den Vögeln das Durchfliegen scheinbar erlaubt. Stark die umgebende 

Landschaft oder Gehölze vor den Fassaden spiegelnde Scheiben sollten vermieden werden, ebenso Glasflächen an Ecken 

(ebd.). Glasflächen von mehr als 3 m² Größe sind optisch zu unterteilen. Zur Entschärfung der Gefahren von Glasscheiben 

gibt es Lösungen wie transluzentes (lichtdurchlässiges, nicht klares) Glas und sichtbar bedruckte Scheiben. UV-Markierun-

gen haben sich dagegen nicht bewährt (ebd.). Entsprechendes gilt auch für andere Glasflächen wie etwa Windschutz- oder 

Lärmschutz-Verglasungen außerhalb von Gebäuden und frei stehende Glaswände. 

 

M5 Schaffung von Ersatz-Lebensstätten 

Sofern Lebensstätten planungsrelevanter Arten gefunden und zerstört werden, sind sie in Rücksprache mit dem Kreis 

Heinsberg nach MKULNV 2013 zu ersetzen. Die Nebenbestimmungen für Hangort und Installation nach MKULNV 2013 

sind unbedingt zu beachten. Vogelkästen und Höhlenkästen für Fledermäuse müssen spätestens alle zwei Jahre kontrolliert 

und gereinigt werden.  

 

Weitergehend wurden Anregungen formuliert: 

 

Nisthilfen 

Es wird angeregt, an den zu errichtenden Gebäuden Nistgelegenheiten und Quartiere für (Halb)Höhlenbrüter und Fleder-

mäuse zu schaffen. Derzeit gehen durch Abbrüche und (energetische) Sanierungen Niststätten und Fledermausquartiere 

im Siedlungsbereich in großer Zahl und oft ersatzlos verloren. Starke Alleebäume mit dem Potential zur Bildung von Höh-

lungen sollten möglichst erhalten werden. 

 

Minimierung und Kompensation von Flächenversiegelungen 

Weiter sollten offene Flächen um die Gebäude möglich wenig versiegelt und extensiv bewirtschaftet werden, etwa als Ex-

tensivwiesen und nicht als englischer Rasen, um Insekten und Wirbeltiere zu fördern. Versiegelte oder auf andere Weise 

von Vegetation frei gehaltene Flächen sollten auf das notwendige Minimum beschränkt bzw. ausgeschlossen werden. Es 

gehen im Bereich des Bebauungsplanes große Flächen verloren, die derzeit trotz Nutzung als Acker Insekten bzw. deren 

Larven und anderen wirbellosen Tieren im Erdreich einen Lebensraum bieten und die später Vögeln, Fledermäusen und 

anderen Arten als Nahrung dienen. Die Bepflanzung der Grundstücke muss weitgehend mit heimischen Gehölzen gesche-

hen. Eine Möglichkeit, die Versiegelung der Ackerflächen ein wenig abzumildern, ist die Begrünung von Dächern. Diese ist 

technisch heute bei vielen Dächern möglich. Dachbegrünung dient nicht nur als Lebensraum von Tieren und Pflanzen 

sondern auch der Wasserrückhaltung und der Verbesserung des Lokalklimas. 

 

Die die Alleebäume außerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplans liegen, wird durch den Bebauungsplan kein 

Eingriff in diese ermöglicht. Es wurden daher nur die Maßnahmen in die Hinweise der textlichen Festsetzungen aufgenom-

men, die innerhalb des Plangebietes relevant sind. 
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9.5. Schutzgut Pflanzen 

Mit der Planung werden ausschließlich Ackerflächen überplant, daher kann die Betroffenheit dieses Schutzgutes als gering 

eingestuft werden. 

9.6. Schutzgut biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt resultiert insbesondere aus den vorhandenen Tier- und Pflanzenarten. Unter Beachtung der gut-

achterlichen Ergebnisse sowie der üblichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (z.B. zeitliche Begrenzung der Ro-

dungsarbeiten) sind insgesamt keine Verbotstatbestände gemäß § 44  BNatSchG zu befürchten.  

Durch die Planung sind keine negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt im Plangebiet zu erwarten. 

9.7. Schutzgut Boden 

Die Böden im Plangebiet werden landwirtschaftlich genutzt. Im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung können entspre-

chende stoffliche Belastungen des Bodens durch den Einsatz z.B. von Düngemittel vorhanden sein. Im Bereich des Plan-

gebietes steht laut BK 50 der Bodentyp Braunerde an. 

Die Bodenartgruppen des Oberbodens werden im Gutachten nach der humosen Oberbodenschicht (Deckschicht) als 

• schluffig, feinsandig bis stark feinsandig, tonig  

• Sande: Fein-Mittel-Grobsande in Wechsellagerung 

• Kiese 

beschrieben. 

Die Schutzwürdigkeit des Bodens ist nicht bekannt. 

Durch die Planung sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, insbesondere durch die geplante Versickerung des 

Niederschlagswassers im Plangebiet, als gering zu bewerten. 

9.8. Schutzgut Fläche 

Das Plangebiet besteht aus landwirtschaftlichen Flächen, die intensiv genutzt werden. Es soll der Wohnnutzung zugeführt 

werden. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg sind die Flächen bereits als „Wohnbaufläche“ und als 

„Grünflächen“ dargestellt. Der Bebauungsplan bereitet eine Erstbebauung bzw. -versiegelung der bisher landwirtschaftlich 

genutzten Flächen vor. Hierdurch entsteht ein Freiraumverlust von ca. 2,7 ha, der insbesondere durch die geplante Regen-

wasserversickerung vor Ort aufgefangen wird. Es wird auf die gesonderte Abwägung unter Kapitel 5 „Inanspruchnahme 

von landwirtschaftlich genutzten Flächen“ verwiesen. 

Durch die Planung sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche als gering zu bewerten. 

9.9. Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Plangebietes und dessen näherer Umgebung befinden sich keine Oberflächengewässer.  

Grundwasser 

Der durchschnittliche Grundwasserspiegel liegt bei ca. 61,00 bis 62,00 m ü. NHN und somit zurzeit mindestens 4,50 m 

unter der durchschnittlichen Geländeoberkante (GOK).  

Gemäß geotechnischer Stellungnahme zu den Baugrund-, Grundwasser- und Gründungsverhältnissen (ibl geo – consulting 

gmbh, Stand 25.06.2021) ergab die Auswertung von Messdaten benachbarter Grundwassermessstellen des Landesamtes 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) im Bereich des Plangebietes einen höchsten ge-

messenen Grundwasserstand von ca. 62,42 m ü. NHN (13.03.2011; LGD-Nr. 010405197). Der Erftverband hat im Rahmen 
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der öffentlichen Beteiligung darauf hingewiesen, dass der höchstgemessene Grundwasserstand zwischen 64,00 und 

65,00 m ü. NHN liegt. Bei Ausnutzung der festgesetzten maximalen Erdgeschossfußbodenhöhe von mindestens 68,00 m 

ü. NHN würde ein unterkellertes Gebäude in Bezug zum höchstgemessenen Grundwasserstand voraussichtlich geringfügig 

in das Grundwasser einbinden. Bei Annahme des durchschnittlichen Grundwasserspiegels erfolgt kein Einbinden der Bau-

körper. Die möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden insgesamt als gering eingestuft. 

Da das Plangebiet in einem Bereich mit bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen liegt ist in Zukunft ein Wiederanstieg des 

Grundwassers zu erwarten. Im Rahmen der Genehmigungsplanung müssen daher in jedem Fall entsprechende Abdich-

tungsmaßnahmen für die Baukörper berücksichtigt werden. Ein Hinweis zu den Grundwasserverhältnissen wurde in die 

textlichen Festsetzungen aufgenommen, es wird darauf verwiesen die konkreten Grundwasserstände beim Erftverband 

anzufragen. Insofern entsteht durch die beiden unterschiedlichen Angaben kein Konflikt. 

Durch die Planung wird nicht in das Grundwasser eingegriffen. 

Einflüsse durch den Braunkohletagebau 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwie-

deranstieg nach Beendigung des Braunkohletagebaus sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können 

bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasser-

flurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen müssen bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. 

Die Vorgaben, die durch den Tagebau entstehen, sind dauerhaft zu beachten. 

Hochwasser 

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter oder vorläufig gesicherter Überschwemmungsgebiete sowie außerhalb von 

Hochwasser - Risikogebieten.  

Trinkwasser 

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Trinkwasserschutzgebiete.  

Die Betroffenheit für das Schutzgut Wasser kann als unerheblich eingestuft werden, auch mit Blick auf die bestehende 

intensive landwirtschaftliche Nutzung und den damit verbundenen Schadstoffeintrag. 

9.10.  Schutzgut Klima und Luft 

Klima 

Das Plangebiet und die umliegenden Flächen sind in der Klimaanalysekarte (nachts) des LANUV nicht als Kaltluftprodukti-

onsgebiet oder Kaltluftsammelgebiet ausgewiesen und liegen nicht innerhalb oder im Nahbereich einer Ventilationsbahn.  

Das Mikroklima wird sich durch die Realisierung der Infrastruktur und Gebäude verschlechtern, dieses wird aber insbeson-

dere durch die Oberflächenentwässerung und den Grünflächenanteil teilweise kompensiert. 

Lufthygiene 

Vorbelastungen des Plangebietes sind aufgrund der Lage zwischen dem Grenzlandring und der Maaseiker Straße vorhan-

den, Hinweise auf kritische Luftschadstoffbelastungen im Plangebiet hinsichtlich einer Überschreitung zulässiger Grenz-

werte für NO2 und PM10 sind nicht zu erwarten. Das Plangebiet liegt am Siedlungsrand, der in Bezug auf die Lufthygiene 

eine Filterfunktion aufweist. 

Die Betroffenheit kann als unerheblich eingestuft werden. 

9.11.  Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet sind keine Bodendenkmäler oder sonstigen Sachgüter bekannt. Die Betroffenheit kann daher zurzeit als 

unerheblich eingestuft werden. 
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Das Plangebiet liegt jedoch in einer siedlungsgünstigen Region, die nachweislich bereits in der Vorgeschichte intensiv 

besiedelt war. Dies wird durch zahlreiche Fundstellen in der Umgebung der Fläche bestätigt. Von daher ist nicht auszu-

schließen, dass sich in der Fläche Bodendenkmäler erhalten haben. Ein entsprechender Hinweis zum Umgang mit mögli-

chen Funden wurde in die textlichen Festsetzungen aufgenommen. 

9.12.  Schutzgut Landschaft / Ortsbild 

Durch das Plangebiet wird der Siedlungsrand nach Süden erweitert und dabei auf der südlichen und westlichen Seite ein-

gegrünt. Die nördliche Plangebietsgrenze liegt an der vorhandenen Wohnbebauung und der östliche Bereich grenzt an die 

zukünftige Siedlungsentwicklung. 

Bezugnehmend auf die geplanten Gebäudehöhen kann die Betroffenheit als unerheblich eingestuft werden. 

9.13.  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Durch den Bebauungsplan werden keine Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern ausgelöst, die als er-

heblich einzustufen sind. 

9.14. Referenzliste der Quellen 

Bei der Erstellung dieses Bebauungsplanes wurden insbesondere folgende Unterlagen beachtet: 

- Geotechnische Stellungnahme zu den Baugrund-, Grundwasser- und Gründungsverhältnissen hinsichtlich Trag-

sicherheit im Rahmen der Erschließung und zur Feststellung der allgemeinen Bebaubarkeit für das Projekt: Maa-

seiker Straße in Wegberg; ibl geo – consulting gmbh; Stand 25.06.2021 

- Artenschutzprüfung (Stufe I): Dipl.- Biol. Michael Straube; Stand Oktober 2021 

- Verkehrsuntersuchung zur Entwicklungsfläche „Maaseiker Dreieck“ in Wegberg; BSV Büro für Stadt- und Ver-

kehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH; Stand Dezember 2021 

- Gutachten zur Verkehrslärm- und sonstigen Lärmbelastung, Dr.-Ing. Szymanski & Partner, Stand 28.09.2022 

- Erläuterungsbericht zum Antrag auf Einleitung in den Untergrund zum Bebauungsplan I-48 „Maaseiker Dreieck“ 

der Stadt Wegberg; VDH Projektmanagement GmbH; Stand 28.07.2022 

 

10. Städtebauliche Werte  

Tabelle: Flächeninanspruchnahme 

Nutzungsart Bestand Bestand Planung Planung 

 
Fläche ca.  

in m² 
Anteil ca. 

in % 

Fläche ca.  

in m² 
Anteil ca. 

in % 

landwirtschaftliche Fläche (inkl. Grünfläche) 27.000 100     

WA - Fläche     15.000 56 

bebaubare Fläche gemäß GRZ 0,4    6.000 22 

Gemeinbedarfsfläche     3.000 11 

bebaubare Fläche gemäß GRZ 0,4    1.200 4 

Straßenverkehrsflächen   3.000 11 
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11. Planverwirklichung 

Das Planungsrecht soll in Form eines Angebotsbebauungsplans gemäß § 8 BauGB unter Einbeziehung von Außenbe-

reichsflächen in das beschleunigte Verfahren gemäß § 13b BauGB geschaffen werden.  

Die Planungs- und Erschließungskosten werden im Erschließungsvertrag geregelt und vom Vorhabenträger getragen. 

 

Nutzungsart Bestand Bestand Planung Planung 

 
Fläche ca.  

in m² 
Anteil ca. 

in % 

Fläche ca.  

in m² 
Anteil ca. 

in % 

Öffentliche Grünfläche   4.400 16 

Flächen für Versorgungsanlagen   1.600 6 

insgesamt 27.000 100 27.000 100 
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Stadt Wegberg 
Bebauungsplan I-48, 
Wegberg - Maaseiker Straße 
Textliche Festsetzungen  
Satzungsbeschluss, Stand 19.12.2022 
 

A) Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB  

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 und 4 BauNVO) 

1.1 Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß 
§ 4 BauNVO fest. Das Allgemeine Wohngebiet (WA) gliedert sich in die Teilflächen WA 1 - WA 6. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes. 

Die bauliche Nutzung im WA 5 ist gemäß § 9 Abs. 2 BauGB erst zulässig, wenn die schalltechnisch 
wirksame Bebauung im WA 4 und die Lärmschutzeinrichtungen LSW 1 und LSW 2 fertiggestellt sind. 

Alternativ zu einer Bebauung mit Wohngebäuden im WA 4 kann die schalltechnische Wirkung ersatz-
weise auch durch ein Lärmschutzbauwerk (Wall, Wand, Wall-Wand-Kombination) gutachterlich nachge-
wiesen werden. Eine Befreiung von der festgesetzten Gebäudehöhe im WA 4 aus schalltechnischen 
Gründen kann bei entsprechenden Nachweisen zugelassen werden. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)  

2.1 Gebäudehöhen 

Es gelten folgende Definitionen für die Höhe baulicher Anlagen: 

Bezugshöhe aller Höhen ist Normalhöhennull (NHN). 

Die festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) entspricht der Oberkante des Fertigfußbodens.  

Für Gebäude mit Satteldächern (SD) gilt: 

Die festgesetzte Traufhöhe (TH) entspricht dem äußeren Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut.  

Die festgesetzte Firsthöhe (FH) entspricht der Höhe der äußeren Schnittlinie der Dachflächen. 

Für Gebäude mit Flachdächern (FD) gilt: 

Die festgesetzte Gebäudehöhe für Vollgeschosse (GHVG) entspricht dem obersten Abschluss des obers-
ten Vollgeschosses. 

Die festgesetzte minimale Gebäudehöhe (GHmin) entspricht dem obersten Abschluss des Gebäudes. 

Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GHmax) entspricht dem obersten Abschluss des Gebäudes.  

 

Es werden folgende Höhenfestsetzungen getroffen: 

Im WA 1 

EFH = 68,20 m ü. NHN 

TH = 75,70 m ü. NHN 

FH = 78,70 m ü. NHN 

steverm
Schreibmaschinentext
Anlage 5
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GHVG = GHmax = 75,70 m ü. NHN 

 

Im WA 2 

EFH = 68,10 m ü. NHN 

TH = 75,60 m ü. NHN 

FH = 78,60 m Ü. NHN 

GHVG = GHmax = 75,60 m ü. NHN 

 

Im WA 3 

EFH = 68,20 m ü. NHN 

TH = 75,70 m ü. NHN 

FH = 78,70 m ü. NHN 

GHVG = GHmax = 75,70 m ü. NHN 

 

Im WA 4 

EFH = 68,30 m ü. NHN 

GHmin = 74,80 m ü. NHN 

GHVG = GHmax = 75,80 m ü. NHN 

 

Im WA 5 

EFH = 68,00 m ü. NHN 

GHVG = GHmax = 78,50 m ü. NHN 

 

Im WA 6 

EFH = 68,10 m ü. NHN 

GHVG = 75,60 m ü. NHN 

GHmax = 78,60 m ü. NHN 

 

In der Gemeinbedarfsfläche 

EFH = 68,20 m ü. NHN 

GHVG = GHmax = 75,70 m (ü. NHN) 

 

Die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Höhen dürfen ausschließlich durch folgende Nutzungen 
überschritten werden:   

- extensive Gründächer bis max. 0,50 m,  
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- Anlagen der solaren Energiegewinnung bis max. 0,50 m,  
- äußere Umwehrungen (Brüstungen, Geländer o.ä.) von Dachterrassen, Balkonen und Loggien 

bis max. 1,10 m,  
- Wärmetauscher, Klima- und Lüftungsanlagen bis max. 1,50 m,  
- Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser bei Mehrfamilienhäusern bis max. 3,00 m, diese 

müssen mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunterliegenden Ge-
schosses abrücken. 
 

2.2 Grundflächenzahl 

Im WA 1 - WA 6 und der Gemeinbedarfsfläche darf die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) durch die 
Grundfläche der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen einschließlich der an Gebäude 
angrenzenden Terrassen bis höchstens 0,6 überschritten werden. 

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22, 23 BauNVO)  

3.1 Bauweise 

Im WA 3 wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Hier gilt die offene Bauweise, auf den seitlichen 
Grenzabstand kann an einer der seitlichen Grundstücksgrenzen verzichtet werden. 

Im WA 5 wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Hier gilt die offene Bauweise, die maximale Ge-
bäudelänge wir auf 30,0 m reduziert. 

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

Im WA 1 - WA 3 ist eine Überschreitung der seitlichen und rückwärtigen Baugrenzen durch oberirdische 
Stellplätze, Garagen, Carports, Wintergärten und Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig. 

4. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 

4.1 GFL 

Innerhalb der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL) belegten Fläche ist zugunsten des Betreibers 
der angrenzenden Versorgungsflächen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in einer Breite von 2,00 m si-
cherzustellen. 

4.2 GF 

Innerhalb der mit Geh-, und Fahrrechten (GF) belegten Fläche ist für Unterhaltungs- und Wartungsarbei-
ten des Lärmschutzwalls eine Zuwegung in einer Breite von 3,0 m freizuhalten. 

Innerhalb dieser Fläche sind Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO, Einfriedungen und Begrünun-
gen mit Hecken, Sträuchern oder Bäumen nicht zulässig. 

5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12, 14, 21a, 23 Abs. 5 
BauNVO) 

5.1 Flächen für Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO) 

Im WA 1 - WA 6 sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (wie z.B. Gartenhäuser, Geräteschuppen 
und Kellerersatzräume) bis zu einer Größe von jeweils 25,0 m² Grundfläche und einer Firsthöhe von 3,0 m 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  
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In der Fläche für Gemeinbedarf sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (wie z.B. Gartenhäuser, 
Geräteschuppen und Kellerersatzräume) bis zu einer Größe von jeweils 25,0 m² Grundfläche und einer 
Firsthöhe von 3,0 m zulässig. 

Im WA 1 - WA 6 und der Fläche für Gemeinbedarf sind Nebenanlagen für Kleintierhaltung unzulässig. 

5.2 Flächen für Nebenanlagen (§ 14 Abs. 2 BauNVO) 

Im Plangebiet sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen ausnahmsweise zulässig. 

5.3 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 12 Abs. 6 BauNVO) 

Oberirdische Stellplätze, Carports und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie innerhalb der dafür festgesetzten Flächen zulässig. Im WA 1 - WA 3 ist zusätzliche eine Über-
schreitung der seitlichen und rückwärtigen Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig (siehe Fest-
setzung Nr. 3.2). 

Vor den Garageneinfahrten ist ein Stauraum von mindestens 5,0 m, gemessen ab der angrenzenden 
Straßenbegrenzungslinie, freizuhalten, innerhalb dieser Fläche ist ein Stellplatz zulässig. Die Garagen im 
WA 4 sind hiervon nicht betroffen. 

In der mit Ga (Garagen) gekennzeichneten Fläche sind auch Stellplätze und Carports zulässig. 

In der mit Ga* (Garagen) gekennzeichneten Fläche sind auch Stellplätze und Carports sowie Nebenan-
lagen, die der Wohnnutzung dienen, zulässig. 

6. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

6.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Lärmschutzwall (LSW 1) 

Innerhalb der mit LSW 1 gekennzeichneten Fläche ist ein Lärmschutzbauwerk als Wall oder Wall-Wand-
Kombination anzulegen. Die Breite der Wallkrone des Walls muss mindestens 1,0 m betragen. Lage und 
Mindesthöhe des Lärmschutzbauwerks sind in der Planzeichnung festgesetzt. Der höchste Punkt des 
Walls oder der Wall-Wand-Kombination darf maximal 0,20 m oberhalb der jeweiligen festgesetzten Min-
desthöhe liegen. Zwischenwerte der Höhen müssen linear interpoliert werden. 

Abweichungen von Lage, Breite und Höhe der festgesetzten Wallkrone können zugelassen werden, so-
weit gutachterlich nachgewiesen wird, dass damit eine mindestens gleichwertige Lärmschutzwirkung er-
reicht wird. 

Lärmschutzbauwerk (LSW 2) 

Innerhalb der mit LSW 2 gekennzeichneten Fläche ist ein Lärmschutzbauwerk (z.B. Wall oder Wand oder 
Kombination) zu errichten, das fugenlos an die südliche Fassade des Baukörpers im WA 4 und die Wall-
krone des Lärmschutzwalls (LSW 1) anschließt. Die Oberkante des Lärmschutzbauwerks muss eine 
Höhe von mindestens 71,10 m ü. NHN haben. Das Lärmschutzbauwerk darf zur Durchwegung des Fuß- 
und Radverkehrs eine Öffnung von maximal 1,50 m Breite und 2,50 m Höhe haben. 

Abweichungen von den Regelungen der Sätze 1 bis 3 können zugelassen werden, soweit gutachterlich 
nachgewiesen wird, dass damit eine mindestens gleichwertige Lärmschutzwirkung erreicht wird. 
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6.2 Allgemeiner Schallschutz  

Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile (d. h. Fenster, Außenwände und 
Dachflächen) schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN 4109-1 „Schall-
schutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) aus-
zubilden.  

Die Einhaltung der Anforderungen ist sicherzustellen und nach DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau – 
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“, Januar 2018 (DIN 4109-2: 2018-01) 
nachzuweisen. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 3 und WA 5 und für 
die Fläche für Gemeinbedarf wird mit dem Lärmpegelbereich III, für die allgemeinen Wohngebiete WA 4 
und WA 6 mit dem Lärmpegelbereich IV festgesetzt. 

Im WA 2 sind oberhalb von 74,60 m ü. NHN Fenster zu schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nur entlang 
der der Erschließungsstraße zugewandten Fassade zulässig. 

Im WA 4 und WA 6 sind die Fenster von schutzbedürftigen Räumen, die der Maaseiker Straße zugewandt 
sind, in einer nicht zu öffnenden Ausführung vorzusehen. Gleiches gilt für nicht-abgeschirmte Bereiche 
der südlichen Fassaden. Die Abschirmung kann durch Bauteile wie die Lärmschutzwand (LSW2) oder 
andere Bauteile erfolgen und muss gutachterlich nachgewiesen sein. 

Im WA 4 und im WA 6 sind für schutzbedürftige Räume schallgedämmte Lüftungseinrichtungen, die einen 
ausreichenden Luftwechsel ermöglichen, erforderlich.  

Im WA 5 sind Gebäude mit einer Höhe von mehr als 74,00 m ü. NHN nur bis zu der mit „A“ gekennzeich-
neten Baugrenze zulässig. Die mit „A“ gekennzeichnete Baugrenze kann durch höhere Gebäude bis zur 
maximalen Gebäudehöhe überschritten werden, wenn im Bauantragsverfahren gutachterlich nachgewie-
sen wird, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm oder der entsprechenden Nachfol-
geregelung zum Zeitpunkt des Bauantrags eingehalten werden. 

Es können Ausnahmen und Befreiungen von den zuvor genannten Festsetzungen zugelassen werden, 
soweit gutachterlich nachgewiesen wird, dass geringere maßgebliche Außenlärmpegel vorliegen. Die An-
forderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile sind dann entsprechend den Vorgaben der DIN 
4109-1: 2018-01 (Beuth-Verlag, Januar 2018) zu reduzieren. 

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20und Nr. 25a 
BauGB) 

Sämtliche festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens innerhalb der 1. Pflanzperiode (Zeitraum von 
Oktober bis März) nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen auf dem betroffenen Grundstück herzu-
stellen. 

7.1 Begrünung Straßenraum / öffentliche Grünflächen 

Im öffentlichen Straßenraum beziehungsweise den öffentlichen Grünflächen des Plangebietes sind ins-
gesamt mindestens 9 Bäume 2. Ordnung gemäß der Pflanzliste dieses Bebauungsplanes zu pflanzen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Standorte sind dem Rechtsplan zu 
entnehmen. 

7.2 Pflanzgebote innerhalb festgesetzter Flächen  

Innerhalb der im Plangebiet festgesetzten Pflanzflächen sind folgende Pflanzen zu pflanzen, dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen: 
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PG 1: Gehölze 3. Ordnung (Kleinbäume, Sträucher) entsprechend den Vorgaben der beigefügten 
 Pflanzliste 

PG 2 Bodendecker, regionale Pflanzen 

7.3 Pflanzgebote auf privaten Grundstücken  

Für alle Flächen außerhalb der zulässigen Versiegelungen (Gebäude, Nebenanlagen, Zufahrten, zuläs-
sige Stellplätze und Terrassen) gilt: 

- sie sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und 
- zu begrünen oder zu bepflanzen. 

Im Plangebiet ist zu pflanzen:  

- bis 400 m² Grundstücksfläche ein Gehölz 2. Ordnung,  
- ab 400 m² bis 600 m² Grundstücksfläche ein Gehölz 1. Ordnung,  
- über 600 m² Grundstücksfläche je weiterer 100 m² ein Gehölz 2. Ordnung.  

Es können alternativ gepflanzt werden:  

- zwei Gehölze 2. Ordnung statt einem Gehölz 1. Ordnung,  
- ein Kulturbaum statt einem Gehölz 2. Ordnung,  
- 30 lfd. m Schnitthecke 3. Ordnung statt einem Gehölz 2. Ordnung.  

Alle Anpflanzungen sind entsprechend der Vorgaben der beigefügten Pflanzliste dieses Bebauungspla-
nes zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

7.4 Dachbegrünung / regenerative Energiegewinnung 

Für alle Flachdächer (FD) bis max. 10° Dachneigung von obersten Geschossen gilt: Flachdächer sind 
unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer standortgerechten Vegetation 
mindestens extensiv zu bepflanzen.  

Von der Bepflanzung ausgenommen sind verglaste Flächen und Flächen unter zulässigen technischen 
Aufbauten. Von dieser Festsetzung kann befreit werden, wenn die Flächen durch Anlagen zur Gewinnung 
der Solarenergie genutzt werden und diese Nutzung mit extensiver Dachbegrünung nicht vereinbar ist. 

B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 89 BauO NRW 

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)  

8.1 Dachformen und Dachneigungen  

Im WA 1 bis WA 3 werden folgende Dachneigungen festgesetzt:  

- bei Satteldächern zwischen 20° und 30°, 

- bei Flachdächern zwischen 0° bis 10°. 

Im WA 4 bis WA 6 und der Gemeinbedarfsfläche wird festgesetzt, dass ausschließlich Flachdächer mit 
einer Neigung bis maximal 10° zulässig sind. 

8.2 Vorgärten  

Im Plangebiet sind die Vorgärten (Bereich zwischen der parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche verlau-
fenden Außenwand und angrenzender vorgelagerter öffentlicher Verkehrsfläche), mit Ausnahme notwen-
diger Zugänge und Zufahrten, mit Pflanzen zu begrünen. 
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8.3 Einfriedungen zur Straßenseite 

Im Plangebiet sind die Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen mit Sträuchern gemäß der 
Pflanzliste dieses Bebauungsplanes einzugrünen. Hiervon ausgenommen sind die Vorgärten mit Ihren 
Zufahrten und den Eingangsbereichen. 

8.4 Wintergärten und Terrassen  

Im WA 1 - WA 4 sind Wintergärten und Terrasseneinhausungen ausschließlich in transparenter Ausfüh-
rung (Glas o. ä.) zulässig. 

C) Hinweise 

1. Archäologie / Bodendenkmalpflege 

Soweit bei Bauarbeiten archäologische Funde und Befunde auftreten, sind diese, gemäß den §§ 15 und 
16 des Gesetzes für Denkmalpflege im Lande NRW, unverzüglich der Stadt Wegberg als Unteren Denk-
malbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnt-
hofstraße 45, 52385 Nideggen, zu melden. Befunde und Fundstelle sind zunächst unverändert zu belas-
sen. Die Weisungen des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten sind abzu-
warten. 

2. Umgang mit Mutterboden 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Ver-
geudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen hinsichtlich des Bodenabtrags und der 
Oberbodenlagerung enthält DIN 18915. 

3. Umgang mit Bodenaushub 

Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht gemäß den einschlägigen Fachnormen getrennt vom 
Unterboden abzutragen. Darunter liegende Schichten unterschiedlicher Ausgangssubstrate sind entspre-
chend der Schichten zu trennen und zu lagern. Zu Beginn der Baumaßnahmen sind Bereiche für die 
Materialhaltung und Oberbodenzwischenlagerung zur Minimierung der Flächenbeeinträchtigung abzu-
grenzen. 

4. Baugrundverhältnisse 

Wegen der Bodenverhältnisse im Plangebiet wird im Baugrundgutachten darauf hingewiesen, dass es zu 
den geplanten Einzelbauwerken zwingend notwendig ist, ergänzende Baugrunduntersuchungen durch-
zuführen bzw. eine Überprüfung der ausreichenden Tragfähigkeit der anstehenden Böden in den Grün-
dungsebenen im Zuge der Erdarbeiten durchzuführen.  

Hierbei sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik“ DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, 
die Normblätter der DIN 1054 „Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau – Ergänzende 
Regelungen“, und der DIN 18 196 „Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke“, 
sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. 

5. Bergbau / Grundwasserverhältnisse 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohleta-
gebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der 
Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht 
auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwas-
serwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau 
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als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche 
führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen soll-
ten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Daher ist bei Abdichtungsmaßnahmen der 
zukünftige Wiederanstieg des Grundwassers auf ein höheres Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die 
Vorschriften der DIN 18195 „Abdichtung von Bauwerken“ und der DIN 18533 „Abdichtung von Behältern 
und Becken“ zu beachten. 

Es wird empfohlen, zu zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen eine 
Anfrage an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an 
den Erftverband (www.erftverband.de), Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen. 

6. Kampfmittel 

Im Februar 2022 wurde eine Überprüfung der Plangebietsfläche auf Kampfmittel durchgeführt. Bei der 
Untersuchung wurde ein Blindgänger gefunden und geräumt, darüber hinaus wurden im Plangebiet meh-
rere Schützenlöcher gefunden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass noch weitere Kampfmittel im 
Boden vorhanden sind. Sofern bei Bauarbeiten im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Kampfmittel 
(Bombenblindgänger, Munition o. ä.) aufgefunden werden, sind die Arbeiten aus Sicherheitsgründen so-
fort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu ver-
ständigen.  

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, 
Verbauarbeiten etc., ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Be-
zirksregierung Düsseldorf zu beachten. 

7. Erdbebenzone 

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung übli-
cher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 
„Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist. 

Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und geologi-
schen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Unter-
grundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1: 350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologi-
scher Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den Technischen Baubestimmungen des Landes Nord-
rhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser Kartengrundlage explizit hingewiesen. 

Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrundklasse zuzu-
ordnen: 

- Stadt Wegberg, Gemarkung Wegberg: 2 / T 

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA 
und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht 
eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu 
berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und 
geotechnische Aspekte“. 

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeu-
tungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte 
wird ausdrücklich hingewiesen. 

Zur Planung und Bemessung spezieller Bauwerkstypen müssen die Hinweise zur Berücksichtigung der 
Erdbebengefährdung der jeweils gültigen Regelwerke beachtet werden. Hier wird oft auf die Einstufung 
nach DIN 4149:2005 zurückgegriffen. 
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8. Artenschutz 

Bauzeitenfenster 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Fauna des Plangebietes, insbesondere zur Vermeidung von 
Verstößen gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG, sind bei der Realisierung des Bauvorhabens 
die nach BNatSchG allgemein vorgeschriebenen Zeiträume zur Rodung und Baufeldräumung einzuhal-
ten. Diese liegen außerhalb der Fortpflanzungszeiten möglicherweise betroffener Arten im Zeitraum vom 
01. Oktober bis 28./29. Februar. 

Beleuchtung im Plangebiet 

Eine das notwendige Maß überschreitende Beleuchtung innerhalb des zukünftigen Wohngebiets ist zu 
vermeiden (auf den öffentlich und privaten Flächen), um im Umfeld brütende, durchziehende oder ru-
hende Vogelarten und jagende Fledermausarten möglichst wenig zu stören. Die Verwendung von insek-
ten- und fledermausfreundlichen Lampentypen und Leuchtmitteln ist anzustreben. 

Weitere Maßnahmen zum Artenschutz wurden in der ASP 1 (Artenschutzprüfung Stufe I: Dipl.- Biol. Mi-
chael Straube; Stand Oktober 2021) definiert und in der Begründung unter den Punkt 9.4 Tiere mit auf-
genommen. 

9. Einbau von RCL-Material 

Für den Fall, dass bei der Ausführung von Erd- und Wegearbeiten Recyclingbaustoffe verwendet werden 
sollen, ist rechtzeitig vor Einbau dieser Baustoffe beim Landrat des Kreises Heinsberg - Untere Wasser-
behörde - eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Auskünfte hierzu erteilt die Untere Wasserbe-
hörde. 

10. Geothermie 

Sollte die Errichtung von Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmesonden beabsichtigt sein, ist beim Land-
rat des Kreises Heinsberg - Untere Wasserbehörde - eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
Auskünfte hierzu erteilt die Untere Wasserbehörde. 

11. Dachbegrünung 

Der Begrünungsaufbau sowie die verwendeten Materialien und Substrate für die Tiefgaragen- und Dach-
begrünung sind gemäß der 'FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrü-
nungen', aktuelle Ausgabe, bzw. den entsprechenden Neuerungen auszuführen (FLL= Forschungsge-
sellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. Bonn). 

12. Pflanzungen auf privaten Grundstücken und Grenzabstände 

Bei Anpflanzungen auf den privaten Grundstücken ist ein ausreichender Abstand zur Bebauung einzu-
halten, um den Anpflanzungen eine ausreichende Entwicklungsmöglichkeit einzuräumen. Bei der An-
pflanzung von Bäumen, Sträuchern und Hecken ist das Nachbarrechtsgesetz (NachbG NRW) zu berück-
sichtigen. 

13. Haustechnische Anlagen 

Bei der Errichtung und dem Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen 
sowie Blockheizkraftwerken ist zu beachten, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte unter Berücksich-
tigung der vorhandenen Immissionen nicht überschritten werden. Die Errichtung und der Betrieb von 
Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen sowie Blockheizkraftwerken hat unter Be-
achtung des „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz - LAI (www.laiimmissionsschutz.de) zu erfolgen. 
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14. DIN-Vorschriften 

Die der Planung zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, VDI -Richtlinien, 
DIN -Vorschriften und Richtlinien anderer Art) werden zur Einsicht im Rathaus der Stadt Wegberg, Rat-
hausplatz 25, während der Öffnungszeiten bereitgehalten. 

D) Pflanzliste  

Gehölze 1. Ordnung (Großbäume) 
 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Tilia cordata Winterlinde 

Fraxinus excelsior Esche 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

oder Hochstämme der Kulturbäume  
Süßkirsche und Walnuss 
 
Gehölze 2. Ordnung (Bäume mittlerer Größe) 
 

Carpinus betulus Hainbuche 

Salix caprea Salweide 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Sorbus aria Mehlbeere 

Ginkgo biloba ‚Mariken‘  Kugel-Ginkgobaum 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Fraxinus Ornus ‚Obelisk‘ Säulen-Blumenesche 

oder Hochstämme der Kulturbäume  
Birne, Apfel und Pflaume 
 
Gehölze 3. Ordnung (Kleinbäume, Sträucher) 
 

Corylus avellana Hasel 

Crataegus monogyna Weißdorn 

Rosa canina Hundsrose 

Prunus spinosa Schlehe 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Cornus mas Kornelkirsche 

Ribes rubrum rote Johannisbeere 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster (Hinweis: giftig) 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen (Hinweis: giftig) 

oder Viertelstämme der Kulturbäume 
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Kulturbäume 
 

Malus domestica Kulturapfel 

Pyrus communis Kulturbirne 

Punus domestica Kultur-Pflaume 

Juglans regia Walnuss 

(Obstsorten s. Sortenempfehlung des Landschaftsplans  
III/6 Schwalmplatte und der Naturschutzstation Haus Wildenrath) 

  
 Pflanzqualität Gehölze (Mindestqualität) 
 Kulturbäume, sonstige Hochstämme mind. 3xv, m. B. 14-16 cm 
 Sträucher mind. 1xv, o.B. 60-100 cm 

Sonstige Gehölze: Heister 2xv, Höhe mind. 100 cm 
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Bebauungsplan I-48, Wegberg - Maaseiker Straße   

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 02.12.2021 bis einschließlich 22.12.2021, es 

wurden Rückmeldungen bis zum 05.01.2022 berücksichtigt. 

- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen (Entwurf)

Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

1 Stadt Wegberg, Ordnungsamt, 
Bereich Kampfmittel vom 
16.09.2021 

Die Stadt Wegberg hatte am 18.08.2021 für das 
Objekt Gemarkung Wegberg, Flur 24, Flurstücke 
25 - 33/2 unter dem Aktenzeichen FB 201 einen 
Antrag auf Luftbildauswertung gestellt. Der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregie-
rung Düsseldorf; Dezernat 22.5 – übersende hier-
mit das Ergebnis der Luftbildauswertung. Der Vor-
gang wird beim Kampfmittelbeseitigungsdienst 
unter dem Aktenzeichen 22.5-3-5370040-295/21 
geführt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst bittet, 
bei zukünftigen Schriftwechseln dieses Aktenzei-
chen immer anzugeben. 

Anmerkung: 
Der beiliegende Plan zeigt, dass die Überprüfung 
der zu überbauenden Flächen empfohlen wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. Im Februar 2022 hat eine 
Überprüfung der Fläche durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst der 
Bezirksregierung Düsseldorf stattge-
funden. Dabei wurde bis auf geringe 
Flächen an den Randbereichen des 
Plangebietes die gesamte Fläche 
geräumt. Bei der Untersuchung 
wurde ein Blindgänger gefunden und 
geräumt, darüber hinaus wurden im 
Plangebiet mehrere Schützenlöcher 
gefunden. Trotzdem kann nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden, 
dass noch Kampfmittel im Boden 
vorhanden sind. 

Daher wird unter Nr. 6 der Hinweis 
aufgenommen, dass bei Funden die 
Arbeiten aus Sicherheitsgründen so-
fort einzustellen und die zuständige 
Ordnungsbehörde 
oder eine Polizeidienststelle unver-
züglich zu verständigen ist.  
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen 
mechanischen Belastungen wie 

Der Rat nimmt Kenntnis.

steverm
Schreibmaschinentext
Anlage 6
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Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

Rammarbeiten, Pfahlgründungen, 
Verbauarbeiten etc., ist das Merk-
blatt für Baugrundeingriffe des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes der 
Bezirksregierung Düsseldorf zu be-
achten. 

2 Deutsche Telekom Technik 
GmbH: West PTI 24 vom 
02.12.2021 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. l TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben. Zu der o. g. Planung nimmt die Deut-
sche Telekom wie folgt Stellung: Gegen die Pla-
nung bestehen keine Bedenken.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  

Der Rat nimmt Kenntnis.

3 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 
(BAIUDBw) Referat Infra I 3 
vom 03.12.2021 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen 
näher beschriebene Planung werden Belange der 
Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 
Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  

Der Rat nimmt Kenntnis.

4 Straßen.NRW, Landesbetrieb 
Straßenbau NRW, Regionalnie-
derlassung Niederrhein vom 
06.12.2021 

Der Bebauungsplan Nr. I-48, Wegberg - Maasei-
ker Str., liegt an der Landesstraße Nr. 3 im Ab-
schnitt 4, im Bereich der freien Strecke. Die Lan-
desstraße liegt in der Baulast des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Auf die Regelungen durch das 
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) 
wird hingewiesen. 
Es gelten die als Anlage angefügten allgemeinen 
Forderungen an Landesstraßen. 

Anmerkung: Im Rahmen der Abwä-
gung fand am 26.04.2022 ein Ab-
stimmungstermin mit dem Landes-
betrieb Straßen NRW statt. Die Ab-
wägung gibt das Ergebnis des Ter-
mins wieder.  
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Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

Weiterhin sind folgende Punkte zu beachten:

- Direkte Zufahrten zur Landesstraße hin wer-
den nicht gestattet, daher ist zur Landesstraße 
hin die Kennzeichnung, Bereiche ohne Zufahr-
ten, einzutragen.  

- Die Anbindung des Geh-/Radweges an die L3 
wird nicht gestattet. Eine Anbindung ist bereits 
über die Maaseiker Str. gegeben. Die geplante 
Anbindung zur L3 würde ungesicherte Querun-
gen verursachen. Dies ist auszuschließen.  

- Spätestens 2 Monate vor Baubeginn sind 
Planunterlagen zum Lärmschutzwall beim Lan-
desbetrieb Straßenbau zur Freigabe einzu-
reichen. Hierzu gehört neben der Darstellung 
im Lageplan auch eine Querschnittsdarstellung 
(siehe auch Punkt 3, allgemeine Forderungen). 

- Die Entwässerung der Landesstraße ist sicher-
zustellen. Zwischen Lärmschutzwall und 
Grundstück der Landesstraße ist daher eine 
entsprechend dimensionierte Entwässerungs-
mulde einzuplanen.  

Direkte Zufahrten sind nicht vorgese-
hen, eine Anbindung des Wohnge-
bietes über die öffentliche Grünflä-
che an die Landesstraße ist nicht 
möglich. Eine zusätzliche Festset-
zung ist daher nicht notwendig. 

Die Fuß-  und Radwegeanbindung 
wird entfernt. Der Lärmschutzwall 
und die WA-Fläche werden entspre-
chend nach Westen verlängert. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen und ist auf Ebene der 
nachgelagerten Ausführungsplanung 
zu berücksichtigen. Dabei wird § 25 
Abs. 5 StrWG NRW beachtet. 

Eine Entwässerungsmulde zur Ent-
wässerung des Lärmschutzwalles 
wird in der notwendigen Dimension 
im Rahmen der Ausführungsplanung 
beachtet, ausreichende Flächen 
werden über die Festsetzung der öf-
fentlichen Grünfläche im Bebau-
ungsplan gesichert. Die Entwässe-
rung der Landesstraße wird durch 
die vorliegende Planung nicht verän-
dert, die versiegelten Flächen der 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

Der Rat folgt der Stellungnahme. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

- Die Unterhaltung und Wartung des Lärm-
schutzwalls ist vom Grundstück der Landes-
straße aus nicht gestattet. Entsprechende 
Wartungsflächen/Wege, sind auf dem Bebau-
ungsplangebiet selbst vorzuhalten.  

- Die verkehrlichen Auswirkungen des Bebau-
ungsplans sind mittels Verkehrsgutachten mit 
Prognosehorizont 2030 und unter Berücksichti-
gung der zusätzlichen Verkehre aus dem 
neuen Gebiet darzustellen und die Leistungs-
fähigkeit des angrenzenden Knotenpunktes mit 
der Landesstraße gemäß Handbuch für die 
Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
(HBS 2015) nachzuweisen. Bisher gibt es 
keine Aussagen zu den zu erwartenden Ver-
kehrsmengen. Neben den geplanten 83 
Wohneinheiten sind zusätzliche Verkehrsbe-
lastungen aus der Gemeinbedarfsfläche zu er-
warten. Insbesondere zu den Stoßzeiten ist 
hier mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
zu rechnen, z.B. bei der Nutzung als Kinderta-
gesstätte.  

Landesstraße werden daher nicht 
berücksichtigt. 

Entsprechende Flächen zur Pflege 
des Lärmschutzwalles werden in der 
notwendigen Dimension im Rahmen 
der Ausführungsplanung beachtet.  
Auf Ebene des Bebauungsplans wird 
dies über die Aufnahme eines Geh- 
und Fahrrechts (GF) entlang des 
Lärmschutzwalls gesichert. 

Der Bebauungsplan wird als Ange-
botsplan aufgestellt. Auf Grundlage 
des städtebaulichen Konzeptes 
könnten im Worst-Case bis zu 83 
Wohneinheiten realisiert werden. 
Dies ergibt sich unter anderem aus 
der Festsetzung, dass im WA 2 bis 
WA 4 je Gebäude zwei Wohneinhei-
ten zulässig sind. Das jedoch in je-
dem Einfamilienhaus tatsächlich zu-
sätzlich eine Anliegerwohnung reali-
siert wird, kann im Vergleich mit ähn-
lichen Wohngebieten als eher un-
wahrscheinlich angenommen wer-
den. Konkrete Angaben zur Anzahl 
der Wohneinheiten können erst auf 
Ebene der nachgelagerten Geneh-
migungsplanung erfolgen. Der im 
Verkehrsgutachten (BSV GmbH, 
Stand Dezember 2021) berücksich-

Der Rat folgt der Stellungnahme. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

- Sofern die Auswirkungen des geplanten Ge-
bietes einen Ausbau erforderlich machen, ist 
dieser gemäß StrWG NRW von der Stadt um-
zusetzen und zu finanzieren. Gleiches gilt für 
die Unterhaltungskosten für dabei entstehende 
zusätzliche Anlagen, welche später in die Bau-
last des Landesbetriebs Straßenbau überge-
hen. Diese sind in Form einer einmaligen 
Summe an den Landesbetrieb Straßenbau ab-
zulösen. Hierüber ist eine Verwaltungsverein-
barung zwischen der Stadt und dem Landes-
betrieb abzuschließen.  

- Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass 
gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, 
weder jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung 
Ansprüche auf aktiven und/oder passiven 
Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende 
Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung 
geltend gemacht werden können. Außerdem 
wird auf das Problem der Schallreflektion hin-
gewiesen. 

tigte Ansatz einer vierzügigen Kin-
dertagesstätte sowie von 56 
Wohneinheiten mit einem Besatz 
von jeweils 3 Personen (der statisti-
sche durchschnittliche Wert liegt bei 
2,2 Personen pro Wohneinheit) ori-
entiert sich an Erfahrungswerten aus 
vergleichbaren Gebieten und wird 
als ausreichend aussagekräftig be-
wertet. 

Gemäß Verkehrsuntersuchung kann 
bei Optimierung der Ampelschaltung 
eine Verbesserung der Qualitätsstu-
fen des Verkehrsablaufs von D auf C 
erreicht werden. Ein Ausbau oder 
Umbau des Knotenpunktes ist somit 
nicht notwendig. 

Die aktiven und passiven Schall-
schutzmaßnahmen, die bei Realisie-
rung des Plangebiets erfolgen müs-
sen, werden nicht zu Lasten des 
Landesbetriebes erfolgen. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

Allgemeine Forderungen Landesstraßen: 

1. Ein Hinweis auf die Anbaubeschränkungszone 
der Landesstraße gemäß § 25 Straßen- und 
Wegegesetz NRW (StrWG NRW) ist in den 
Textteil des Bauleitplanes aufzunehmen. Die 
Eintragung der Schutzzone in den Plan wird 
empfohlen. 

2. In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn 
der Landesstraße (Anbaubeschränkungszone 
§ 25 StrWG NRW)  

a) dürfen nur solche Bauanlagen errichtet, er-
heblich geändert oder anders genutzt wer-
den, die die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs auf der Landesstraße weder 
durch Lichteinwirkung, Dämpfe, Gase, 
Rauch, Geräusche, Erschütterungen und 
dgl. gefährden oder beeinträchtigen. 

b) sind alle Beleuchtungsanlagen innerhalb 
und außerhalb von Grundstücken und Ge-
bäuden so zu gestalten oder abzuschir-
men, dass die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs auf der Landesstraße nicht 
durch Blendung oder in sonstiger Weise 
beeinträchtigt wird. 

c) bedürfen Werbeanlagen, Firmennamen, 
Angaben über die Art von Anlagen oder 

zu 1. bis 4. 
In § 25 (Bauliche Anlagen an Stra-
ßen) Abs. 5 StrWG NRW steht: 

Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, so-
weit das Bauvorhaben den Festset-
zungen eines Bebauungsplanes ent-
spricht (§ 9 Baugesetzbuch), der 
mindestens die Begrenzung der Ver-
kehrsflächen sowie die an diesen 
gelegenen überbaubaren Grund-
stücksflächen enthält und unter Mit-
wirkung des Trägers der Straßen-
baulast zustande gekommen ist. 

Da in diesem Planverfahren die 
Grenze der bestehenden Verkehrs-
fläche mit der Plangebietsgrenze 
übereinstimmt, ist eine separate 
Festsetzung der Straßenverkehrsflä-
che nicht notwendig. 

Die Stellungnahme zu 1. bis 4. wird 
zur Kenntnis genommen. Da der Be-
bauungsplan unter Beteiligung des 
Landesbetriebs Straßen NRW im 
Planverfahren zu Stande kommt, 
kann § 25 Abs. 5 StrWG NRW ange-
wendet werden. 
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Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

sonstige Hinweise mit Wirkung zur Landes-
straße einer straßenrechtlichen Prüfung 
und Zustimmung. 

3. In einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn 
der Landesstraße dürfen gemäß § 28 (1) 
StrWG NRW Anlagen der Außenwerbung 
nicht errichtet werden. Im Übrigen stehen sie 
den baulichen Anlagen des § 25 und § 27 
StrWG NRW gleich. Sicht- und Lärmschutz-
wälle sowie Wände bedürfen der Genehmi-
gung der Straßenbauverwaltung. 

4. Bauliche Anlagen, welche über neue Zufahr-
ten und Zugänge an die freie Strecke der Lan-
desstraße angeschlossen werden oder beste-
hende Zufahrten geändert werden, bedürfen 
der Zustimmung der Straßenbauverwaltung. 

5. Das Plangebiet des Bauleitplans ist zur Lan-
desstraße hin lückenlos und dauerhaft einzu-
friedigen. 

Der Stellungnahme wird nicht ge-
folgt, da der zukünftige Lärmschutz-
wall eine Begrenzung zwischen dem 
Wohngebiet und dem Grenzlandring 
bildet und davon auszugehen ist, 
dass die östlich der Wallanlage lie-
genden Grundstücke von den späte-
ren Eigentümern eingezäunt werden. 
Im Rahmen der weiteren Abstim-
mungen am 26.04.2022 mit Stra-
ßen.NRW wurde daher auf die For-

Der Rat folgt der Stellungnahme nicht. 
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Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

6. Die Entwässerung der Landesstraße ist si-
cherzustellen. 

7. Bei Kreuzungen der Landesstraße durch Ver-
sorgungsleitungen ist die Abstimmung mit der 
Straßenbauverwaltung außerhalb des Planver-
fahrens erforderlich. 

8. Gemäß § 33 der Straßenverkehrsordnung ist 
die Straßenbauverwaltung an Maßnahmen zu 
beteiligen, die die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs auf der Landesstraße beein-
trächtigen können. Vom städtischen Bauord-
nungsamt ist daher sicherzustellen, dass über 
die Anbaubeschränkungszone hinaus Werbe-
anlagen, Firmennamen, Angaben über die Art 
von Anlagen und sonstige Hinweise, die den 
Verkehr auf der Landesstraße beeinträchtigen 
können, nur dann aufgestellt werden dürfen, 
wenn die Straßenbauverwaltung zugestimmt 
hat. 

9. Immissionsschutz für neu ausgewiesene Ge-
biete geht zu Lasten der Gemeinde / Stadt. 

derung einer zusätzlichen Einfrie-
dung entlang der Landesstraße ver-
zichtet. 

Die Entwässerung der Landesstraße 
wird durch die vorliegende Planung 
nicht verändert. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen und im weiteren Verfah-
ren beachtet. Nach derzeitiger Pla-
nung ist keine Kreuzung vorgese-
hen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. Im Übrigen wird auf die 
Bewertung der Stellungnahme zu 1. 
bis 4. verwiesen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. Die aktiven und passi-
ven Schallschutzmaßnahmen, die 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

bei Realisierung des Plangebiets er-
folgen müssen, werden nicht zu Las-
ten des Landesbetriebes erfolgen. 

5 Geologischer Dienst NRW Lan-
desbetrieb vom 08.12.2021 

Schutzgut Boden
Als Verminderungsmaßnahme für die Eingriffe in 
die Schutzgüter Boden und Fläche ist das Verle-
gen von Rasengittersteinen für PKW-Stellfläche 
anzustreben. Dies wirkt der Versieglung entgegen 
und die Versickerung bzw. Wasserspeicherkapa-
zität im 2-Meter-Raum des Bodens bleibt erhalten. 

Da das Niederschlagswasser direkt 
im Plangebiet versickert wird ist eine 
separate Festsetzung für die Befesti-
gungen von Wegen und Stellplätzen 
nicht vorgesehen. 

Der Rat folgt der Stellungnahme nicht. 

6 NEW NiederrheinWasser GmbH 
Planungsbüro (Abt. U02-111/1) 
vom 13.12.2021 

Die NEW NiederrheinWasser GmbH erhebt kei-
nen Einspruch gegen den Plan. 

Das Gebiet berührt kein Trinkwasserschutzgebiet 
der NEW NiederrheinWasser GmbH. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  

Der Rat nimmt Kenntnis.

7 NEW Netz GmbH vom 
14.12.2021 

Die NEW Netz GmbH erhebt keinen Einspruch 
gegen den Plan. Wie im Bebauungsplan bereits 
eingezeichnet, bittet die NEW Netz GmbH eine 
Stationsfläche für ihre Ortsnetzstation mit 4m x 
6m im Bebauungsplan auszuweisen. 

Der Stellungnahme wird gefolgt, die 
Fläche wird in die Planzeichnung 
aufgenommen.  

Der Rat folgt der Stellungnahme.

8 Bezirksregierung Arnsberg, Ab-
teilung Bergbau und Energie in 
NRW vom 15.12.2021 

Zu den bergbaulichen Verhältnissen werden fol-
gende Hinweise gegeben: 

Das o.g. Vorhaben liegt über den auf Braunkohle 
verliehenen Bergwerksfeldern „Union 93", „Union 
171" und „Union 201", alle im Eigentum der RV 
Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, 
hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Lie-
genschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. 
Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegen-
den Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 
01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, 
Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen.  

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 
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Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von 
durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlen-
bergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen 
betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende 
Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider 
& Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 
8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Köl-
ner Scholle. 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt 
durch den fortschreitenden Betrieb der Brauntage-
baue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam 
bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der 
Grundwasserstände im Planungsgebiet in den 
nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand 
nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung 
der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein 
Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl 
im Zuge der Grundwasserabsenkung für den 
Braunkohletagebau als auch bei einem späteren 
Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch be-
dingte Bodenbewegungen möglich. Diese können 
bei bestimmten geologischen Situationen zu 
Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Än-
derungen der Grundwasserflurabstände sowie die 
Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei 
Planungen und Vorhaben Berücksichtigung fin-
den. 
Es wird empfohlen diesbezüglich, zu zukünftigen 
Planungen, sowie zu Anpassungs- und Siche-
rungsmaßnahmen eine Anfrage an die RWE 

Die Hinweise unter C Hinweise 
Punkt 5 und 10 werden unter Punkt 
5 zusammengefasst und entspre-
chend des vorliegenden Textbau-
steins ergänzt. 

Der Rat folgt der Stellungnahme. 
. 
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Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie 
für konkrete Grundwasserdaten an den Erftver-
band, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu 
stellen. 

Ein Entsprechender Hinweis auf die bestehende 
Grundwasserproblematik wurde bereits in den 
Planungsrechtlichen Festsetzungen unter „C. 
Hinweise - 10. Bergbau" aufgenommen. 

9 EBV GmbH, Bergschädenabtei-
lung vom 16.12.2021 

Das Objekt liegt außerhalb der Berechtsame der 
EBV GmbH - somit sind diese für eine Bearbei-
tung nicht zuständig. Wer gegebenenfalls zustän-
dig ist, kann beim Bergamt Dortmund, Goeben-
straße 25 in 44135 Dortmund in Erfahrung ge-
bracht werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  

Das Bergamt Dortmund ist nicht 
mehr zuständig. Im Rahmen der Be-
teiligung der Behörden gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB wird die Bezirksregie-
rung Arnsberg um Stellungnahme 
gebeten. 

Der Rat nimmt Kenntnis.

10 Kreis Heinsberg vom 
22.12.2021 

Seitens der unteren Bodenschutzbehörde werden 
keine Bedenken geäußert. 

Das Gesundheitsamt, die untere Immissions-
schutzbehörde, die untere Naturschutzbehörde 
sowie die untere Wasserbehörde nehmen wie 
folgt Stellung: 

Gesundheitsamt: 
Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen 
keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, sofern 
die Immissionsgrenzwerte der TA-Lärm und TA-
Luft eingehalten werden und eine gesundheitliche 
Beeinträchtigung der umliegenden Bevölkerung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. Zwischenzeitlich wurde 
ein Schallschutzgutachten (Dr. 
Szymanski & Partner, Stand 
22.05.2022) erstellt (siehe Abwä-

Der Rat nimmt Kenntnis.

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besor-
gen ist. Ein Schutz des Trinkwassers muss ge-
währleistet sein. 

Untere Immissionsschutzbehörde: 
Bei derzeitigem Planungsstand bestehen gegen 
die o. g. Planungen immissionsschutzrechtliche 
Bedenken. 

Das Vorhaben befindet sich in den Einwirkberei-
chen einer Freizeit- und einer Sportlärmzone. In 
diesem Bereich sind Belästigungen in Form von 
Freizeit- und Sportlärm nicht auszuschließen. 
Auch existieren Bereiche, die von beiden Nut-
zungsarten (Sport, Freizeit) in Anspruch genom-
men werden. Hierzu zählen insbesondere die 
Park- und Wohnmobilstellplätze, das Hallenbad, 
die Sporthalle, die Tennisplätze, die Sportplätze 
sowie ein Hundeübungsplatz. In der Regel sind 
Emissionen aus Freizeitanlagen auf Grundlage 
des Freizeitlärmerlasses NRW, Emissionen aus 
sportlichen Nutzungen dagegen auf Grundlage 
der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. 
BlmSchV) zu beurteilen. 

Die wahrnehmbaren Geräusche aus den Freizeit- 
und Sportanlagen werden unabhängig von der Art 
der Nutzung jedoch überwiegend durch verhal-
tensbezogene Geräusche bestimmt und an den 

gung der Unteren Immissionsschutz-
behörde). Die Notwendigkeit einer 
lufthygienischen Untersuchung wird 
nicht gesehen, da nicht ersichtlich 
ist, dass durch das Vorhaben Immis-
sionsgrenzwerte der TA-Luft erreicht 
oder überschritten werden können. 

Zwischenzeitlich wurde ein Schall-
schutzgutachten (Dr. Szymanski & 
Partner, Stand 22.05.2022) erstellt. 
Aus sachverständiger Sicht sind die 
östlich liegende Rettungswache und 
die im Bau befindliche Feuerwache 
die relevanten Emittenten. Die Im-
missionsanteile aller weiteren Emit-
tenten werden bereits heute in ihrem 
Emissionsverhalten durch die 
Schutzansprüche vorhandener 
Wohnnutzungen reglementiert. Eine 
heranrückende Wohnbebauung, die 
Abwehransprüche dieser Nutzungen 
rechtfertigt und damit die Vollzugsfä-
higkeit des Bebauungsplanes ge-
fährdet, ist mit dem vorliegenden 
Planinhalt nicht gegeben. Eine wei-
tere Betrachtung der benannten 
Sport- und Freizeitnutzungen ist 
demnach nicht notwendig. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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künftigen Immissionsorten nicht nach ihrer Nut-
zung unterscheidbar sein. Es wäre daher unange-
messen und zum Nachteil der Anwohner, diese 
Geräuschimmissionen auf die Richtwerte aus 
zwei Regelwerken zu verteilen. lm vorliegenden 
Fall spricht vieles dafür, dass hier eine einheitliche 
Beurteilung anhand des Regelwerks für die über-
wiegende Nutzung angezeigt ist. 
Aus der Begründung zum Vorentwurf geht hervor, 
dass im weiteren Verlauf die Vorlage einer schall-
technischen Untersuchung zu den Lärmemissio-
nen und -immissionen geplant ist. Da im Umfeld 
des Plangebietes in Bezug auf Umfang und Per-
sonenaufkommen die Sportnutzung überwiegt, 
wird aus vorgenannten Gründen eine einheitliche 
Beurteilung anhand der Sportanlagenlärmschutz-
verordnung (18. BlmSchV) empfohlen. 

Untere Naturschutzbehörde: 
Gegen die Planung bestehen aus Sicht der unte-
ren Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen 
Bedenken. Besonders geschützte Teile von Natur 
und Landschaft sind nicht betroffen. 

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass ent-
lang der Maaseiker Straße und des Grenzlandrin-
ges Alleebäume stehen, die im Alleenkataster als 
AL-HS-0071 (Maaseiker Straße) und AL-HS-0072 
(Grenzlandring) geführt werden und besonders 
geschützt sind. Diese Alleebäume sind dauerhaft 
zu sichern. Sofern einzelne Bäume für notwen-
dige Erschließungsmaßnahmen entnommen wer-

Die Bedenken wurden im Rahmen 
der Abstimmung mit der Unteren Im-
missionsschutzbehörde ausgeräumt. 
Das Gutachten wurde der Unteren 
Immissionsschutzbehörde vor der 
Offenlage zur Abstimmung vorge-
legt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. Eine Berücksichtigung hat 
auf Ebene der nachgelagerten Er-
schließungs- und Genehmigungspla-
nung zu erfolgen. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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den müssen, so ist hierfür bei der unteren Natur-
schutzbehörde eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG zu beantragen, da die Bäume außer-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes zu liegen scheinen. Nachpflanzungen wären 
in jedem Fall erforderlich. 

Die Vorgaben für die Gestaltung der Vorgärten 
sind begrüßenswert. Stein- und Schotterflächen 
sollten für die zu begrünenden Bereiche durch 
eine ergänzende Formulierung klar ausgeschlos-
sen werden. In diesem Zusammenhang ist hin-
sichtlich der ordnungsgemäßen Umsetzung der 
Pflanzmaßnahmen eine Kontrolle durch die Stadt 
unerlässlich, da ansonsten zu befürchten ist, dass 
es zu Missachtungen der gestalterischen Vorga-
ben kommt. 

Die in der Artenschutzprüfung Stufe I des Gutach-
ters Straube mit Stand Oktober 2021 genannten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind 
entsprechend zu beachten. 

Untere Wasserbehörde: 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes be-
stehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht Beden-
ken. 

Gemäß des § 44 LWG ist das anfallende Nieder-
schlagswasser von neu erschlossenen Gebieten 
zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein 
Oberflächengewässer einzuleiten. Dies gilt für alle 

Zur Klarstellung wird unter Nr. 7.3 
eine Festsetzung entsprechend des 
Wortlautes aus § 8 der BauO NRW 
2018 aufgenommen, wonach unbe-
baute Flächen wasseraufnahmefähig 
zu belassen oder herzustellen und 
zu begrünen oder zu bepflanzen 
sind. Damit werden Stein- und 
Schotterflächen ausgeschlossen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

Das zum Bebauungsplan erstellte 
Entwässerungskonzept (VDH Pro-
jektmanagement GmbH, Stand 
28.07.2022) sieht eine Versickerung 
des gesamten im Plangebiet anfal-
lenden Niederschlagswassers vor, 
der Bebauungsplan setzt die dazu 
notwendigen Flächen als Flächen für 

Der Rat folgt der Stellungnahme. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

Der Rat folgt der Stellungnahme. 
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Flächen, auch für die städtischen Verkehrsflä-
chen. Das Gutachten lässt eine generelle Versi-
ckerung zu, somit sind auch diese Flächen zu ver-
sickern. 

Einer Beseitigung von Niederschlagswasser über 
die Mischwasserkanalisation kann nicht zuge-
stimmt werden. 

Es wird darum gebeten, die Entwässerung der öf-
fentlichen Flächen bereits im nächsten Verfah-
rensschritt planerisch dazustellen. 

Gegen die Versickerung des Niederschlagswas-
sers der privaten Baugrundstücke über ein zentra-
les Versickerungsbecken bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist es künftig 
sinnvoll, die Entwässerungskonzeption vorab mit 
der unteren Wasserbehörde abzustimmen. 

Brandschutz 
Gegen die Planungen bestehen seitens der 
Brandschutzdienststelle keine Bedenken. 
Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Anfor-
derungen zu erfüllen sind: 
1. Für den o. g, Bebauungsplan sind folgende 

Hydrantenabstände (gemessen in der Stra-
ßenachse) erforderlich: 
a. offene Wohngebiete 120 m - 140 m 
b. geschlossene Wohngebiete 100m-120m 
c. sonstige Gebiete ca.80 m 

Versorgungsanlagen mit der Zweck-
bestimmung „Abwasser / Nieder-
schlagswasser“ fest. Eine Erläute-
rung der geplanten Entwässerung 
wurde in der Begründung unter Nr. 
6.3. und 8.8. ergänzt. 

Das 28.07.2022 vorgelegte Konzept 
wurde mit der unteren Wasserbe-
hörde abgestimmt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen und muss in der weite-
ren Ausführungs- und Genehmi-
gungsplanung berücksichtigt wer-
den. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Es wird auf das Arbeitsblatt W 400 Teil -
Technische Regeln Wasserverteilungsanla-
gen (TRWW), Teil 1: Planung - verwiesen. 
Dort ist der Hydrantenabstand nun allgemein 
mit „meist unter 150 m" angegeben. 

Dort findet sich in Teil 1 des W 400 auch 
eine eindeutige, fordernde Formulierung: 
„Hydranten sind so anzuordnen, dass die 
Entnahme von Wasser.....leicht möglich ist." 
Weiterhin ergibt sich der Löschwasserbedarf 
aus der auf der nächsten Seite angeführten 
Tabelle. 

2. Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m³/h) 
unter Berücksichtigung der baulichen Nut-
zung und der Gefahr der Brandausbreitung 

(hier folgt die Tabelle) 

3. Die Bebauung der Grundstücke ist so vorzu-
nehmen, dass der Einsatz von Feuerlösch- 
und Rettungsgeräten ohne Schwierigkeiten 
möglich ist. 

4. Liegen Gebäude ganz oder in Teilen weiter 
als 50m von der öffentlichen Verkehrsfläche 
entfernt, ist eine Zufahrt für Fahrzeuge der 
Feuerwehr gemäß § 5 BauO NRW herzustel-
len. 
Die Zufahrt ist gemäß § 5 BauO NRW herzu-
richten. Die Ausführung muss der Muster-
Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 



Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH  17 

Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

(MRFlFw) inklusive der Aufstell- und Bewe-
gungsflächen entsprechen. 

Die Kurvenradien sind entsprechend zu be-
achten. 

Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Be-
wegungsflächen für die Feuerwehr sind so 
zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahr-
zeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse 
von 16 t und einer Achslast von 10 t befah-
ren werden können. 

5. Notwendige Fenster in Obergeschossen 
müssen im Lichten eine freie Öffnungsfläche 
von mindestens 0,9 m x 1,2 m besitzen und 
für die Feuerwehr erreichbar sein. Die Fens-
ter sind zur öffentlichen Verkehrsfläche oder 
zu Feuerwehrbewegungsflächen hin auszu-
richten §§ 14 und 37 BauO NRW. 

6. An den als zweiter Rettungsweg ausgewie-
senen Fenstern muss das Aufstellen von 
tragbaren Leitern der Feuerwehr jederzeit 
möglich sein. Dies ist insbesondere bei Be-
pflanzungen und Parkflächen zu beachten 
(§ 14 BauO NRW). 

7. Für evt. Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 
5 wird eine Aufstellfläche für Hubrettungs-
fahrzeuge gem. VV zu § 5 BauO NRW benö-
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tigt, sofern diese Gebäude den zweiten Ret-
tungsweg nicht auf andere Weise (zwei Trep-
penräume) sicherstellen. 

8. Viele Bauvorhaben werden zwischenzeitlich 
u.a. auch als „Generationenhaus/altersge-
rechtes oder Seniorengerechtes Wohnen" 
betitelt. In verschiedenen Nutzungseinheiten 
wird der zweite Rettungsweg dennoch über 
tragbare Leitern sichergestellt. 
Die Brandschutzdienststelle weist im Rah-
men des demographischen Wandels auf fol-
gendes hin: Der Personenkreis, der sich 
problemlos über diese Geräte retten lässt, 
wird im Laufe der nächsten Jahre eher klei-
ner werden. Das liegt zum einen an der im-
mer älter werdenden Bevölkerung und zum 
anderen an der Zunahme pflegebedürftiger 
Menschen. Auf Grund dieser Tatsache be-
stehen mit Sicht auf solche Bauvorhaben Be-
denken an die Auslegung des zweiten Ret-
tungsweges speziell für diese Nutzungsform. 

11 Landwirtschaftskammer NRW: 
Kreisstellen Heinsberg, Viersen 
vom 22.12.2021 

Aufgrund des Abrundungscharakters für die 
Wohnflächenentwicklung, aufgrund der Ein-
schränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung 
wegen Lage, Zuschnitt und Größe der betroffenen 
Landwirtschaftsflächen und aufgrund der Umset-
zung nach § 13b BauGB stellen wir grundsätzli-
che Bedenken wegen der Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen zurück. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

Der Rat nimmt Kenntnis.
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Gleichwohl sieht die Landwirtschaftskammer 
NRW folgende Punkte kritisch: 
Zwar wird unter Punkt 5 der Begründung auf § 1a 
Abs. 2 BauGB eingegangen. Der Wohnraumbe-
darf ist aber für die Landwirtschaftskammer NRW 
nicht nachvollziehbar dargestellt und eine kon-
krete Alternativenprüfung ist nicht erkennbar. Ent-
gegen der Darstellung unter Spiegelstrich 6 der 
Begründung der Standortwahl ist nicht die ge-
samte Fläche Dauergrünland, sondern lediglich 
0,3752 ha; die übrigen 2,2782 ha sind Ackerland. 

Zwar wird der (geringe) naturschutzfachliche Wert 
der Landwirtschaftsflächen mehrfach angespro-
chen und eine fehlende existenzbedrohende Re-
levanz für einen landwirtschaftlichen Betrieb diag-
nostiziert. Auf den Zweck der Fläche im Zuge der 
Ernährungssicherung wird jedoch nicht eingegan-
gen. Diese ist sicherlich aufgrund der Größe eher 
gering - der Aspekt insgesamt aber nicht. In dem 
Zusammenhang ist auch zu hinterfragen, warum 
die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung aus-
schließlich als "intensiv" bezeichnet wird, woraus 
offenbar eine größere Entbehrlichkeit abgeleitet 
werden soll. Hiermit werden die eigentlichen Ziele, 
die landwirtschaftliche Bewirtschaftung verfolgt, 
generell in Frage gestellt. 

Eine Alternativenprüfung erfolgt in 
der Regel auf Ebene des Flächen-
nutzungsplanes und ist daher im Be-
bauungsplan nicht notwendig. Um 
dies in der Begründung zum Bebau-
ungsplan darzustellen, wird am Ende 
des Punktes 4.5 ein Absatz ergänzt. 

Der Rat folgt der Stellungnahme.

12 LVR Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland vom 
05.01.2022 

Zur Einschätzung der archäologischen Situation 
im Plangebiet wurden die dem LVR-Amt für Bo-
dendenkmalpflege vorliegenden Archivunterlagen 
ausgewertet und unter Berücksichtigung von For-
schungsergebnissen bewertet. Diese Datenbasis 

Die vom LVR vorgeschlagene archä-
ologische Grunderfassung hat zwi-
schenzeitlich stattgefunden. Mit Mail 
vom 20.09.2022 hat das LVR-Amt 
für Bodendenkmalpflege im Rhein-

Der Rat nimmt Kenntnis.
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ist jedoch nicht das Ergebnis einer systemati-
schen Erfassung und macht daher grundsätzlich 
nur eine Prognose möglich. Im Rahmen der Betei-
ligung zum Bebauungsplanverfahren Nr. I-43 
"Feuerwache", welches die unmittelbar östlich an 
das jetzige Plangebiet angrenzende Fläche betraf, 
wurde bereits auf die archäologisch unsichere Si-
tuation in diesem Bereich hingewiesen. 

Dies gilt in gleichem Maße für das jetzige Plange-
biet, da aus archäologischer Sicht die gleichen 
Voraussetzungen vorliegen. Zudem handelt es 
sich um ein noch größeres Areal von über 2,6 ha. 

Für das Plangebiet liegen derzeit keine konkreten 
Hinweise auf die Existenz von Bodendenkmälern 
vor. Dies ist aber erfahrungsgemäß lediglich da-
rauf zurückzuführen, dass systematische Erhe-
bungen zur Ermittlung des archäologischen Po-
tentials in diesem Bereich bislang noch nicht 
durchgeführt wurden. Das Plangebiet liegt jedoch 
in einer siedlungsgünstigen Region, die nachweis-
lich bereits in der Vorgeschichte intensiv besiedelt 
war. Dies wird durch zahlreiche Fundstellen in der 
Umgebung der Fläche bestätigt. Von daher ist 
nicht auszuschließen, dass sich in der Fläche Bo-
dendenkmäler erhalten haben. 

Die Belange des Denkmalschutzes und die kultu-
rellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 
3 und 5 BauGB) sind bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen zu berücksichtigen und mit dem ihnen 

land mitgeteilt, dass bei der Überprü-
fung keine archäologischen Befunde 
festgestellt werden konnten und da-
her für den Bereich keine Bedenken 
mehr bestehen. Der Hinweis in den 
textlichen Festsetzungen zum Um-
gang mit möglichen Funden wird da-
her als ausreichend betrachtet. Die-
ser lautet: 

Soweit bei Bauarbeiten archäologi-
sche Funde und Befunde auftreten, 
sind diese, gemäß den §§ 15 und 16 
des Gesetzes für Denkmalpflege im 
Lande NRW, unverzüglich der Stadt 
Wegberg als Unteren Denkmalbe-
hörde oder dem LVR-Amt für Boden-
denkmalpflege im Rheinland, Au-
ßenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 
45, 52385 Nideggen, zu melden. Be-
funde und Fundstelle sind zunächst 
unverändert zu belassen. Die Wei-
sungen des LVR-Amtes für Boden-
denkmalpflege für den Fortgang der 
Arbeiten sind abzuwarten. 
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zukommenden Gewicht in die Abwägung einzu-
stellen. Voraussetzung hierfür ist die Ermittlung 
und Bewertung der Betroffenheit dieser Belange 
im Rahmen der Zusammenstellung des Abwä-
gungsmaterials (§ 2 Abs. 3 BauGB). 

Dies setzt zunächst eine Ermittlung und Konkreti-
sierung der archäologischen Situation als Grund-
lage für die Umweltprüfung voraus. Das Ergebnis 
ist im Umweltbericht darzulegen und bei der Ab-
wägung zu berücksichtigen. Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung sind aus den vorge-
nannten Gründen zunächst entsprechend festzu-
legen. 

Da für das Plangebiet derzeit keine konkreten 
Hinweise auf die Existenz von Bodendenkmälern 
vorliegen, beabsichtigt das LVR-Amt für Boden-
denkmalpflege im Rheinland in einem ersten 
Schritt eine archäologische Grunderfassung des 
Plangebietes selbst durchzuführen. Dies setzt al-
lerdings eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt 
Wegberg als Planungsträger und Untere Denk-
malbehörde voraus. Voraussetzung für eine Be-
gehung durch die Abteilung Prospektion des 
Fachamtes sind entsprechend vorbereitete (ge-
pflügte und geeggte) Flächen. Die weitere Vorge-
hensweise bitte ich dann unmittelbar mit der hier 
zuständigen Abteilung Prospektion, Telefon 
0228/9834-154, (e-mail abr.prospektion@lvr.de) 
abzustimmen. 
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Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag

Wie erwähnt, wird das LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland zunächst nur eine Grun-
derfassung, d.h. eine Oberflächenbegehung des 
Geländes durchführen. Sollten sich dabei kon-
krete Anhaltspunkte für die Existenz von Boden-
denkmälern ergeben, so wären gegebenenfalls in 
einem zweiten Schritt weitere prospektive Maß-
nahmen durch die Stadt als Träger der Bauleitpla-
nung zu veranlassen. 

Erst auf der Grundlage entsprechender Ergeb-
nisse wird sich abschließend beurteilen lassen, ob 
bzw. inwieweit mit der Planung negative Auswir-
kungen auf das archäologische Kulturgut verbun-
den sind und ob bzw. inwieweit den geplanten 
Festsetzungen Belange des Bodendenkmalschut-
zes entgegenstehen und eine planerische Berück-
sichtigung erforderlich machen. Der Zielsetzung 
des Denkmalschutzgesetzes NRW (§ 1 DSchG 
NRW), Bodendenkmäler im öffentlichen Interesse 
zu erhalten und vor Gefährdung zu schützen, so-
wie dem Planungsleitsatz des § 11 DSchG NRW 
ist dabei Rechnung zu tragen. 

Über das Ergebnis der Grunderfassung wird nach 
Vorliegen des entsprechenden Berichtes der Ab-
teilung Prospektion umgehend wieder informiert. 
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1 Bürger*in 1 vom 22.11.2022 Der Einwender / die Einwenderin ist mit dem Be-
bauungsplan nicht einverstanden. 
 
Es wird eingewendet, dass sich enorme Einsicht-
möglichkeiten auf das Grundstück des Einwen-
ders / der Einwenderin ergeben würden. 
 
Ein Bauvorhaben auf der Grundlage des Bebau-
ungsplanes wäre rücksichtslos. Von einem sol-
chen Bauvorhaben würde eine erdrückende Wir-
kung ausgehen. Außerdem würde sich das Objekt 
nicht in die nähere Umgebung einfügen und inso-
weit einen Verstoß gegen den Gebietserhaltungs-
anspruch vorliegen. Die nähere Umgebung ist ge-
prägt von ein- bis anderthalbgeschossigen Einfa-
milienhäusern, nicht aber von Mehrfamilienhäu-
sern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Gebietserhaltungsanspruch: 
Der Gebietserhaltungsanspruch be-
zieht sich ausschließlich auf die Art 
der baulichen Nutzung, die sich an 
den vorhandenen Nutzungen im Um-
feld orientieren soll. Vorhaben, die 
mit dem Gebietscharakter des fest-
gesetzten Baugebietes unvereinbar 
sind, sind nicht zulässig. Im vorlie-
genden Fall ist das Plangebiet ge-
prägt durch die nördlich angren-
zende Wohnbebauung, zu der auch 
das Grundstück des Einwenders / 
der Einwenderin gehört. Über den 
Bebauungsplan wird ein allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt, das nach 
§ 4 Abs. 1 BauNVO überwiegend 
dem Wohnen dient. Eine Verletzung 
des Gebietserhaltungsanspruchs ist 
nicht erkennbar. Einen Bezug zum 
Maß der baulichen Nutzung gibt es 
beim Gebietserhaltungsanspruch 
nicht, so dass Wohngebäude auch in 
Form von größeren Mehrfamilien-
häusern mit mehreren Wohneinhei-
ten zulässig sind. 
 

 
Der Rat folgt der Stellungnahme nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

steverm
Schreibmaschinentext
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Ebenso ergibt sich dies aus dem Gebietsprä-
gungsanspruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der aktuelle Plan sieht eine Front von 23,5 mtr. 
zum Grundstück und dem Bau eines L-förmigen 
Gebäudes vor, während die Vorplanung eine 15 
mtr. Stirnseite vorsah. 
 
Weiterhin würde ein Objekt auf der Grundlage des 
Bebauungsplans eine erhebliche Verschattung 
verursachen. 
 

Zum Gebietsprägungsanspruch: 
Die geplante Mehrfamilienhausbe-
bauung mit zwei Geschossen zuzüg-
lich einem Nicht-Vollgeschoss (Staf-
felgeschoss) im Norden des Plange-
bietes sowie drei Vollgeschossen im 
Zentrum des Plangebietes in Verbin-
dung mit ca. 30 Einfamilienhäusern 
kann nicht als unzulässig im Sinne 
des § 15 BauNVO angesehen wer-
den, da sie nur einen untergeordne-
ten Teil des Plangebietes einnimmt, 
maximal ein Vollgeschoss höher ist 
als die umliegenden Wohngebäude 
und die Nutzung einem typischen 
Wohngebiet entspricht. Belästigun-
gen oder Störungen, die für die Um-
gebung nach der Eigenart des Ge-
bietes unzumutbar sind, können 
nicht erkannt werden, da durch die 
Nutzung lediglich wohngebietstypi-
sche Auswirkungen erzeugt werden.  
 
Zum geplanten Baukörper: 
Die gemäß BauO NRW notwendigen 
Abstandsflächen müssen im Rah-
men des Baugenehmigungsverfah-
rens nachgewiesen werden. Der ge-
plante Baukörper im WA 6 muss 
mindestens 6,50 m entfernt von der 
Grundstücksgrenze liegen. Zur Ein-
schätzung des Schattenwurfs wurde 

 
Der Rat folgt der Stellungnahme nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat beschließt, das Baufenster im 
WA 6 entsprechend der Stellungnahme 
auf den Stand der frühzeitigen Beteili-
gung zurückzunehmen. 
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Aus den vorgenannten Gründen spricht sich der 
Einwender / die Einwenderin gegen den geplan-
ten Bebauungsplan aus. 

eine grobe georeferenzierte 3D-Si-
mulation des Plangebietes und der 
nördlich angrenzenden Grundstücke 
erstellt. Diese zeigt für den gemäß 
DIN EN 17037 relevanten Stichtag 
21. März (Tag-Nacht-Gleiche) bei 
voller Ausnutzung des Baufensters 
und der zulässigen Gebäudehöhen 
eine Verschattung der angrenzen-
den Gebäude nur in den frühen Mor-
genstunden bis ca. 10:00 Uhr. Die 
Gartenbereiche werden bis ca. 13:00 
Uhr teilweise verschattet und sind 
danach bis zum Sonnenuntergang 
um ca. 18:45 Uhr vollständig be-
sonnt. Die DIN EN 17037 empfiehlt 
eine Besonnungsdauer von mindes-
tens 1,5 Stunden täglich für Wohn-
räume, eine Besonnung von 4 oder 
mehr Stunden wird als „hoch“ einge-
stuft. Aufgrund der durchgehenden 
Besonnung der Fassaden ab ca. 
10:00 Uhr ist davon auszugehen, 
dass diese Empfehlung für die an-
grenzenden Bestandsgebäude prob-
lemlos eingehalten werden kann. 
Eine weitergehende gutachterliche 
Untersuchung wird nicht als notwen-
dig erachtet. 
 
Da für die Vergrößerung des Baufel-
des kein städtebauliches Erfordernis 
vorliegt und um die Auswirkungen 
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auf die Nachbargrundstücke, insbe-
sondere die Einsehbarkeit der Gar-
tenbereiche zu reduzieren, wird die 
nördliche Baugrenze des WA 6 wie-
der auf 15 m Länge entsprechend 
dem Stand zur frühzeitigen Beteili-
gung zurückgenommen. 

2 Bürger*in 2 vom 22.11.2022 Der Einwender / die Einwenderin ist mit dem Be-
bauungsplan nicht einverstanden. Er wendet ein, 
dass sich enorme Einsichtsmöglichkeit in das 
Flurstück 328 ergeben würden. Ein Bauvorhaben 
auf der Grundlage des Bebauungsplanes wäre 
rücksichtslos. Von einem solchen Bauvorhaben 
würde eine erdrückende Wirkung ausgehen. Au-
ßerdem würde sich das Objekt nicht in die nähere 
Umgebung einfügen und insoweit ein Verstoß ge-
gen den Gebietserhaltungsanspruch vorliegen. 
Die nähere Umgebung ist geprägt von ein- bis an-
derthalbgeschossigen Einfamilienhäusern, nicht 
aber von Mehrfamilienhäusern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Gebietserhaltungsanspruch: 
Der Gebietserhaltungsanspruch be-
zieht sich ausschließlich auf die Art 
der baulichen Nutzung, die sich an 
den vorhandenen Nutzungen im Um-
feld orientieren soll. Vorhaben, die 
mit dem Gebietscharakter des fest-
gesetzten Baugebietes unvereinbar 
sind, sind nicht zulässig. Im vorlie-
genden Fall ist das Plangebiet ge-
prägt durch die nördlich angren-
zende Wohnbebauung, zu der auch 
das Grundstück des Einwenders / 
der Einwenderin gehört. Über den 
Bebauungsplan wird ein allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt, das nach 
§ 4 Abs. 1 BauNVO überwiegend 
dem Wohnen dient. Eine Verletzung 
des Gebietserhaltungsanspruchs ist 
nicht erkennbar. Einen Bezug zum 
Maß der baulichen Nutzung gibt es 
beim Gebietserhaltungsanspruch 
nicht, so dass Wohngebäude auch in 
Form von größeren Mehrfamilien-
häusern mit mehreren Wohneinhei-
ten zulässig sind. 

 
Der Rat folgt der Stellungnahme nicht. 
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Ebenso ergibt sich dies aus dem Gebietsprä-
gungsanspruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der aktuelle Plan sieht eine Front von 23,5 m zum 
Grundstück und dem Bau eines L-förmigen Ge-
bäudes vor, während die Vorplanung eine 15 m-
Stirnseite vorsah? Außerdem hat der Einwender / 
die Einwenderin gehört, dass laut Planungen der 
Stadt die Stirnseite der Gebäude zu den beste-
henden Gärten ausgerichtet sein soll. Eine 23,5 m 
lange Stirnseite in einem L-förmigen Gebäude ist 
aber schwer vorstellbar. 
 

Zum Gebietsprägungsanspruch: 
Die geplante Mehrfamilienhausbe-
bauung mit zwei Geschossen zuzüg-
lich einem Nicht-Vollgeschoss (Staf-
felgeschoss) im Norden des Plange-
bietes sowie drei Vollgeschossen im 
Zentrum des Plangebietes in Verbin-
dung mit ca. 30 Einfamilienhäusern 
kann nicht als unzulässig im Sinne 
des § 15 BauNVO angesehen wer-
den, da sie nur einen untergeordne-
ten Teil des Plangebietes einnimmt, 
maximal ein Vollgeschoss höher ist 
als die umliegenden Wohngebäude 
und die Nutzung einem typischen 
Wohngebiet entspricht. Belästigun-
gen oder Störungen, die für die Um-
gebung nach der Eigenart des Ge-
bietes unzumutbar sind, können 
nicht erkannt werden, da durch die 
Nutzung lediglich wohngebietstypi-
sche Auswirkungen erzeugt werden.  
 
Zum geplanten Baukörper: 
Die gemäß BauO NRW notwendigen 
Abstandsflächen müssen im Rah-
men des Baugenehmigungsverfah-
rens nachgewiesen werden. Der ge-
plante Baukörper im WA 6 muss 
mindestens 6,50 m entfernt von der 
Grundstücksgrenze liegen. Zur Ein-
schätzung des Schattenwurfs wurde 

 
Der Rat folgt der Stellungnahme nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat beschließt, das Baufenster im 
WA 6 entsprechend der Stellungnahme 
auf den Stand der frühzeitigen Beteili-
gung zurückzunehmen. 
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Schließlich würde ein Objekt auf der Grundlage 
des Bebauungsplanes eine erhebliche Verschat-
tung verursachen. Von Seiten des Einwenders / 
der Einwenderin ist die Errichtung einer Photovol-
taikanlage geplant. Aufgrund der erheblichen Ver-
schattung könnte diese dann aber nicht mehr wirt-
schaftlich sinnvoll betrieben werden. Aus diesem 
Grunde spricht sich der Einwender gegen den ge-
planten Bebauungsplan aus. 

eine grobe georeferenzierte 3D-Si-
mulation des Plangebietes und der 
nördlich angrenzenden Grundstücke 
erstellt. Diese zeigt für den gemäß 
DIN EN 17037 relevanten Stichtag 
21. März (Tag-Nacht-Gleiche) bei 
voller Ausnutzung des Baufensters 
und der zulässigen Gebäudehöhen 
eine Verschattung der angrenzen-
den Gebäude nur in den frühen Mor-
genstunden bis ca. 10:00 Uhr. Die 
Gartenbereiche werden bis ca. 13:00 
Uhr teilweise verschattet und sind 
danach bis zum Sonnenuntergang 
um ca. 18:45 Uhr vollständig be-
sonnt. Die DIN EN 17037 empfiehlt 
eine Besonnungsdauer von mindes-
tens 1,5 Stunden täglich für Wohn-
räume, eine Besonnung von 4 oder 
mehr Stunden wird als „hoch“ einge-
stuft. Aufgrund der durchgehenden 
Besonnung der Fassaden ab ca. 
10:00 Uhr ist davon auszugehen, 
dass diese Empfehlung für die an-
grenzenden Bestandsgebäude prob-
lemlos eingehalten werden kann. 
Eine weitergehende gutachterliche 
Untersuchung wird nicht als notwen-
dig erachtet. 
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass 
die temporäre Verschattung der 
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Dachflächen in den frühen Morgen-
stunden an einzelnen Tagen im Jahr 
einen wirtschaftlichen Betrieb der 
Photovoltaikanlage verhindert.  
 
Da für die Vergrößerung des Baufel-
des kein städtebauliches Erfordernis 
vorliegt und um die Auswirkungen 
auf die Nachbargrundstücke, insbe-
sondere die Einsehbarkeit der Gar-
tenbereiche zu reduzieren, wird die 
nördliche Baugrenze des WA 6 wie-
der auf 15 m Länge entsprechend 
dem Stand zur frühzeitigen Beteili-
gung zurückgenommen. 
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1 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 
(BAIUDBw) vom 18.10.2022 

Durch die Planung werden Belange der Bundes-
wehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 
Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 

Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass keine Bedenken bestehen. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

2 NEW Netz GmbH vom 
18.10.2022 

Die Anfrage wurde geprüft, es bestehen keine Be-
denken. Es wird jedoch darum gebeten, die Brut-
tofläche für die Ortsnetzstation der NEW Netz mit 
4m x 6m im Plan zu deklarieren.  Der Stellung-
nahme liegt eine Planskizze bei. 

Die der Stellungnahme beiliegende 
Skizze zeigt den veralteten Plan-
stand von November 2021 zur früh-
zeitigen Beteiligung. In dem offenge-
legten Stand des Rechtsplans von 
September 2022 ist die Versorgerflä-
che wie vom Einwender gefordert 
mit einer Größe von 4,5 x 6 m einge-
tragen und vermaßt. Eine Anpas-
sung des Plans ist daher nicht not-
wendig. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
 

3 Erftverband vom 24.10.2022 Neben der zugelassenen Versickerung sollte je 
Hauseinheit der Bau und der Betrieb einer Zis-
terne festgesetzt werden, um anfallendes Nieder-
schlagswasser z. B. zur Gartenbewässerung zu 
nutzen und damit die Stoßbelastungen im Gewäs-
ser zu reduzieren. 
 
 
 

Die Nutzung von anfallendem Nie-
derschlagswasser z.B. zur Garten-
bewässerung wird begrüßt. Die im 
Bebauungsplan festgesetzten Flä-
chen für Versorgungsanlagen mit 
der Zweckbestimmung „Abwasser / 
Niederschlagswasser“ sind jedoch 
ausreichend dimensioniert für ein 

Der Rat folgt der Stellungnahme nicht. 
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Der vom Erftverband ermittelte höchstgemessene 
Grundwasserstand liegt zwischen 64 und 65 m 
NHN und ist damit höher als im geologischen Gut-
achten angegeben wurde.  
 
Das Grundstück ist derzeit im oberen Grundwas-
serstockwerk nicht von Sümpfungen des Braun-
kohlenbergbaus betroffen. 

100-jährliches Niederschlagsereig-
nis, so dass das gesamte anfallende 
Wasser innerhalb des Plangebietes 
zurückgehalten und versickert wer-
den kann. Eine Errichtung von Zis-
ternen als zusätzliche Rückhaltung 
auf den Grundstücken zur Entlas-
tung der Flächen ist nicht notwendig. 
 
Eine Verpflichtung zum Bau einer 
Zisterne je Grundstück wird daher 
aufgrund des erhöhten Aufwandes 
und zusätzlicher Baukosten nicht 
grundsätzlich vorgeschrieben. Es 
steht den späteren Eigentümern frei, 
innerhalb des rechtlichen Rahmens 
eine Brauchwasserzisterne anzule-
gen und zu betreiben.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. Gemäß geotechnischer 
Stellungnahme zu den Baugrund-, 
Grundwasser- und Gründungsver-
hältnissen (ibl geo – consulting 
gmbh, Stand 25.06.2021) ergab die 
Auswertung von Messdaten benach-
barter Grundwassermessstellen des 
Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-West-
falen (LANUV) im Bereich des Plan-
gebietes einen höchsten gemesse-
nen Grundwasserstand von ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
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62,42 m ü. NHN (13.03.2011; LGD-
Nr. 010405197). 
 
Da vom Erftverband keine konkreten 
Quellen benannt werden, kann keine 
Bewertung der Angaben erfolgen.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens wird in den Hinweisen auf-
geführt, dass der Grundwasserstand 
nach Beendigung der Sümpfungs-
maßnahmen steigen wird und dass 
dies bei der Gründung der Häuser 
zu beachten ist. In diesem Hinweis 
wird kein konkretes Maß des künfti-
gen Grundwasserstandes angege-
ben, sondern es wird darauf verwie-
sen, die konkreten Zahlen beim Erft-
verband anzufragen. Insofern ent-
steht durch die beiden unterschiedli-
chen Angaben kein Konflikt. In der 
Begründung wird ein Absatz zu den 
vorliegenden Daten ergänzt. 

4 Landesbetrieb Straßenbau 
NRW, Regionalniederlassung 
Niederrhein vom 25.10.2022 

Es wird auf die Stellungnahme vom 06.12.2021 
verwiesen, diese ist weiterhin zu berücksichtigen. 
Auf die Regelungen durch das Straßen- und We-
gegesetz NRW (StrWG NRW) wird hingewiesen. 
 
Die Maßnahmen an der Lichtsignalanlage Grenz-
landring/Maaseiker Str., zur Sicherung einer leis-
tungsfähigen Abwicklung der Verkehre gehen zu 
Lasten der Stadt Wegberg und sind vor Erschlie-
ßung des Gebietes umzusetzen. Da ebenfalls 

Die Stellungnahme vom 06.12.2021 
ist im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung eingegangen und wurde in 
die Abwägung eingestellt. 
 
Die Hinweise zu den notwendigen 
Maßnahmen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Maßnahmen zur Anbindung der neuen Feuer-
wehrwache erforderlich werden, sollen diese nach 
Möglichkeit zeitgleich und kurzfristig umgesetzt 
werden. 
 
Zufahrten und Gehwegverbindungen zur Landes-
straße sind nicht geplant. Dieser Punkt wurde sei-
tens der Stadt Wegberg aus der bisherigen Stel-
lungnahme daher bereits berücksichtigt. 

5 Stadt Wegberg, Fachbereich 
Bürgerservice und Sicherheit 
vom 02.11.2022 

Seitens der örtlichen Ordnungsbehörde und der 
örtlichen Straßenverkehrsbehörde wird noch ein-
mal auf die im beiliegenden Schallgutachten und 
in der beiliegenden Verkehrsuntersuchung hinrei-
chend beleuchteten Problematiken hingewiesen, 
die sich aus der unmittelbaren Nähe zu Feuer- 
und Rettungswache, als auch zum Schul- und 
Sportzentrum ergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daneben muss aus Sicht der Straßenverkehrsbe-
hörde darauf hingewiesen werden, dass die Zahl 
der Stellplätze im öffentlichen Verkehrsraum nur 
dann als ausreichend angesehen werden kann, 
wenn die Stellplätze auf den Wohngrundstücken 
(Garagen/Stellplätze) auch als solche genutzt 
werden. Dies ist in einer Reihe von Wohngebieten 
erfahrungsgemäß nicht so. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. Beide Gutachten kommen 
zu dem Ergebnis, dass die Umset-
zung der Planung an dieser Stelle 
unter Berücksichtigung von Maßnah-
men umgesetzt werden kann. Die er-
forderlichen schalltechnischen Maß-
nahmen werden im Bebauungsplan 
festgesetzt. Verkehrliche Themen 
wie die Optimierung der Lichtsignal-
anlage am Knotenpunkt Grenzland-
ring / Maaseiker Straße müssen au-
ßerhalb des Bebauungsplanverfah-
rens durch die Stadt geregelt wer-
den. 
 
Der Bebauungsplan lässt Garagen 
und Stellplätze innerhalb der Bau-
grenzen zu und setzt im WA 4 bis 
WA 6 zusätzlich Flächen für Stell-
plätze bzw. Garagen fest, so dass 
die Errichtung von privaten Stellplät-
zen in ausreichender Anzahl auf al-
len Grundstücken ermöglicht wird. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Das führt dann immer wieder zu erheblichen Stö-
rungen des fließenden Verkehrs durch den ruhen-
den Verkehr bis hin zu Behinderungen von Ein-
satzfahrzeugen. 

Die Errichtung von ausreichend not-
wendigen Stellplätzen und die tat-
sächliche Nutzung durch die späte-
ren Eigentümer kann über den Be-
bauungsplan nicht geregelt werden. 

6 Deutsche Telekom Technik 
GmbH: Deutsche Telekom 
Technik GmbH T NL West, PTI 
24 vom 03.11.2022 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. l TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-
tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten 
der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnah-
men abzugeben. Zu der o. g. Planung wird wie 
folgt Stellung genommen: 
 
Gegen die Planung bestehen keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass keine Bedenken bestehen. 
 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

7 Kreis Heinsberg: Federführung 
vom 15.11.2022 

Seitens des Gesundheitsamtes, der unteren Im-
missionsschutzbehörde sowie der unteren Was-
serbehörde werden keine Bedenken geäußert. 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Gegen den B-Plan l-48 ,,Maaseiker Str.", Weg-
berg, bestehen aus Sicht des Bodenschutzes und 
aus altlastentechnischer Sicht keine grundsätzli-
chen Bedenken. 
 
Zurzeit liegen der unteren Bodenschutzbehörde 
keine Erkenntnisse über Altlast-Verdachtsflächen 
bzw. Altlasten vor. 
 
Untere Naturschutzbehörde: 

Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis. 



Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH   6 
 

Lfd. 
Nr 

Bezeichnung der Behörde Inhaltliche Zusammenfassung der Stellung-
nahme 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussvorschlag 

Gegen die Planung bestehen aus Sicht der unte-
ren Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen 
Bedenken. Besonders geschützte Teile von Na-
tur- und Landschaft sind nicht betroffen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Entnahme 
einzelner stockender Alleebäume entlang der 
Maaseiker Straße und des Grenzlandringes auf 
das unbedingt notwendige Maß zur Erschließung 
des Plangebietes zu begrenzen ist. Sämtliche 
Bäume sind Teil des Alleenkatasters AL-HS-0071 
(Maaseiker Straße) und AL-H5-0072 (Grenzland-
ring) und somit besonders geschützt. Da die Al-
leebäume außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes stehen, ist für eine Entnahme 
ein gesonderter Antrag auf Befreiung nach § 67 
BNatSchG bei der unteren Naturschutzbehörde 
zu stellen. Nachpflanzungen sind in jedem Fall er-
forderlich. 
 
Die Vorgaben für die Gestaltung der Vorgärten 
und Gärten sind begrüßenswert. In diesem Zu-
sammenhang ist hinsichtlich der ordnungsgemä-
ßen Umsetzung der Pflanzmaßnahmen eine Kon-
trolle durch die Stadt unerlässlich, da ansonsten 
zu befürchten ist, dass es zu Missachtungen der 
gestalterischen Vorgaben kommt. 
 
Die in der Artenschutzprüfung Stufe I des Gutach-
ters Straube mit Stand Oktober 2021 genannten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind 
entsprechend zu beachten. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass keine Bedenken gegen die Pla-
nung bestehen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. Eine Berücksichtigung hat 
auf Ebene der nachgelagerten Er-
schließungs- und Genehmigungspla-
nung zu erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. Auf Ebene des Bebau-
ungsplanes ist eine Berücksichti-
gung nicht notwendig. 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen, die Maßnahmen wurden 
als Hinweise in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 

 
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Brandschutz: 
Gegen die Planungen bestehen seitens der 
Brandschutzdienststelle keine Bedenken, wenn 
folgende Punkte beachtet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Anfor-
derungen zu erfüllen sind: 
 
1. Öffentliche Verkehrsfläche 
Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesi-
chert ist, dass ab Beginn ihrer Nutzung das 
Grundstück in für die Zufahrt und den Einsatz von 
Feuerlösch- und Rettungsgeräten angemessener 
Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrs-
fläche liegt oder wenn das Grundstück eine be-
fahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu 
einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat 
und die erforderlichen Anlagen zur Versorgung 
mit Löschwasser vorhanden und benutzbar sind. 
 
Wohnwege, an denen nur Gebäude der Gebäude-
klassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen nur be-
fahrbar zu sein, wenn sie länger als 50 m sind 
(§4BauONRW). 
 
Bei Gebäude der Klasse 4 + 5 sind entsprechend 
Feuerwehraufstellflächen bzw. zusätzliche Feuer-
wehrbewegungsflächen einzuplanen (Musterricht-
linie für Flächen für die Feuerwehr). 
 
2. Löschwasserversorgung 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen und muss in der weite-
ren Ausführungs- und Genehmi-
gungsplanung berücksichtigt wer-
den. 

 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Die nachfolgenden Anforderungen an die Lösch-
wasserversorgung seitens der Feuerwehren set-
zen im Allgemeinen voraus, dass Hydranten aus-
reichend zur Verfügung stehen. Bestehen Ein-
schränkungen seitens der Trinkwasserversorgung 
werden auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel 
unterirdische Löschwasserbehälter oder -brunnen, 
in Betracht gezogen. Weiterhin beziehen sich die 
Anforderungen nur auf den Grundschutz im 
Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, 
Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes 
Sach- oder Personenrisiko. 
 
Das DVGW-Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 äußert 
sich zu den Grundlagen der Löschwasserversor-
gung wie folgt: 
 
„Die Abstände von Hydranten müssen im Übrigen 
der Bebauung und Netzstruktur entsprechen. Für 
die Bereitstellung von Löschwasser ist DVGW 
W4O5 (A) zu beachten. Die Abstände von Hyd-
ranten in Ortsnetzen, die auch der Löschwasser-
versorgung (Grundschutz) dienen, sind im Be-
darfsfall abzustimmen.“ 
 
Seitens der Feuerwehren bestehen folgende An-
forderungen: 
- Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die 

Wasserentnahme leicht ermöglichen. 
 
- Die Löschwasserversorgung für den ersten 

Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur 
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Rettung von Personen muss in einer Entfer-
nung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des 
Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsflä-
che aus sichergestellt sein. 

 
- Entnahmestellen mit 400 l/min (24 m³/h) sind 

vertretbar, wenn die gesamte Löschwasser-
menge des Grundschutzes in einem Umkreis 
(Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahme-
stellen sichergestellt werden kann. 

 
- Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in 

Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversor-
gung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m 
nicht übersteigen. Größere Abstände von Hyd-
ranten bedürfen der Kompensation durch an-
dere geeignete Löschwasserentnahmestellen. 

 
- Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz 

ist bei niedriger, in der Regel freistehender Be-
bauung (bis 3 Vollgeschosse) mit 800 l/min 
(48 m³/h) und bei sonstiger Bebauung mit min-
destens 1.600 l/min (96 m³/h) und für eine 
Dauer von mindestens 2h zu bemessen. 

 
- Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf 

ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m 
nachzuweisen. 
Diese Regelung gilt nicht über unüberwind-
bare Hindernisse hinweg. Das sind z. B. 
Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen so-
wie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, 
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die die tatsächliche Laufstrecke zu den Lösch-
wasserentnahmestellen unverhältnismäßig 
verlängern. 

 
- Bei der oben genannten Wasserentnahme aus 

Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebs-
druck 1,5 bar nicht unterschreiten. 

 
- Für Gewerbe- und Industriegebiete ergeben 

sich ggf. höhere Anforderungen aufgrund von 
anderen rechtlichen Vorgaben, z. B. Muster-
Industriebau-Richtlinie. 
 
In den Vorlagen zum Bauantrag, z. B. Brand-
schutznachweis, sind der Löschwasserbedarf 
(in l/min) und der Löschwassernachweis für 
die erste Löschwasserentnahmestelle im 75 m 
Bereich (Lauflinie bis zum Grundstück) sowie 
für die gesamte Löschwassermenge in einem 
Umkreis (Radius)von 300 m darzustellen. 

 
Der Stellungnahme liegt ein Auszug zum Thema 
„Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffent-
lichen Verkehrsflächen“ der Arbeitsgemeinschaft 
der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deut-
schen Feuerwehrverbandes in Abstimmung mit 
dem OVGW Deutscher Verein des Gas- und Was-
serfaches e. V. (2018-4) bei. 
 
Sofern die obigen Anforderungen an die Lösch-
wasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden 
können, müssen andere Möglichkeiten, z. B durch 
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unterirdische Löschwasserbehälter, -brunnen, -tei-
che bzw. bei zu großen Entfernungen weitere 
Hydranten erwogen werden. 
 
Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kosten-
übernahme erfolgt im Bedarfsfall zwischen der 
Gemeinde und dem Wasserversorgungsunterneh-
men. 
 
3. Zugänglichkeit der Grundstücke / Rettungs-

wege 
Die Bebauung der Grundstücke ist so vorzuneh-
men, dass der Einsatz von Feuerlösch- und Ret-
tungsgeräten ohne Schwierigkeiten möglich ist. 
 
Liegen Gebäude ganz oder in Teilen weiter als 
50m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, 
ist eine Zufahrt für Fahrzeuge der Feuerwehr ge-
mäß § 5 BauO NRW herzustellen. Die Zufahrt ist 
gemäß § 5 BauO NRW herzurichten. Die Ausfüh-
rung muss der Muster- Richtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr (MRFlFw) inklusive der Aufstell- 
und Bewegungsflächen entsprechen. Die Kurven-
radien sind entsprechend zu beachten. 
 
Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewe-
gungsflächen für die Feuerwehr sind so zu befes-
tigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit ei-
ner zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer 
Achslast von 10 t befahren werden können. 
Notwendige Fenster in Obergeschossen müssen 
im Lichten eine freie Öffnungsfläche von mindes-
tens 0,9 m x 1,2 m besitzen und für die Feuerwehr 
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erreichbar sein. Die Fenster sind zur öffentlichen 
Verkehrsfläche oder zu Feuerwehrbewegungsflä-
chen hin auszurichten §§ 14 und 37 BauO NRW. 
 
An den als zweiter Rettungsweg ausgewiesenen 
Fenstern muss das Aufstellen von tragbaren Lei-
tern der Feuerwehr jederzeit möglich sein. Dies ist 
insbesondere bei Bepflanzungen und Parkflächen 
zu beachten (§ 14 BauO NRW). 
 
Für evtl. Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 
wird eine Aufstellfläche für Hubrettungsfahrzeuge 
gem. VV zu § 5 BauO NRW benötigt, sofern diese 
Gebäude den zweiten Rettungsweg nicht auf an-
dere Weise (zwei Treppenräume) sicherstellen. 
 
4. Hinweis 
Viele Bauvorhaben werden zwischenzeitlich u. a. 
auch als „Generationenhaus/altersgerechtes oder 
seniorengerechtes Wohnen“ betitelt. In verschie-
denen Nutzungseinheiten wird der zweite Ret-
tungsweg dennoch über tragbare Leitern sicher-
gestellt. 
 
Die Brandschutzdienststelle weist im Rahmen des 
demographischen Wandels auf folgendes hin: 
 
Der Personenkreis, der sich problemlos über 
diese Geräte retten lässt, wird im Laufe der 
nächsten Jahre eher kleiner werden. Das liegt 
zum einen an der immer älter werdenden Bevöl-
kerung und zum anderen an der Zunahme pflege-
bedürftiger Menschen. Auf Grund dieser Tatsache 
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bestehen mit Sicht auf solche Bauvorhaben Be-
denken an die Auslegung des zweiten Rettungs-
weges speziell für diese Nutzungsform. 

8 Landwirtschaftskammer NRW, 
Kreisstelle Heinsberg vom 
16.11.2022 

Die Abwägung der Stellungnahme zur frühzeitigen 
Beteiligung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Neue Aspekte für landwirtschaftliche Belange sind 
in den aktuellen Unterlagen nicht erkennbar. 

Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass keine Bedenken bestehen. 
 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

9 Schwalmverband vom 
17.11.2022 

Von Seiten des Schwalmverbands bestehen keine 
Bedenken gegen das Vorhaben. 

Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass keine Bedenken bestehen. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

10 NEW NiederrheinWasser GmbH 
vom 21.11.2022 

Die NEW Niederrheinwasser GmbH stimmt dem 
Vorhaben zu. 
 
Das Gebiet befindet sich in keinem Wasserein-
zugsgebiet der NEW. 

Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass keine Bedenken bestehen. 

Der Rat nimmt Kenntnis. 
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